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Editorial

‚Urbanität‘ ist etwas, das fast jeder will (in Deutschland) - aber kaum 
jemand hält sie aus.“ (Gerhard Matzig) 
„Urban“ als positiv besetzter Begriff  hat längst nicht nur die Immo-
bilienbranche und die Kulturszene erobert, sondern auch „urbane“ 
Politiken sind en vogue:
Von den Vereinten Nationen wurde das 3. Jahrtausend n.Chr. als 
“urbanes Millennium” bezeichnet. Die Europäische Union sieht in 
der Neuaufl age ihrer Kohäsions-politik (2014-2020) erstmals expli-
zit eine Interventionsschiene für „Nachhaltige Stadtentwicklung“ 
vor. Und sogar Österreich hat nach jahrelangem Drängen (nicht 
nur) der Raumplanungs-Community im neuen Raumentwick-
lungskonzept (ÖREK 2011) die „Partnerschaft en zwischen Stadt 
und Land“ sowie die „Entwicklung einer österreichweiten Agglo-
merationspolitik“ zu strategischen Handlungsfeldern erklärt (gut 
10 Jahre nach Einführung der Agglomerationspolitik bei unseren 
Schweizer Nachbarn).
Ob spezifi sche Potenziale oder spezifi sche Probleme -  Städte haben 
vieles, was dem ländlichen Raum fehlt - und umgekehrt. Was sind 
aber die Konsequenzen, wenn sie trotz unterschiedlicher Voraus-
setzungen um das Gleiche (z.B. Bevölkerung, Finanzmittel, Lebens-
bedingungen,…) konkurrieren? Oder wenn dank „Zwischenstadt“ 
und „Stadt-Land-Kontinuum“ die Unterscheidung zwischen „Stadt“ 
und „Land“ gar nicht mehr trivial ist?
Explizit und diff erenziert setzt sich Grazia Bonvissuto in dieser Aus-
gabe mit der Frage der Abgrenzung von städtischen und ländlichen 
Räumen auseinander und beleuchtet die gemeindefi skalische Kom-
plementarität (und ein wenig auch Konkurrenz) beider Raumtypen.
Einem spezifi sch urbanem Problem, nämlich dem Verfall der 
Altbau-Wohngebiete in polnischen Städten, widmet sich Patryc-
ja Bielawska-Roepke. Sie ortet einen Mangel an Anreizen für die 
Übernahme von Eigentümerverantwortung und, auch in Polen, das 
Fehlen einer nationalen Städtepolitik.

Wolfgang Rauh postuliert die „Erreichbarkeit“ als das wesentliche 
Qualitätsmerkmal von Städten. Er erklärt das scheinbare Parado-
xon, dass Stadtbewohner ins Umland abwandern, sobald sie das ge-
wünschte Niveau der Erreichbarkeit in der Stadt selbst nicht mehr 
vorfi nden und kommt zu dem Schluss, dass a priori nicht die Ver-
kehrsmittelwahl eine Folge der Bebauungsdichte ist, sondern viel-
mehr die Dichte dem Modalsplit folgt. 
Welche Auswirkungen eine Öff nung von Grenzen, konkret das 
Ende der österreichischen Arbeitsmarktbeschränkungen gegenüber 
den neuen EU-Mitgliedsstaaten seit 1. Mai 2011 hat, untersucht 
Marlene Hawelka. In einer regionalwirtschaft lichen Betrachtung 
unterscheidet sie zwischen ländlichen, sachkapitalintensiven und 
humankapitalintensiven Regionen. Ihre Schlussfolgerungen sind 
ein Plädoyer für regional und sektoral diff erenzierte Maßnahmen 
und eine Warnung vor Pauschalisierungen: Weder scheinen Ängste 
vor einer plötzlichen Überschwemmung mit „billigen Arbeitskräf-
ten“ angebracht, noch die Hoff nung auf die demographische Sta-
bilisierung unserer Gesellschaft  durch Zuwanderer aus den neuen 
EU-Staaten.
Vermutlich wird es mit dieser Ausgabe des „Öff entlichen Sektors“ 
nicht gelingen, die im Titel gestellte Frage nach Konkurrenz oder 
Komplementarität von Stadt und Land zu beantworten. Ich hoff e 
jedoch, dass wir Ihnen Anregungen für neue und diff erenzierte 
Sichtweisen auf die Th ematik geben können. 
Als überzeugte Städterin, die es liebt, sich regelmäßig von der Ruhe 
und Weite, aber auch von den Menschen, den Ideen und dem Leben 
des „Landes“ inspirieren zu lassen, habe ich bereits mein persönli-
ches Resümee gezogen: 
Stadt und Land: möglicherweise sowohl konkurrierend als auch 
komplementär – jedenfalls aber beides unverzichtbar!

Gerlinde Gutheil-Knopp-Kirchwald
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Revitalisierung der Wohnbestände
in den Altbaugebieten polnischer Städte:
Rahmenbedingungen, Herausforderungen,
Erfolge

Patrycja Bielawska-Roepke

1.  Einleitung
In den Altbau-Wohngebieten polnischer Städte, welche 
im zweiten Weltkrieg nicht zerstört wurden, herrschen oft 
vielfältige Missstände. Obwohl oft zentral gelegen und mit 
denkmalgeschütz ter Substanz bebaut, werden diese Gebiete 
aufgrund ihres baulichen, sozialen und wirtschaftlichen Zu-
standes sowie der Umweltbedingungen als Problemgebiete 
bezeichnet (Abbildung 1). Deren Revitalisierung ist jedoch 
von wesentlicher Bedeutung für die Entwicklung der Ge-
samtstadt und für die städtischen Akteure. Revitalisierung ist 

„ein koordinierter Prozess, welcher durch die lokale 
Verwaltung geführt wird gemeinsam mit Bewohnern 
und anderen Akteuren als ein Element der Entwick-
lungspolitik und mit dem Ziel, dem Verfall des be-
bauten Raumes und der Krisenerscheinungen entge-
genzuwirken, sowie eine qualitätsvolle Entwicklung 
durch das Wachstum der ökonomischen und gesell-
schaftlichen Aktivitäten, die Verbesserung des Wohn-
umfeldes und den Schutz  des nationalen Erbes voran-
zutreiben unter Beibehaltung der Regeln nachhaltiger 
Entwicklung“ (Bryx, 2009, S. 25). (Bryx, 2009, S. 25, 
übersetz t)

In diesem Beitrag liegt der Schwerpunkt auf den ökono-
mischen Rahmenbedingungen bei der Revitalisierung der 
Wohnsubstanz in Altbaugebieten.

   2.  Gründe und Verlauf der 
Verfallsprozesse der städtischen 
Gebiete in Polen
Die größte Bedeutung für die Herausbildung der sozialen 
und räumlichen Struktur der Städte nach 1945 hatt e in Po-
len die forcierte Industrialisierung. Allerdings hielt die An-
siedelung der Industriebetriebe und der wachsende Bedarf 
an Industriearbeitern nicht mit der Verstädterung Schritt . 
Als Konsequenz wuchs der Wohnbedarf für die Arbeiter in 
den Städten. Um diesen zu decken, wurden prioritär große 
Wohnkomplexe an den Stadträndern gebaut. Das staatliche 

Budget reichte nicht aber aus, um gleichzeitig sowohl Stadter-
weiterung mitt els der Errichtung von Großwohnanlagen als 
auch den Bau von Massenverkehrsmitt eln zu betreiben und 
auch noch in den älteren Baubestand zu investieren (Lichten-
berger, 1998, S. 289). Die Erneuerungslücke in den vorhande-
nen Wohnungsbeständen hat sich kontinuierlich vergrößert 
sowie die Wertminderung und deren physischen und sozia-
len Verfall beschleunigt. Neben fehlenden Finanzmitt eln gab 
es politische Gründe, nicht in die Altbauten zu investieren: 
Die Altbauten verkörperten die alte Ordnung mit Klassenun-
gleichheit, welche mit der neuen Ideologie des Egalitarismus 
nicht zu vereinbaren seien. Die Sanierungen der Altbauten 
wären auch mit einer Entdichtung der überfüllten Wohnun-
gen verbunden, was aufgrund der prekären Wohnungsnot 
nicht möglich war. Es hätt e damals die Gruppe der auf eine 
Wohnung Wartenden vergrößert (Heczko-Hylowa, 2000).
Die Verteilung der Mietwohnungen erfolgte nicht nach sozia-
len Kriterien, sondern nach den „Verdiensten für den Aufb au 
der sozialistischen Gesellschaft“. Das führte zur Ansiedlung 
der politischen Eliten und der sozioökonomisch besser ge-
stellten Haushalte in die staatlich kontrollierten Wohnungen, 
meist hochwertigere Platt enbauten, in att raktiven Lagen. 
Schlechter gestellte Haushalte wurden in die prä-sozialisti-
schen und vernachlässigten Wohnbauten oder in weniger 
gut ausgestatt e Neubauten verteilt.
Die politische Wende 1989 brachte keine wesentliche Än-
derung der Herangehensweise an die Erneuerung der In-
nenstädte mit sich. Die ursprünglichen Besitz er haben zwar 
teilweise ihre Immobilien zurück bekommen, aber in einem 
technisch miserablen Zustand, wodurch wesentliche fi nan-
zielle Aufwendungen für umfassende Sanierungen erfor-
derlich wurden (siehe Abbildung 2). Niedrige Mieteinkünfte 
haben größtenteils deren Durchführung unmöglich gemacht. 
In vielen Städten hat sich auch die soziale und ökonomische 
Situation der Bewohner aufgrund der Schließung von Staats-
unternehmen verschlechtert. Zu den Vernachlässigungen im 
Bereich der Sanierungen kamen also Probleme der bisher 
verdeckten Armut und sozialer Ausgrenzung in den Altbau-
gebieten hinzu (Herbst & Jadach-Sepioło, 2010, S. 194). 
In den Innenstädten großer Agglomerationen sinkt gegen-
wärtig die Zahl der Bewohner zum Vorteil der peripheren 
Gebiete und kleiner und mitt lerer Städte. Die hohen Kosten 
innerstädtischer Grundstücke machen den Wohnungsneu-
bau sehr teuer, so dass die innerstädtischen Wohnungen 
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Foto: Łukasz Bartoszewski

Abb. 1. Poznań, Łazienna Straße

Foto: Michał Ciesielski

Abb. 3. Neue Wohnsiedlung in Breslau 
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nur für reiche Personen erschwinglich sind. Die meisten 
Leute, die nach einer Wohnung suchen, müssen sich des-
halb am Stadtrand umschauen oder aufwendige und teure 
Renovierungen in einer gebrauchten Immobilie durchfüh-
ren. Die unstrukturierte und ungebremste Entwicklung des 
Baugeschehens an den Peripherien der Städte beschleunigt 
aber den weiteren Verfall vorhandener Stadtgebiete (siehe 
Abbildung 3). Eine wachsende Zahl an Wohnungen auf dem 
Markt bedeutet wachsende Mobilität in der Stadt, was wie-
derum zur wachsenden Polarisierung des Stadtraumes führt. 
Es entstehen Gebiete, in denen die Ansiedlung att raktiver ist 
als anderswo; dort steigen die Wohnungspreise und die Zahl 
privater Investitionen. Derselbe Prozess führt aber auch zu 
der Entstehung von sozial und physisch vernachlässigten 
Fluchtgebieten. Es entstehen immer mehr separierte Räume 
der Armut und des Reichtums (Sagan, 2000; Weclawowicz, 
2003, S. 107).

3.  Wohnungsmarkt in Polen 
Die gegenwärtige Wohnsituation in Polen ist sehr schlecht, 
nicht nur im Vergleich mit den westeuropäischen Staaten, 

sondern auch mit anderen MOE-Ländern. Die Zahl von 351,8 
Wohnungen pro 1000 Einwohner (2010) bringt Polen inner-
halb der EU-Länder auf einen der letz ten Plätz e (IRM, 2011, 
S. 7). Der statistische Mangel an Wohnungen betrug 2010 ca. 
1 850 000 Wohnungen (www.ign.org.pl am 10.11.2011). Das 
Defi zit konzentriert sich in den Städten, besonders in großen 
städtischen Agglomerationen. Zur Ermitt lung des Defi zits 
wurde nur der Unterschied zwischen der Zahl der Haushal-
te und der verfügbaren Wohnungen berücksichtigt. Die Sta-
tistik zeigt nicht den tatsächlichen Wohnungsmangel, denn 
die Probleme wie niedriger technischer Standard, zu nied-
rige Nutz fl ächen pro Person und niedrige Nutz qualität der 
Wohnungen wurden nicht berücksichtigt. Der Wohnungs-
mangel ist vor allem mit dem Problem der unzureichenden 
fi nanziellen Zugänglichkeit zu den Wohnungen verbunden: 
Ein durchschnitt liches Einkommen in Polen reicht zum Kauf 
von ca. 0,5 m2 Wohnfl äche in der Stadt. Im westlichen Europa 
sind es 2 bis 3 m2 (www.ign.org.pl am 10.11.2011).  
Abbildung 4 zeigt die statistische Abhängigkeit zwischen dem 
Baujahr der Immobilie und deren Ausstatt ung. Demnach 
korreliert das Alter der Gebäude mit deren technischen Aus-
statt ung; je älter der Bestand, desto schlechter die Ausstat-
tung der Wohnungen.   

Foto: Patrycja Bielawska-Roepke

Abb. 2. Baufällige Substanz in der Innenstadt von Stettin
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In den Jahren 1944-1990 gehörten alle Wohnungen im öff ent-
lichen Besitz  dem Staat. Leistbare Wohnungen wurden als ein 
Grundanspruch gesehen, dessen Erfüllung von der Zentral-
regierung garantiert wurde. Während der Transformations-
phase von der Plan- zur Marktwirtschaft nahmen die Regie-
rungen ihre Unterstütz ung für das Wohnungswesen zurück. 
In den 1990er Jahren wurden in Polen eine Reihe rechtlicher 
Instrumente eingeführt, welche das Wohnungswesen an die 
Marktwirtschaft anpassen sollten. Die wichtigste Änderung 
war die Vergabe der Kompetenzen zur Umsetz ung der Woh-
nungspolitik des Landes an die lokalen Selbstverwaltungen. 
Von hoher Bedeutung waren weiters Eigentumsübertragun-
gen (Privatisierung), Änderungen in der Wohnungswirt-
schaft (Mieterhöhung mit gleichzeitigem sozialem Schutz ) 
und systematische Änderungen im Finanzierungssystem des 
Wohnungswesens (Zaniewska 2003, S. 48). 1990 wurde das 
nationale Eigentum gesetz lich an die Gemeinden übertragen 
und somit ist in Polen die Kategorie der kommunalen Woh-
nungen entstanden. Der kommunale Wohnungsbau wurde 
als eigene Aufgabe der Gemeinden festgelegt.

    3.1.  Privatisierung der Wohnungen
Die Privatisierung kommunaler Wohnbestände wurde zum 
dominanten Thema in der gegenwärtigen Reform der Woh-
nungspolitik in allen MOE-Ländern.

„Als die nationalen Wohnungsbestände an die 
Kommunen, die keine fi nanziellen Ressourcen zum 
Unterhalt hatt en, transferiert wurden, standen die 
Verwaltungen vor einer wenig beneidenswerten 
Entscheidung zwischen dem Umgang mit den über 
schlechte Wohnverhältnisse klagenden Bürgern und 
der Steigerung der Mieten, um die Unterhaltungs- 
und Sanierungskosten zu decken. Die Entscheidung 
wurde umgangen durch den Verkauf der meisten 

Wohnungen an die Bewohner, oft unter den Markt-
preisen. So wurde in Tschechien die Hälfte der natio-
nalen Wohnbestände privatisiert, in Ungarn und Ser-
bien fast alles“ (Fearn, 2004, S. 10) (übersetz t).

Die Unterhaltung kommunaler Wohnungen belastet das 
kommunale Budget durch die notwendige Subventionie-
rung, welche bei der Privatisierung entfällt. Zur Privatisie-
rung wurden die Regierungen der MOE-Länder auch durch 
die Weltbank angespornt.

„Privatisierung dominiert also bei der Transformati-
on des Wohnungswesens vom Modell der Zentralpla-
nung zum marktorientierten Modell. Die bisherigen 
Bewohner haben das Recht auf hohe Vergünstigungen 
beim Kauf, manchmal bekommen sie die Wohnungen 
sogar unentgeltlich. Die fi nanziellen Präferenzen und 
Erleichterungen sollen eine große Zahl von Bewoh-
nern ermutigen, ihre bisherigen Wohnungen zu kau-
fen. Somit werden die Unterhaltungskosten der meist 
verfallenen Wohnungen auf die Schultern der Bewoh-
ner gelegt“ (Sagan, 2000, S. 163). (übersetz t).

In den Jahren 1995 bis 2001 wurden in ganz Polen 24 387 
kommunale Wohnungen an natürliche Personen verkauft, 
was 14% der Bestände von 1995 ausmacht. In den Städten 
waren es in den Jahren 1995-2001 18 545 kommunale Woh-
nungen, die verkauft wurden, oder 11,3% der Bestände von 
1995 (eigene Berechnungen anhand der Daten von www.stat.
gov.pl am 30.11.2011). Die Untersuchungen vom Institut für 
Stadtentwicklung (IRM) zeigen, dass bis Ende 2010 insge-
samt ca. 38% der Bestände in ausgewählten Städten privati-
siert wurden.  
Einem Teil der Bewohner, die ihre Wohnungen kaufen oder 
gekauft haben, ist allerdings die Tatsache nicht bewusst, dass 

Quelle: www.stat.gov.pl am 03.01.2012

Abb. 4. Bewohnte Wohnungen nach Ausstattungsgrad und Baujahr in Prozent (2002)
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sie als Eigentümer höhere Unterhaltungskosten als  Mieter 
tragen müssen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die 
meisten Mieten bezuschusst werden und somit niedriger 
sind als sie eigentlich sein sollten, um die Unterhaltungskos-
ten und eine Rendite für den Besitzer zu sichern. Wenn die 
neuen Besitzer finanziell nicht in der Lage sind, die reellen 
Unterhaltungskosten ihrer Wohnungen zu decken, werden 
sie ihre Wohnungen und Häuser vernachlässigen, was in Po-
len mehrmals beobachtet werden konnte (Bryx, 2009, S. 20). 
In der Regel beträgt der Nachlass beim Verkauf von kom-
munalen Wohnungen 90% des Marktwertes. Die Privatisie-
rungspolitik um jeden Preis führt in den kommunalen Be-
ständen zu einer Verschlechterung der Qualitätsstruktur der 
kommunalen Wohnbestände, denn es werden vor allem die 
Wohnungen mit höchster Qualität verkauft. Darüber hinaus 
werden die Einnahmen aus der Privatisierung außerhalb der 
Wohnungswirtschaft verwendet.

      3.2.  Eigentumsverhältnisse
Es gibt in Polen gegenwärtig folgende Eigentumsformen der 
Wohnungen (Abbildung 5): 

 Kommunaler Wohnungsbestand: Damit werden Woh-
nungen bezeichnet, die im Besitz  der Gemeinde oder 
kommunaler Organisationseinheiten sind. Diese Woh-
nungen werden bestimmt für Haushalte mit niedrigem 
Einkommen und als Sozial- und Ersatz wohnungen ver-
wendet.  

 Wohnungsbaugenossenschaften: hier gibt es Wohnungen 
mit genossenschaftlichen Eigentumsrecht oder Mietwoh-
nungen.

 Staatliche Wohnungen, 

 Betriebliche Wohnungen,
 Gesellschaften des Sozialen Bauens (TBS) - Die TBS-Woh-

nungen sind für durchschnitt lich verdienende Familien 
bestimmt, welche keine andere Wohnung besitz en. Die 
Mieten bei TBS decken die Unterhaltungskosten und 
Kreditz ahlungen, können aber nicht höher als 4% des 
Wiederherstellungswertes der Wohnung jährlich sein. 
Die Mieter zahlen eine Kaution in Höhe von maximal 
30% des Wohnungswertes ein. Um eine TBS-Wohnung 
zu mieten, dürfen die Haushaltseinkommen bestimmte 
Höchstgrenze nicht überschreiten und die Mieter müssen 
eine geregelte Einkommensquelle haben.

 Wohneigentümergemeinschaften – bei mehreren na-
türlichen Personen. Das Gesetz  über das Eigentum von 
Wohnungen vom 24. Juni 1994 (Wohnungseigentums-
gesetz ) hat den Verwaltern das Recht zur Entscheidung 
über die Immobilien genommen und an die Eigentümer 
übertragen. Somit wurden die bisherigen (institutionel-
len) Eigentümer rechtlich den individuellen Eigentümern 
gleichgesetz t. 

 Andere: im Eigentum von gewerblichen Wohnungsun-
ternehmen, aber auch von Vereinen, Parteien, Stiftungen, 
Kirchen usw. 

3.3.  Mieten
Ein wesentlicher Faktor, der zur Sanierung der Altbaubestän-
de beiträgt, ist die Höhe der Mieteinnahmen, welche erzielt 
und vom Eigentümer für die Sanierung verwendet werden 
können. 
Einen stufenweisen Übergang von der öff entlichen Woh-
nungswirtschaft hin zu marktwirtschaftlichen Regeln bei 

Quelle: www.stat.gov.pl am 10.11.2011

Abb. 5. Wohneigentumsverhältnisse in den Städten 2007
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der Vermietung sollte das Gesetz  über das Vermieten von 
Wohnungen und Wohnungszuschüsse (Ustawa o najmie lo-
kali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych) vom 2. Juli 
1994 garantieren. Als eine allgemeine Regel wurde im Art. 
6 der Mietvertrag als Grundlage der Vermietung von Woh-
nungen eingeführt. Das Gesetz  sieht zwar als Regel eine freie 
Miete vor, aber gleichzeitig wurde die Kategorie der regu-
lierten Mieten eingeführt. Die regulierten Mieten bezahlten 
die Mieter jener Wohnungen, die im Besitz  der Gemeinde, 
in staatlichem Besitz , im Besitz  staatlicher juristischer Perso-
nen oder von juristischen Personen, die das Gebäude ohne 
Profi t nutz en (außer Wohnungsgesellschaften), sind. Die 
maximale regulierte Miete durfte pro Jahr nicht mehr als 3% 
des Gebäudeherstellungswertes betragen. Ein Mietverhält-
nis, das durch eine administrative Entscheidung oder einen 
anderen juristischen Titel vor der Einführung einer öff entli-
chen Wirtschaft mit Mietobjekten (also vor 1994) angefangen 
hat, bedeutet ein Mietverhältnis auf unbeschränkte Zeit. Bis 
zum 31. Dezember 2004 wurden die Mieten in einem solchen 
Mietverhältnis, auch in den privaten Wohnungen, nach der 
Vorschrift über die regulierten Mieten vereinbart (Art. 56). 
Die Besitz er, die ihre Wohnungen vermieten, wurden bei der 
Erzielung der Marktmieten und somit der Rendite aus ihren 
Immobilien durch die gesetz liche Einführung der regulierten 
Mieten bis 2004 behindert. Dieser Umstand hat zur Aufgabe 
der Sanierungen der Altbaubestände geführt und die unter-
lassenen Sanierungen haben den Zustand der Immobilien 
weiter verschlechtert. 
In dem Beschluss des polnischen Verfassungsgerichtshofs 
vom 21. Januar 2000 wurde jedoch festgestellt, dass das Ge-
setz  über das Vermieten der Wohnungen und Wohnungszu-
zahlungen

„den Besitz ern der Wohnungen die größte Last aufer-
legt. (...) Es wurden keine anderen möglichen Mitt el 
genutz t wie z. B. eine zusätz liche Finanzierung aus 
den öff entlichen Mitt eln für Unterhaltungs- und Sa-
nierungskosten, die volle Berücksichtigung der Ver-
luste und Aufwendungen der Besitz er oder der unter-
schiedlichen Miethöhen in der Abhängigkeit von dem 
Einkommen des Mieters in den Steuervorschriften.“ 
(übersetz t)

Es wurde festgestellt, dass dieses Gesetz  der Regel des Schut-
zes der Eigentumsrechte widerspricht. Darüber hinaus wur-
de in dem Beschluss des Verfassungsgerichtshofs vom 10. 
Oktober 2000 festgestellt, dass es verfassungswidrig ist, den 
Besitz er der Wohnung zum Tragen von Kosten zu verpfl ich-
ten, die höher sind als die Mieteinnahmen (Federczyk, 2008). 
Am 21. Juni 2001 wurde das Gesetz  zum Schutz  der Mie-
ter, Wohnressourcen der Gemeinde und der Änderung des 
Zivilkodex (Ustawa o ochronie praw lokatorskich, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego) 
verabschiedet. Es wurde auf den Begriff  der regulierten 
Mieten verzichtet, allerdings wurden strenge Regeln zur 
Mieterhöhung eingeführt. Diese Einschränkungen wurden 
durch den Verfassungsgerichtshof am 2. Oktober 2002 außer 
Kraft gesetz t mit der Begründung, dass dieser Mechanismus 
weder zur Erhöhung der Mieten entsprechend den Markt-
preisen noch zum Schutz  der Mieter vor übertriebenen Miet-

erhöhungen führt (Federczyk, 2008). Nach der Novelle des 
Gesetz es zum Schutz  der Mieter, der Wohnressourcen der 
Gemeinde und der Änderung des Zivilkodex vom 22.12.2004 
konnten die Eigentümer die Mieten frei erhöhen, aber nur in 
den Grenzen von 3% des Gebäudewertes jährlich. Wenn die 
Miete dann mehr als 3% beträgt, dürfen die Mieterhöhungen 
pro Jahr nicht mehr als 10% der bisherigen Miete betragen. 
Am 19. April 2005 hat der Verfassungsgerichtshof auch diese 
Mietbeschränkungen als verfassungswidrig erklärt, denn sie 
beschränken das Eigentumsrecht. Die Befreiung der Mieten 
erfolge nicht in den Grenzen, welche die rationale Nutz ung 
der Wohnungen erlauben. Die fraglichen Vorschriften haben 
am 31. Dezember 2006 ihre Gültigkeit verloren. 
Seit dem 1. Januar 2007 gilt das Gesetz  vom 15. Dezember 
2006 über die Änderung des Gesetz es zum Schutz  der Mie-
ter, der Wohnressourcen der Gemeinde und der Änderung 
des Zivilkodex (Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw 
lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie ko-
deksu cywilnego). Nach dieser Novelle haben die Woh-
nungseigentümer das Recht, durch Vermietung einen ange-
messenen Gewinn zu erzielen. Es wurden die Ausgaben des 
Wohnungseigentümers defi niert, die mit der Unterhaltung 
der Wohnung verbunden sind, was die Festlegung der Miet-
höhen und der Mieterhöhungen erlaubt. Die Eigentümer der 
Wohnungen können die Mieten oder andere Gebühren nicht 
öfter als alle 6 Monate erhöhen. Erhöhungen, in deren Folge 
die Miete 3% des Gebäudewiederherstellungswertes jährlich 
überschreitet, können nur in zwei Fällen vorkommen:

 wenn die Einnahmen aus der Miete die Deckung der 
Ausgaben für die Unterhaltung des Gebäudes und Ka-
pitalrückgewinnung sowie eine angemessene Vergütung 
nicht erlauben,

 wenn die Erhöhung die durchschnitt liche Infl ationsrate 
nicht übersteigt.

In diesem Gesetz  wurden auch die Fragen der Entschädigun-
gen der Gemeinde an die Wohnungsbesitz er geregelt. Die 
Gemeinden sind per Gesetz  (Art. 36 Gesetz  über das Vermie-
ten von Wohnungen und Wohnungszuschüsse vom 2. Juli 
1994) verpfl ichtet, Sozialwohnungen für Personen mit Räu-
mungsentscheidung zur Verfügung zu stellen. Wenn sie das 
nicht tun, müssen die Gemeinden den Wohnungsbesitz ern 
volle Entschädigungen für das Fehlen der Ersatz wohnungen 
für die Mieter zahlen, also jene Summe, welche der Besitz er 
bei der Vermietung der Wohnung auf dem freien Markt be-
kommen würde. Vor der Novelle im Jahre 2006 war die Ent-
schädigung aufgrund der beschränkten Mieten sehr niedrig. 
Nach 2007 sind die zulässigen Marktmieten aber viel höher, 
was die Gemeinden in fi nanzielle Schwierigkeiten bringen 
kann.  
Neben den Mietz insregelungen gehört die Regelung über die 
Kündigung des Mietvertrages zum Mieterschutz . Der Miet-
vertrag kann aus mehreren Gründen gekündigt werden, z. 
B. Zerstörung der Wohnung, Verletz ung der Hausordnung, 
3-monatiger Mietrückstand, Untervermietung der Wohnung 
ohne Erlaubnis des Besitz ers oder, in den privaten Wohnun-
gen, ein Eigenbedarf des Besitz ers (Art. 11 und 21 Gesetz  über 
den Schutz  der Mieter, Wohnressourcen der Gemeinde und 
der Änderung des Zivilkodex). Diese Regelung ist besonders 
für die privaten Wohnungen, in denen Personen aufgrund ei-
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ner administrativen Entscheidung wohnen, wichtig. Das be-
triff t ca. 600 000 Wohnungen in ganz Polen (Federczyk, 2008). 
Wenn der Mieter einen Titel zu einer anderen Wohnung hat 
oder der Eigentümer ihm eine Ersatz wohnung anbietet, be-
trägt die Kündigungsfrist 6 Monate. Wenn das nicht der Fall 
ist, beträgt die Kündigungsfrist 3 Jahre. Wenn der Mieter über 
75 Jahre alt ist und keinen Titel zu einer anderen Wohnung 
hat, dann läuft die Kündigungsfrist bis zum Tod des Mieters. 
Die Kündigung ist nicht mit der Pfl icht der Gemeinde ver-
bunden, eine Ersatz wohnung für den Mieter bereitz ustellen. 
Da aber in den privaten Wohnungen meist arme und inak-
tive Personen wohnen und die Wohnungen meist vor 1939 
gebaut wurden, sind diese Bestände oft verfallen und ohne 
Standardinstallationen. Die Mieter, welche eine 3-jährige 
Kündigungsfrist bekommen haben, ziehen nicht selbständig 
aus, sondern warten auf die Räumungsentscheidung. Die-
se Entscheidung gibt ihnen das Recht auf eine Sozial- oder 
Übergangswohnung (Federczyk, 2008). Am 17. Dezember 
2009 wurde eine Novelle des Gesetz es zum Schutz  der Mie-
ter verabschiedet, in der der Schutz  der Vermieter verbessert 
wurde. Es wurde eine sog. Gelegenheitsvermietung einge-
führt, in der die Kündigung der Mieter aufgrund von Miet-
zahlungsrückständen vereinfacht wurde. Der Mieter muss 
eine notariell beglaubigte Erklärung vorlegen, dass er die 
Wohnung zum bestimmten Termin oder bei der Kündigung 
verlassen wird. Er muss auch angeben, wo er wohnen wird, 
wenn es tatsächlich zur Räumungsvollstreckung kommt. Der 
Besitz er dieser Ersatz wohnung muss ebenfalls seine notariell 
beglaubigte Erlaubnis zur Bereitstellung vorlegen. 
2010 befanden sich in den privaten Mietwohnungen mehr als 
2 400 Mieter (24% der Familien) in einem mindestens 3 mona-
tigen Mietrückstand. Es wurden 845 Anklagen wegen Miet-
rückständen erhoben. In 88% der Fällen wurden auch Räu-
mungsentscheidungen gefällt, aber nur 5% davon (also 40 
Räumungen) wurden tatsächlich vollzogen. Eine der wich-
tigsten Barrieren bei der richtigen Bewirtschaftung der pri-
vaten Mietbestände ist die fehlende Möglichkeit, aufgrund 
der fehlenden Sozialwohnungen die nicht zahlenden Mieter 
zu räumen. Es führt zum Gefühl der Strafl osigkeit bei den 
Mietern und die Besitz er der Wohnungen sind einer ausweg-
losen Situation ausgeliefert. In manchen Fällen klagen dann 
die Verbände von Immobilienbesitz ern die Gemeinden we-
gen entgangener Gewinne gerichtlich an (IRM, 2011, S. 84). 
Die kommunalen Mieten in Polen betrugen 2010 ca. 1,2% 
des Wiederherstellungswertes der Gebäude; eine Miethöhe 
von 3% könnte die laufenden Unterhaltungskosten decken. 
Die Vorschriften zum Schutz  der Mieter erlauben zwar der 
Gemeinde, die kommunalen Mieten zu erhöhen. Das würde 
in vielen Fällen helfen, die Erneuerungslücken zu schließen 
und die Immobilien im entsprechenden technischen Zustand 
zu halten. Diese Möglichkeit wird jedoch durch die fi nanziel-
le Situation der Mieter begrenzt. Bisherige Versuche, Mieten 
in den kommunalen Wohnungen zu erhöhen führten meist 
zu gegenteiligen Eff ekten. Die Mieter begannen unregelmä-
ßig oder gar nicht zu zahlen. Die Mietrückstände führten zu 
gerichtlichen Klagen mit der Auff orderung, die Wohnung zu 
räumen. Die Mieter mit Räumungsgebot haben aber keinen 
rechtlichen Titel zu einer anderen Wohnung, deswegen muss 
die Gemeinde solchen Mietern kommunale Wohnungen 
oder Ersatz wohnungen zur Verfügung stellen.

In den privaten Beständen stellt sich die Situation diff eren-
ziert dar, in Abhängigkeit davon, ob die Besitz er auch Eigen-
nutz er oder Vermieter sind. Nicht nur in Polen, sondern auch 
in anderen MOE-Ländern stellte sich heraus, dass die neuen 
Besitz er ehemals kommunaler Wohnungen ein niedriges Ein-
kommen haben und nicht in der Lage oder nicht willens sind, 
die Wohnungen zu renovieren und laufend zu erhalten oder 
die Häuser und Siedlungen, in denen sich die Wohnungen 
befi nden, zu verwalten. Sie sind auch mit den administrati-
ven Erfordernissen einer gemeinschaftlichen Wohnungsbe-
wirtschaftung nicht vertraut (Donner, 2006). 
In den Beständen der Wohnungsbaugenossenschaften be-
trugen 2010 die mitt leren Instandhaltungsgebühren jährlich 
knapp 3%, in TBS durchschnitt liche Mieten ca. 3,1% der Wie-
derherstellungskosten. In den privaten Wohnungen betrug 
die durchschnitt liche Miete ca. 2% der Wiederherstellungs-
kosten. Eine eff ektive Bewirtschaftung der Wohnbestände 
würde bedeuten, dass die Mieten in privaten Wohnbestän-
den mindestens 5% der Wiederherstellungskosten jährlich 
betragen müssten (IRM, 2011, S. 94).
Die Untersuchungen von IRM zeigen, dass auch im Jahr 2010 
die Mieten in den meisten Städten, sowohl in den kommu-
nalen wie auch den genossenschaftlichen Beständen, für die 
notwendigen Sanierungen nicht ausreichten. Ausnahmen bil-
den große Städte wie Warschau oder Posen, in welchen die 
kommunalen Mieten anhand eines Punktesystems berechnet 
werden. In den privaten Mietbeständen gibt es große Unter-
schiede zwischen den Miethöhen. In den Wohnungen mit 
hohem Ausstatt ungsstandard erreichen die Mieten 3 bis 4% 
der Wiederherstellungskosten jährlich (IRM, 2011, S. 94).

3.4.  Sanierungen der Wohnbestände
Bei sehr niedrigem Niveau der Mieten investierte kein Bau-
herr oder Entwickler in den Mietwohnungsbau. Keine Bank 
gab Kredite für solche Vorhaben, denn es gab keine Garantie 
für die Rückzahlung des Kredits bzw. die Rentabilität solcher 
Engagements. Also waren die Banken aus kommerzieller 
Sicht an der Finanzierung von Mietwohnungsbau oder Revi-
talisierungsmaßnahmen nicht interessiert (Kozłowski 2003). 
Aus den Untersuchungen vom IRM wird ersichtlich, dass die 
komplexen Sanierungsvorhaben nur in einem Bruchteil vom 
Wohnbestand realisiert werden und weniger als 1% aller 
Mehrfamilienhäuser in Polen umfassen. Es handelt sich hier 
sowohl um kommunale Wohnungen wie auch um Wohnei-
gentümergemeinschaften, private Miethäuser und betriebli-
che Wohnungen (IRM, 2011, S. 10). 
Als eine ökonomische Kategorie zur Beschreibung der not-
wendigen Investitionen in die Instandhaltungen dient der 
sog. Sanierungssatz . Im Falle der kommunalen Bestände soll 
dieser Satz  jährlich 1,5% der Wiederherstellungskosten der 
Wohnung betragen. So betrug nach Berechnungen der IRM 
in 2010 die Sanierungslücke 75%, defi niert als Unterschied 
zwischen den notwendigen und den tatsächlichen Ausgaben 
in die Sanierungen (siehe Tabelle 1). Als Hauptursache gel-
ten sehr niedrige Mieten für Wohnungen. Die Sanierungen 
werden aber überwiegend aus den Mieten fi nanziert. In den 
Wohnbeständen der Wohnbaugenossenschaften decken die 
getätigten Ausgaben 60% der notwendigen Ausgaben für In-
standhaltungen. Als Finanzierungsquelle dienen hier neben 
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den Mieteinnahmen die Mitt el aus dem Verkauf der Woh-
nungen. Seit Jahren treten die größten Probleme im Bereich 
der technischen Instandhaltung der privaten Mietshäuser 
auf. Dies resultiert zum einen aus der Altersstruktur dieser 
Bestände, die einen hohen Sanierungssatz  von 2,5% jährlich 
zu Folge hat, und zum anderen aus der langjährigen nati-
onalen Politik, in deren Folge es kaum Möglichkeiten gibt, 
notwendige Instandhaltungen zu fi nanzieren. Berechnun-
gen zeigen, dass trotz  wachsender Ausgaben für technische 
Instandhaltung in den Jahren 2009-2010 die notwendigen 
Ausgaben in die Instandhaltung nur zu ca. 30% des erforder-
lichen Ausmaßes getätigt wurden. Das heißt, es besteht hier 
eine Investitionslücke von ca. 70% (IRM, 2011, S. 64).
Der geschätz te Finanzierungsaufwand für die Revitalisie-
rung von Mehrfamilienwohnbeständen in Polen betrug 1995 
ca. 1,3 Mrd. PLZ, 2000 ca. 3,5 Mrd. PLZ und 2005 ca. 5,0 Mrd. 
PLZ. Dieser Aufwand wurde fast ausschließlich aus eigenen 
Mitt eln der Eigentümer gedeckt und zwar aus:  

 Mieten für die Wohnräume,
 Mieten aus den kommerziell nutz baren Räumen,
 anderen Quellen wie Werbung, Zinsen von den Bankein-

lagen usw. (Bielniak & Wierzchowski, 2010, S. 135)  

Private Investitionen in die Revitalisierungsprozesse sind 
zwar insgesamt von wesentlicher Höhe, aber kleinteilig. In 
den Jahren 1990-2003 war Revitalisierung kein Gegenstand 
von großen, integrierten Programmen, deswegen waren pri-
vate Investitionen Ergebnisse von Einzelentscheidungen der 

Investoren und keine Folge einer bewussten, integrierten 
städtischen Politik. Größere Investitionen wurden meist in 
Rahmen von Auslandshilfen fi nanziert (z.B. Danzig – Ther-
moisolation der Wohngebäude in Zusammenarbeit mit der 
dänischen Regierung, Płock – Unterstütz ung von Darmstadt 
bei der Sanierung von einigen Wohnhäusern, Bytom – Moder-
nisierung der Wohnbestände und der Infrastruktur aus Mit-
teln der Stadt Recklinghausen im Rahmen von IBA Emscher 
Park). Dies hat die Überzeugung von der Notwendigkeit der 
führenden  Rolle öffentlicher Mitt el bei der Revitalisierung 
verfestigt. Einen zusätz lichen Impuls gab ein unbegründeter 
Optimismus verbunden mit der Möglichkeit der Gewinnung 
von Finanzierungsmitt el aus der Prä-Akzessions-Phase. Die 
Städte haben die Revitalisierung als ein Öff nungstor zur Ge-
winnung von EU-Mitt eln gesehen, nicht nur für Sanierungen 
sondern auch für Infrastrukturprojekte. Dabei haben sie ihre 
Anstrengungen auf die Gewinnung eines Eigenanteils inner-
halb des öff entlichen Sektors konzentriert, und dabei den 
privaten Sektor fast gänzlich außer Acht gelassen (Herbst & 
Jadach-Sepioło, 2010, S. 203). 

     4.  Unterstütz ung des Wohnungsbaus 
und der Wohnungsversorgung
Im Parlamentsbeschluss vom 6. Juli 1995 bezüglich der Woh-
nungspolitik des Staates während der sozialen und wirt-
schaftlichen Transformation wurden Ziele und Regeln der 
Wohnungspolitik folgendermaßen defi niert:

Eigentumsform der Wohn-
bestände

Jahr Ausgaben (in PLN/m² monatlich) Sanierungslücke (in 
%)

Faktisch Notwendig

Kommunal 2007 2,12 3,63 42

2008 2,10 3,88 46

2009 1,87 4,73 60

2010 1,89 5,01 75

Genossenschaftlich 2007 1,47 2,07 32

2008 1,40 2,07 32

2009 1,43 2,52 43

2010 1,46 2,67 45

Private Mietshäuser 2007 1,95 6,04 68

2008 1,88 6,46 71

2009 2,16 7,89 73

2010 2,32 8,36 72

Tabelle 1. Höhe der Sanierungslücke je nach Eigentumsform der Wohnbestände

 Quelle: IRM, 2011, S. 65; IRM, 2009, S. 78
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„Hauptz iel der Wohnungspolitik des Staates ist die 
Verhinderung der Verschlechterung der Wohnver-
hältnisse der Familien. Strategisches Ziel der nationa-
len Wohnungspolitik ist die Beseitigung des Defi zits 
an modernen Wohnungen. (…) Die staatlichen In-
terventionen sollen vor allem auf die Schaff ung von 
Bedingungen für die Gewinnung einer ersten Woh-
nung durch junge Familien ausgerichtet sein. (…) Die 
Verantwortung für die Bewirtschaftung vorhandener 
Wohnbestände soll bei deren Besitz ern liegen. Die 
Mieten für die Wohnungen sollen die laufenden Un-
terhaltungskosten decken und Abschreibungen für 
die Sanierungen sichern. Die Mieten sollen allmählich 
auf ein Niveau steigen, welches die Selbstfi nanzie-
rung der Wohnungswirtschaft garantiert. Gleichzeitig 
sollen Familien, welche nicht in der Lage sind, diese 
Ausgaben zu tragen, Wohnzuschüsse bekommen. 
Wenn komplexe Modernisierungen und Sanierun-
gen vorgenommen werden, sollen die Besitz er der 
Wohnhäuser durch die Gemeinden unterstütz t wer-
den, insbesondere bei der Finanzierung der techni-
schen Infrastruktur. Darüber hinaus sollen sie in Zu-
kunft mit Krediten vom Nationalen Wohnungsfonds 
rechnen können. (…) Lokale Selbstverwaltungen sind 
verpfl ichtet, lokale Wohnungsstrategien zu erarbei-
ten, die an die lokalen Bedingungen angepasst sind.“ 
(übersetz t)

4.1.  Nationale Unterstütz ung der Investitionen 
Die wichtigsten Formen der Unterstütz ung des Wohnungs-
wesens basierten jahrelang auf steuerlichen Instrumenten. 
Dieses System der Steuervergünstigungen hatt e eine wesent-
liche Bedeutung in der Anfangsphase der politischen und 
wirtschaftlichen Transformation angesichts des fehlenden 
Systems verfügbaren Bankkredite (aufgrund der hohen Pro-
zentsätz e und des unterentwickelten Systems des kommer-
ziellen Bankwesens). Um den Bau der Wohnungen anzure-
gen, wurden also Instrumente für jene Personen eingeführt, 
welche über fi nanzielle Mitt el verfügten, um sie in die Woh-
nungen zu investieren. Im Rahmen des Systems der Einkom-
menssteuer gab es:

 sog. große Vergünstigung in der Einkommenssteuer in 
den Jahren 1992-2001, welche Investitionsausgaben um-
fasste,

 Vergünstigung in der Einkommenssteuer in den Jahren 
1992-2001, welche Ausgaben für den Kauf des Baugrund-
stücks umfasste, 

 Vergünstigung in der Einkommenssteuer in den Jahren 
1992-2000, welche Ausgaben für den Bau von Mehrfami-
lienhäusern zum Vermieten umfasste (für die Unterneh-
men galten diese Vergünstigungen in den Jahren 1992-
1998),

 Vergünstigungen in der Einkommenssteuer in den Jahren 
2002-2006 aufgrund der zu zahlenden Kreditz insen.

Gemeinsam für alle diese Lösungen waren die Notwendig-
keit vorheriger Verfügbarkeit der Finanzmitt el und die Tä-
tigung einer Investition. Diese Instrumente waren an die 
Personen mit den höchsten Einkommen adressiert, welche 
auch die höchsten Steuern bezahlten. Diese Vergünstigungen 
haben mehrere Millionen Steuerzahler in Anspruch genom-
men. Allerdings waren die Kosten für das nationale Budget 
sehr hoch (ca. 9,4 Milliarden PLN in den Jahren 1993-2005). 
Deswegen war die Eff ektivität dieser Maßnahmen unter dem 
Gesichtspunkt der Lösung der wichtigsten Probleme des 
Wohnungswesens, insbesondere des Defi zits der Wohnun-
gen für die Personen mit mitt leren und niedrigen Einkom-
men, fraglich (www.ign.org.pl am 10.11.2011).  
Seit dem Ende der 1990er Jahre gibt es immer mehr verfüg-
bare Kredite (Tabelle 2). In der Folge basierte die staatliche 
Hilfe für Haushalte in den Jahren 2002-2006 nur noch auf der 
Abschreibung der Zinskredite von der Einkommenssteuer. 
Gleichzeitig wurde die Mehrwertsteuer für das Bauwesen 
bis 2004 auf 7% herabgesetz t. Seit 2006 gibt es eine Möglich-
keit der Rückzahlung eines Teils der Ausgaben für Baumate-
rialien, welche bis 2004 mit niedrigerer MwSt. belegt waren 
(www.ign.org.pl am 10.11.2011).
Einen Beitrag zur Sanierung der Wohnungsbestände bilden 
die Instrumente zur Unterstütz ung des Wohnungsbaus, 
welche im Gesetz  vom 26. November 1995 über verschiede-
ne Formen der Unterstütz ung des Wohnungsbaus genannt 
wurden. Es handelt sich hier sowohl um die Unterstütz ung 
der Aktivitäten einzelner Wohnungsbesitz er durch die Woh-
nungskassen und Vertragskredite als auch um Beiträge zum 
Bau und zur Sanierung durch dafür geschaff ene Gesellschaf-

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zahl der Kredite (in Tausend) 200,4 300,4 311,5 286,8 189,2 230,4

Kreditsumme (in Milliarden PLN) 26,3 42,8 58,8 57,5 38,8 48,7

davon für natürliche Personen 24,3 40,4 54,1 53,0 36,2 46,3

Tabelle 2. Zahl und Summen der Kredite für Wohnzwecke 2005-2010

 Quelle: IRM, 2011, S. 29
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ten des Sozialen Bauens (TBS), die durch Kredite aus dem 
Nationalen Wohnungsfonds (KFM, bis 2009) unterstütz t wer-
den. Diese Instrumente sind zwar nicht explizit auf die Sa-
nierung der Altbaubestände ausgerichtet, konnten aber dafür 
genutz t werden. 
Zusammen mit der makroökonomischen Stabilisierung ha-
ben sich die Rahmenbedingungen für die Wohnungspolitik 
verändert. Sinkende Infl ationsraten und Zinssätz e haben die 
Möglichkeit der Finanzierung von Wohnungsinvestitionen 
durch kommerzielle Kredite eröff net. Gleichzeitig wurde 
eine Reform der öff entlichen Finanzen durchgeführt, deren 
Hauptelement die Abkehr vom weit gefächerten System der 
Steuervergünstigungen war. Es wurden nun direkt an be-
stimmte Segmente gekoppelte Finanzinstrumente eingeführt. 
In den Jahren 1992-1997 veröff entliche die Regierung jährlich 
neue Regelungen zu Ausgleichzahlungen für Betriebskosten 
an Eigentümer, da die Kosten durch die Deckelung der Mie-
ten nicht im vollen Umfang erwirtschaftet werden konnten. 
Es wurden auch Regeln der Vergabe von Zuschüssen ge-
nannt, welche für die Beseitigung der technischen Mängel an 
den Gebäuden, Modernisierung der Heizanlagen, Verbesse-
rung der Sicherheit von Gasleitungen und andere Vorhaben 
zur Verbesserung des Wärmehaushaltes in den Gebäuden 
der Wohnungsbaugenossenschaften vorgesehen waren. Ab 
1998 wurde dieser Problembereich von dem Gesetz  zur Un-
terstütz ung bei der Gebäudeisolierung aus dem Thermoiso-
lationsfonds gedeckt. Es war ein Instrument zur Kreditverga-
be und Bezuschussung von solchen Maßnahmen (Rebowska, 
2000, S. 93). Es handelte sich hier um eine Prämie für die 
Rückzahlung eines Teils des Kredits für die Thermoisolation 
eines Gebäudes. Im Rahmen von diesem Programm wurden 
bis zum ersten Quartal 2010 14 500 Thermoisolationsprojek-
te durchgeführt und 2 900 waren in der Realisierungsphase. 

Die Gesamtsumme der Vorhaben beträgt 6 Milliarden PLN 
(www.ign.org.pl am 10.11.2011).    
Ein neuer Fonds der Thermoisolation und Sanierungen 
(FTiR) wurde 2009 gegründet. Aus den Mitt eln der Bank der 
Nationalen Wirtschaft (BGK) wird fi nanzielle Hilfe für die In-
vestitionen gegeben, wenn dabei auch kommerzielle Kredite 
beteiligt sind.(www.mi.gov.pl am 21.10.2011): 

 Thermoisolation: Ziel ist die Verringerung des Energie-
verbrauchs für die Heizung und Warmwasserbereitung, 
Verringerung der Verluste an Primärenergie, Änderung 
der Energiequellen. Die Prämie können alle Besitz er oder 
Verwalter von Wohngebäuden, Mehrfamilienhäusern, 
Gebäuden zur Ausübung der öff entlichen Aufgaben 
durch die Selbstverwaltungseinheiten, also insbesonde-
re Gemeinden, Wohnungsbaugenossenschaften, Wohn-
eigentümergemeinschaften und Eigenheimbesitz er be-
kommen. Gefördert werden 20% einer Bankkreditsumme 
aber nicht mehr als 16% der Investitionskosten und das 
zweifache der voraussichtlichen jährlichen Energieer-
sparnisse. 

 Teil- und Komplett sanierungen: bezieht sich nur auf Ge-
bäude, welche vor dem 14.08.1961 in Nutz ung genom-
men wurden. Gefördert werden Investitionen, die mit 
einer Thermoisolation wie Sanierungen, Fenstertausch, 
Balkone, Umbau der Gebäude, einer Ausstatt ung mit 
Installationen in Gebäuden mit mehr als 2 Wohnungen 
zusammenhängen. Die Sanierungsprämie können na-
türliche Personen, Eigentümergemeinschaften mit mehr-
heitlichem Anteil  natürlicher Personen, Wohnungsbau-
genossenschaften und TBS erhalten. Gefördert werden 
20% der Bankkreditsumme, aber nicht mehr als 15% der 
Investitionskosten.

Ziel 2006 2007 2008 2009 2010

Rückkauf der Zinsen für die Wohnungskredite 180 130 152 148 130

Rückzahlung der Prämien 323 350 347 403 398

Nationaler Wohnungsfons 353 408 220 150 0

Thermoisolationsfonds 125 298 270 109 0

Zuzahlungsfonds 30 68 25 105 295

Insgesamt 1011 1196 1014 914 823

Anteil der Ausgaben fürs Wohnungswesen an den Ge-
samtausgaben des Staates (in %)

0,45 0,47 0,36 0,31 0,27

Anteil der Ausgaben fürs Wohnungswesen am BIP (in %) 0,10 0,10 0,08 0,07 0,06

Tabelle 3. Ausgaben aus dem nationalen Budget für das Wohnungswesen 2006-2010 in Millio-
nen PLN

 Quelle: IRM, 2011, S. 28
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 Ausgleichprämie: eine einmalige Prämie für natürliche 
Personen, welche am 25. April 2005 im Besitz  oder Erbe 
eines Wohngebäudes waren, in dem es mindestens eine 
kommunale Mietwohnung gab. Diese Prämie ist für eine 
Rückzahlung eines Kredites für die Verbesserung des 
technischen Zustandes eines Gebäudes vorgesehen. Die 
Höhe der Prämie wird bestimmt in Abhängigkeit von 
der Wohnungsfl äche, der Zahl der Wohnungen im Ge-
bäude, der Zeitspanne, in welcher der Investor im Besitz  
des Gebäudes war und dem gesetz lich bestimmten Um-
rechnungsfaktor der Kosten zur Wiederherstellung von 
Wohnfl ächen.

Aufgrund der Diskrepanz zwischen der Höhe des Bedarfs 
und der zugänglichen fi nanziellen Mitt el (siehe Tabelle 3), 
hat der Fonds FTiR eher eine symbolische Bedeutung für die 
Revitalisierung (Bielniak & Wierzchowski, 2010, S. 143). Die 
meisten nationalen Hilfsmitt el werden für die Unterstütz ung 
der Investitionen von wohlhalbenden Personen verwendet, 
die auch ohne staatliche Hilfe investiert hätt en. Beispielhaft 
wurden 2009 für die Unterstütz ung des Bauwesens für die 
Bedürftigen 45 Millionen PLN verwendet,  die Rückzahlung 
der MwSt. hat jedoch 1 Milliarde PLN gekostet (www.ign.
org.pl am 10.11.2011).

4.2.  Kommunale Programme 
Auf der nationalen Ebene wurden in den Jahren 1990-2003 
keine Instrumente erarbeitet, welche ausschließlich zur Fi-
nanzierung der Revitalisierung vorgesehen wären. Deswegen 
erfreute sich in den Gemeinden das Programm der Kleinen 
Verbesserungen (Program Małych Ulepszeń) großer Popula-
rität, welches auf dem deutschen Vorbild des Programms der 
kleinen Maßnahmen basierte. Es war ein Instrument, welches 
nur einen Teil der Revitalisierungsmaßnahmen abdeckte und 
in Kombination mit anderen Instrumenten angewendet wer-
den sollte. Zum ersten Mal wurde es in Stett in angewendet, 
dann in anderen Städten wie Dzierżoniów, Bielsko-Biała 
oder Zoppot. Für viele Städte, in welchen Sanierungen oder 
Modernisierungen geplant wurden, war eine Bezuschussung 
von privaten Investitionen durch die Gemeinden eine sehr 
gute Lösung. Allerdings haben die regionalen Rechnungs-
höfe und der regionale Verwaltungsgericht in Breslau 2007 
entschieden, dass die Gemeinden keine Sanierungsarbeiten 
der Wohneigentümergemeinschaften bezuschussen dürfen, 
denn es handelt sich dabei nicht um die Deckung des Bedarfs 
von allen Bewohnern des Gemeindegebietes, sondern nur 
um ausgewählte Haushalte. Diese Entscheidungen stellen 
das Programm der Kleinen Verbesserungen infrage und ge-
genwärtig sind nur die kommunalen Bezuschussungen von 
Sanierungen in den denkmalgeschütz en Objekten möglich 
(Herbst & Jadach-Sepioło, 2010, S. 202). 
Ein Großteil der Gemeinden (34%) hat in ihren Programmen 
aus den Jahren 2004-2006 die privaten Investoren als po-
tentielle Partner in den Revitalisierungsprojekten komplett  
ausgeblendet. In den anderen Gemeinden waren die priva-
ten Investitionen erst in späteren Phasen der Revitalisierung 
vorgesehen. Zu den meistens erwähnten Investoren gehörten 
Eigentümergemeinschaften und Wohnungsgesellschaften, 
dann die Kirche und private Mietshausbesitz er (Herbst & 
Jadach-Sepioło, 2010, S. 224).

5.  Beispiele
Der individuelle und einmalige Charakter von Revitalisie-
rungsprozessen führt zur Notwendigkeit, die lokalen Rah-
menbedingungen zu berücksichtigen. Eine einheitliche Ent-
scheidungsprozedur bringt  deswegen wenig – wichtiger 
sind die Flexibilität und die Fähigkeit der Anpassung an lo-
kale Gegebenheiten. Als gute Beispiele können daher Lösun-
gen genannt werden, welche unter Nutz ung der gegebenen 
Instrumente eigene Modelle entwickelt haben: 

 kleine nachbarschaftliche Projekte und Systeme zu deren 
Unterstütz ung in Stett in,

 Selbsthilfe und lokale Initiativen (Lublin, Płock, Sopot)
 Kredite, Bezuschussung und Refundierung der Wohnei-

gentümergemeinschaften (Dzierżonów, Sopot)
 Bezuschussung von Denkmälern (allgemein)
 Nutz ung der Unterstütz ungsprogramme (Dzierżonów, 

Sopot)

Es sind gute Beispiele, die einen Modellcharakter für andere 
polnische Städte mit ähnlichen Problemen und Zielen haben, 
obwohl in keinem der Beispiele ein komplexes Modell der 
Revitalisierung erarbeitet wurde, in welchem die räumli-
chen, sozialen und ökonomischen Aspekte der Stadterneue-
rung integriert wurden. Es wurden lediglich einige Algorith-
men erarbeitet, welche bei der Revitalisierung Anwendung 
fi nden können. Es fehlt eine systemische Herangehensweise 
an alle Elemente des Modells, welche eine vollständige recht-
liche und fi nanzielle Umgebung für Revitalisierung schaff en 
würde (Herbst & Jadach-Sepioło, 2010, S. 208).

5.1.  Stett in (Szczecin)
Stett in (pol. Szczecin, bis 1945 die Hauptstadt der deutschen 
Provinz Pommern) ist die Hauptstadt der polnischen Wo-
jewodschaft Westpommern (Pomorze Zachodnie) mit einer 
Fläche von 302 km2 (davon 52 km2 Wasserfl äche des Damm-
sees) und 401 437 Einwohnern (31.12.2006). Stett in ist eine 
kreisfreie Stadt und administratives, wirtschaftliches und 
kulturelles Zentrum der Wojewodschaft. 
Die Lösung der Wohnungsprobleme – sowohl quantitativ 
als auch qualitativ, wurde zu einer der wichtigsten Aufgaben 
der Stadtverwaltung. Die Wohnbedingungen in der kom-
munalen Bebauung sind besonders ungünstig aufgrund des 
schlechten technischen Zustandes und des niedrigen Stan-
dards der Wohnungen (Kohleöfen, keine Nasszellen in der 
Wohnung usw.), dem Zusammenwohnen mehrerer Familien 
in einer Wohnung, fehlenden Parkplätz en, Problemen mit 
der sozialen Struktur der Bewohner (Abhängigkeit von der 
Sozialhilfe, Drogen- und Alkoholkonsum, Langzeitarbeits-
losigkeit usw.), des geringen Anteils an Grünfl ächen (siehe 
Abbildungen 6 und 7). 82% der kommunalen Wohnungen be-
fi ndet sich in Gebäuden, die vor 1945 errichtet wurden, wo-
durch ein erhebliches Qualitätsdefi zit besteht (Rada Miasta 
Szczecina, 2005, S. 63). Diese Bebauung konzentriert sich in 
der Innenstadt, insbesondere in den Siedlungen Turzyn und 
Innenstadt-West. Gleichzeitig bildet die Innenstadt ein ein-
heitliches städtebauliches Ensemble mit hohem historischem 
Wert. Anfang 2006 wurden 12 546 Anträge auf Zuteilung 
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Abb. 6. Eingang zu einem unsaniertem Wohnhaus in der Innenstadt von Stettin
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kommunaler Wohnungen in Stett in registriert. Die Wartezeit 
auf eine kommunale Wohnung beträgt ca. 10 Jahre. Damit 
ist Stett in, neben der Stadt Zabrze, der Rekordhalter in Polen 
(Konieczny, 2005).

„Entscheidend für die schlechte Wohnsituation waren 
aber vor allem die fast komplett e Aufgabe des kom-
munalen Mietwohnungsbaus und mangelnde richtige 
und rationelle Erneuerungs- und Verwaltungspolitik 
der kommunalen Wohnbestände vor 1989. Ein wichti-
ger Grund für die Beschränkung des Wohnungsbaus 
ist das niedrige Angebot an Baugrundstücken in der 
Stadt sowie hohe Baukosten.“ (Rada Miasta Szczeci-
na, 2005, S. 64) (übersetz t).

Schon 1990 wurde die erste Strategie der lokalen Wohnpolitik 
erarbeitet. Die Sanierungen in zwei ausgewählten Quartie-
ren wurden mit deren Kommerzialisierung verknüpft. 1991 
wurde die Strategie der Innenstadterneuerung erarbeitet, 
die 56 Quartiere der Innenstadt umfasste. In den Strategien 
von 1993 und von 1996 wurden drei Modelle zur Finanzie-
rung der Erneuerung der Altbauwohnungen vorgeschlagen 
(Zespół ds. Renowacji Historycznej Zabudowy Miasta, 1997): 

 Komplexe Erneuerung fi nanziert durch die Stadt (so-
genanntes „Budget-Modell“). In diesem Modell ist die 
Gemeinde der Investor, Kontrollorgan, Organisator und 
Initiator der Erneuerungsprozesse. Für dieses Modell 
wurden Gebiete ausgewählt, in denen die Einkünfte aus 
gegenwärtigen und potentiellen kommerziellen Nutz un-
gen die Gesamtkosten der Erneuerung nicht decken kön-
nen, in denen kommunales Eigentum und Wohnfunktion 
für die Zukunft vorgesehen wurden, in denen eine sehr 
hohe Bebauungs- und Bewohnerdichte herrschen und in 
denen Grundstücke für ergänzende Bebauungen sowie 
Zugang zu Infrastruktur vorhanden sind.  

 Komplexe Erneuerung fi nanziert durch den privaten 
Sektor. In diesem „kommerziellen Modell“ investieren 
private Personen oder darauf spezialisierte Firmen. We-
sentlich an diesem Modell ist die Verpachtung der Immo-
bilien durch die Stadt für eine bestimmte Laufzeit. Der 
Investor baut aus eigenen Mitt eln Ersatz wohnungen und 
modernisiert die gepachteten Gebäude, welche er wiede-
rum auf dem freien Markt vermietet, verkauft oder weiter 
verpachtet. Besonders werden dabei die Rechte der bishe-
rigen Mieter kommunaler Wohnungen geschütz t. Dieser 
Schutz  kann verschiedene Formen annehmen: vom Bau 
der Ersatz wohnungen bis hin zum Verbleib der Mieter in 

Foto: Patrycja Bielawska-Roepke

Abb. 7. Eine typische Straßenfl ucht in dem Altbaugebiet von Stettin 
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ihren Wohnungen, wobei sich die Miete nach der Erneue-
rung erhöht. Nach Ablauf des Pachtvertrages übernimmt 
die Stadt die Gebäude wieder. In diesem Fall liegen also 
die Gesamtlast der Erneuerung und das Risiko beim In-
vestor, der gleichzeitig (im Rahmen des Vertrages) das 
Recht zur freien Disposition mit dem gepachteten Gut 
hat. Für die kommerzielle Revitalisierung der Bebauung 
werden in erster Linie jene Gebiete vorgesehen, in denen 
die meisten Gebäude im Besitz  der Gemeinde sind, die 
zentral und in der Dienstleistungszone liegen und eine 
besonders dichte Bebauung aufweisen. 
Bei diesem Modell trägt die Stadt keine direkten Kosten 
für die Erneuerung, ist aber in die Erneuerungsprozesse 
durch deren Organisation und die Kontrolle der Erfül-
lung von sozialen Verpfl ichtungen (z. B. Ausstatt ung und 
Beschaff ung von Ersatz wohnungen) eingebunden.

 Die Programme „Kleine Verbesserungen“ und „Unser 
Haus“ wurden für jene Gebiete vorgesehen, in denen in 
den nächsten 10 Jahren keine umfassenden Erneuerungs-
handlungen geplant sind. Diese Programme beinhalten 
Zuschüsse zu den Investitionen privater Wohnungsei-
gentümer oder Mieter für ihre Wohnungen oder Wohn-
häuser.

Diese Strategie entstand in der Zusammenarbeit vieler Ak-
teure, die in Stett in auf verschiedenen Ebenen aktiv sind. Es 

beteiligten sich Akteure wie der städtische Denkmalkonser-
vator, die städtische Wärmeversorgung, die Abteilung für 
Immobilienverwaltung des Stadtamtes, die Bauaufsichtsbe-
hörde usw. Eine vollständige Anwendung dieser Modelle 
fand aber nicht statt . Dennoch wird bis heute die Aufteilung 
in Budget-Quartiere und kommerzielle Quartiere fortgesetz t 
und die Erneuerung mit voneinander unterschiedlichen An-
sätz en umgesetz t. 
Das Programm der „Kleinen Verbesserungen“ (Program 
Małych Ulepszeń) wurde im März 1994 aufgestellt. Für Ge-
biete, in denen in den nächsten 10 Jahren keine Erneuerung 
geplant ist, bietet es eine Subvention für kleine Verbesse-
rungen in den Wohnungen, welche von den Einwohnern 
durchgeführt und fi nanziert werden. Solche Verbesserungen 
können die komplexe Erneuerung zwar nicht ersetz en, aber 
dort wo diese nicht möglich ist, werden dadurch weitere Ver-
nachlässigung und Verfall begrenzt. Insbesondere werden 
die Verbesserungen von Heizungsanlagen, der Einbau von 
Nassräumen und die Erneuerungen der Treppenhäuser und 
Hinterhöfe gefördert, wobei maximal 35% der Ausgaben-
summe erstatt et wird (Rada Miasta Szczecina, 1996). 
Das Programm „Unser Haus“ (Nasz Dom) ist eine Erweite-
rung des Programms der „Kleinen Verbesserungen“. Wenn 
Bewohner bestimmte Erneuerungsmaßnahmen in gemein-
samen Teilen des Gebäudes durchführen, werden von der 
Stadt andere große Maßnahmen wie Erneuerung der Fas-

Foto: Patrycja Bielawska-Roepke

Abb. 8. Eine (einzige) im kommerziellen Modell sanierte Fußgängerzone in Stettin
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sade oder des Dachs durchgeführt (Rada Miasta Szczecina, 
1996) bzw. die Kosten für die Erneuerung teilweise erstatt et. 
Dieses Programm startete 1997. 2009 wurde die Finanzierung 
des Programms „Unser Haus“ und „Kleine Verbesserungen“ 
von der Gemeinde eingestellt (Kulpa-Jarocka & Mliczyńska-
Hajda, 2010, S. 43). 
Mit der Entscheidung der Stadtverwaltung vom 11. März 
1998 werden auch solche Sanierungsarbeiten bezuschusst, 
welche die Wohngesellschaften an denkmalgeschütz ten Ge-
bäuden oder Gebäuden mit kulturellem Wert durchführen. 
Die subventionierten Arbeiten beziehen sich auf Untersu-
chungen, Expertisen und Konservierungs- und Restaurie-
rungsarbeiten, welche mit der Verbesserung des technischen 
Zustands oder der Rekonstruktion architektonischer Details 
des Gebäudes verbunden sind. 
Diese Programme lösten jedoch die Probleme des Verschlei-
ßes im gesamten Haus nicht. Es gibt keine Möglichkeit, die 
gesamte technische Infrastruktur zu erneuern, eine komple-
xe Sanierung durchzuführen oder die tragende Struktur des 
Hauses auszuwechseln. Unklar ist außerdem die Rolle des 
Architekten, die eher zufällig zum Tragen kommt. Die Sanie-
rungen erfolgen nicht anhand eines Gesamtplanes. Dadurch 
kann nicht gesagt werden, inwieweit die Summe der Maß-
nahmen mehrerer einzelner Bewohner die technischen und 
architektonischen Werte der Gebäude insgesamt erhöht. Es 
ist lediglich eine Möglichkeit, wenigstens teilweise den Ver-
fall der Gebäude zu bremsen und gleichzeitig die Wohnbe-
dingungen der Bewohner zu verbessern.
Insgesamt betrugen die Ausgaben für die Revitalisierungs-
maßnahmen bis 2007 ca. 410 Mio. PLN, wobei die Ausgaben 
der privaten Personen in Sanierungen und Modernisierun-
gen ihrer Wohnungen außerhalb der Unterstütz ungspro-
gramme eher noch unterrepräsentiert sind.  
Die Erfahrungen aus Stett in haben gezeigt, dass eine der 
Hauptbarrieren bei der Revitalisierung der kommerziell 
unatt raktiven Gebiete das fehlende private Kapital ist. Auf-
grund der langjährigen Vernachlässigungen und bei der heu-
tigen Wohnungsnot, werden die Problemgebiete von Leuten 
mit sehr niedrigen Einkommen bewohnt. Neben fi nanziel-
len Engpässen sind die fehlenden systemischen rechtlichen 
Lösungen auf der nationalen Ebene, welche die Revitalisie-
rungsprozesse unterstütz en würden eine wesentliche Hürde. 
Als eines der wichtigen Hemmnisse bei der Revitalisierung 
in Stett in ist auch der politische Wechsel im Stadtrat anzu-
sehen. Es gibt keine Entwicklungsprogramme, welche unab-
hängig von der regierenden politischen Partei über mehrere 
Jahre hinweg realisiert wurden. Bei fast jedem Wechsel des 
Oberbürgermeisters wurden auch die Leiter der wichtigsten 
Abteilungen im Stadtamt ausgewechselt. Der Wechsel erfolg-
te nach Parteizugehörigkeit.

5.2.  Zoppot (Sopot)
Zoppot ist ein Kurort an der Ostsee und eine der reichsten 
Städte Polens mit ca. 38 000 Einwohnern. Die Erarbeitung 
des Programms zur Revitalisierung der Innenstadt wurde 
von sehr intensiven Diskussionen mit den Einwohnern be-
gleitet – so z.B haben im Jahre 1993 70% der erwachsenen 
Bewohner entsprechende Fragebögen im Rahmen einer so-
ziologischen Studie ausgefüllt. Die strategischen Entwick-

lungspläne wurden zusammen mit Repräsentanten der Ein-
wohner in 11 Workshops erarbeitet. Der Stadtverwaltung ist 
es gelungen, Bewohner aus verschiedenen Milieus um die 
gemeinsamen Ziele zu mobilisieren und zu integrieren. Die 
aktive Beteiligung, frei von Forderungen, hat wesentlich zu 
späteren Erfolgen der Revitalisierungsprozesse beigetragen 
(Czyżewska, 2010, S. 50).  
Die Prozesse begannen mit der Privatisierung der Verwal-
tung von kommunalen Wohnbeständen, was erhebliche Ein-
sparungen mit sich brachte. Die Erhöhung der Eff ektivität 
der Verwaltung von Wohnbeständen wurde erzielt durch 
eine Aktivierung von Wohneigentümergemeinschaften, die 
Privatisierung der Verwaltung, den Aufb au eines Marktes für 
Wohnhausverwaltungen, die Privatisierung der Wohnungen 
(mit bis zu 70% Ermäßigung) und den Aufb au eines Infor-
mationssystems über die Wohnbestände. Desweiteren wur-
den Richtlinien zur Beantragung kommunaler Unterstütz ung 
(z.B. im Rahmen des Programms kleiner Verbesserungen) er-
arbeitet und es wurde eine intensive Informationskampagne 
darüber in der lokalen Bevölkerung geführt. Diese Politik 
wurde konsequent 20 Jahre lang verfolgt. Die umgesetz ten 
Lösungen werden durch externe Experten als im nationalen 
Kontext äußerst innovativ angesehen (Czyżewska, 2010, S. 
51). In Zoppot wurde 1997 das Programm zur Revitalisierung 
des denkmalgeschütz ten Stadtz entrums verabschiedet. Es 
wurden folgende Hilfsprogramme geschaff en (Czyżewska, 
2010, S. 56):

 Programm der Erstatt ung von max. 30% der Ausgaben-
summe für die Komplett sanierung eines Gebäudes in den 
Händen einer Wohneigentümergemeinschaft, sofern es 
zusammen mit der Gestaltung der Außenanlagen erfolgt. 

 Ebenso konnten private Wohnhausbesitz er 30% bekom-
men, wenn die Wohnungen an Mieter aufgrund einer ad-
ministrativen Entscheidung vermietet waren. Dies wurde 
damit begründet, dass die Miethöhen im Jahre 1997 noch 
von der Gemeinde bestimmt waren und die Sanierungs-
kosten nicht deckten. 

 Kreditz uschuss für 5 bis 6 Jahre für die Komplett sanie-
rung eines Gebäudes durch eine Wohneigentümerge-
meinschaft. Die Gemeinde bezahlt die Kreditz insen: im 
ersten Jahr 100%, im zweiten 90%, im dritt en 80%, im 
vierten 70%, im fünften 60% und bei den denkmalge-
schütz ten Gebäuden im sechsten Jahr 50%. Die Eigentü-
mergemeinschaften mussten einen Kostenvoranschlag 
erarbeiten, entsprechende Genehmigungen vorlegen und 
den Nachweis der Klärung der Eigentumsverhältnisse 
auf der Liegenschaft (z.B. Parifi zierung) erbringen.   

 Programm der Rückzahlung eines Teils (bis zu 70%) der 
Ausgaben für die Sanierung der Fassade. 

 Seit 2000 gibt es ein Programm „100 Fassaden für 100 Jah-
re Zoppot“ für die Wohneigentümergemeinschaften, an 
denen die Gemeinde Anteile hat. Um die Förderung in 
Höhe von 50 bis 70% der Kosten zu erhalten, muss das 
Haus ein saniertes Dach, Wärmedämmung und Regen-
rinnen haben, sowie auch schuldenfrei gegenüber der 
Gemeinde sein. 

Die Stadtverwaltung sieht die Wohneigentümergemein-
schaften, lokale NGOs und andere Institutionen als einen 
wichtigen Partner in den Revitalisierungsprozessen. Jährlich 
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werden auch Wett bewerbe für das schönste Haus der Stadt 
ausgeschrieben. 
Die Stadtverwaltung sieht sich als ein Administrator und 
Animator für verschiedene Institutionen, welche Dienstlei-
tungen für das Wohnwesen erbringen. In den Jahren 1998-
2009 hat die Gemeinde Zoppot 12 Mio. PLN für die Woh-
nungsprojekte und Revitalisierungsprogramme ausgegeben. 
In dieser Zeit haben die Wohneigentümergemeinschaften 18 
Mio. PLN investiert. Das tatsächliche fi nanzielle Engagement 
der Bewohner ist aber höher. 
Ein Beweis für den Erfolg des Programms ist eine sehr hohe 
Zustimmung seitens der Bewohner, erkennbar durch die 
regelmäßigen Umfragen. Neben sichtbaren, ästhetischen 
Ergebnissen, welche aus der Umsetz ung des Programms 
resultieren, wird der gesamte ökonomische und soziale Be-
reich der Stadt verändert. Die Straßen werden sicherer und 
das Gefühl der Mitverantwortung für das Allgemeingut 
ist gestiegen. Die Bewohner haben gelernt, bewusst auf ihr 
Umfeld einzuwirken, miteinander zu kommunizieren, ge-
meinsame Probleme zu lösen und eigene Ideen umzusetz en 
(Czyżewska, 2010, S. 63). Der Erfolg von Revitalisierungs-
maßnahmen in Zoppot beruht auf folgenden Elementen 
(Czyżewska, 2010, S. 75):

 Präzise Diagnose des Ausgangszustandes,
 Planung in Begleitung mit intensiver Bewohnerbeteili-

gung
 Konsequente Umsetz ung der Strategie der Stadtentwick-

lung, enge Verzahnung der Strategie mit dem Revita-
lisierungsprogramm, anderen Stadtpolitiken, lokalen 
Raumbewirtschaftungsplänen und dem langjährigen In-
vestitionsplan, 

 Angebot der Stadtverwaltung – es wurden Finanzie-
rungsprogramme aufgestellt, welche die Beteiligung der 
Bewohner bei der Projektumsetz ung in den Bereichen 
Investition, Organisation und Sozialmaßnahmen unter-
stütz en,

 Sehr gut funktionierendes System der fi nanziellen Unter-
stütz ung für die Wohneigentümergemeinschaften.

Der Erfolg von Zoppot bei der Verbesserung des technischen 
Zustandes von privaten Gebäuden ist auf einer durchdach-
ten und detailliert geplanten Zusammenarbeit zwischen der 
Stadtverwaltung, der fi nanzierenden Bank und den Woh-
nungseigentümern begründet, denen die Notwendigkeit des 
Schutz es und der Pfl ege von gemeinsamen Teilen der Immo-
bilie klar wurde, (Czyżewska, 2010, S. 76).  

6.  Nicht institutionelle Einfl üsse 
Revitalisierung ist ein konfl iktt rächtiger Prozess. Die meisten 
Konfl ikte um die Revitalisierung sind mit dem Umzug der 
bisherigen Bewohner und mit steigenden Mieten im Gebiet 
verbunden. Es können auch Nutz ungsänderungen statt fi n-
den, die nur bedingt Akzeptanz bei den Bewohnern fi nden. 
Von der Art der Strategie und den Interessen der Kapitalge-
ber hängt die Art der Aufwertung des Gebietes ab; es kann 
sich um die Gentrifi zierung oder „incumbent upgrading“ 

handeln. Beide Vorgänge bringen jeweils andere Heraus-
forderungen mit sich. Abhängig davon, welche Art der Auf-
wertung angestrebt wird, gibt es andere Partizipationsziele 
der Bevölkerung; von der Legitimation der Maßnahmen der 
Lokalverwaltung über die Steigerung der Effi  zienz bis hin 
zur Übernahme der Eigenverantwortung der Bewohner für 
die Maßnahmen im Gebiet. Fehlendes Interesse und fehlen-
de Mitarbeit der Bevölkerung in den Erneuerungsprozessen 
kann einen negativen Einfl uss auf diese haben und bis hin 
zur Blockade des Vorhabens führen. 
Die Eigentümer der ehemals kommunalen Wohnungen müs-
sen wiederum in ihre Wohnungen investieren, um deren 
physischen Verfall zu stoppen. 
Als „Norm der Bestandswahrung“ kann der Umstand be-
zeichnet werden, dass niedrige Mieten, die Deckung der 
Unterhaltungskosten der Gebäude durch die Gemeinde so-
wie die praktische Unkündbarkeit der Wohnung, die den 
Mietern fast Eigentumsrechte verlieh, vielfach als erworbe-
ne Rechte angesehen werden. Diese Privilegien sind in der 
Marktwirtschaft nicht mehr haltbar und die Revitalisierung 
der Altbaubestände führt zum Antasten dieser Bestandswah-
rung. Die Vorschriften zum Wohnungswesen schütz en diese 
Bestandswahrung teilweise noch bis heute. So galten bis 2007 
gedeckelte Mieten in den vor 1994 vermieteten Wohnungen. 
Die Notwendigkeit der Bereitstellung von Ersatz wohnungen 
durch die Gemeinde oder private Vermieter schränkt das 
Kündigungsrecht ein und auch der Verkauf der kommuna-
len Wohnungen an die bisherigen Mieter zu symbolischen 
Preisen sollte das Aufrechterhalten der Privilegien sichern. 
Die Mieter kommunaler Wohnungen und Besitz er ehemals 
kommunaler Wohnungen sind wiederum eine Wählergrup-
pe, die wegen ihrer Größe bei den lokalen Wahlen nicht un-
beachtet werden darf. So müssen auch die lokalen Politiker 
die Norm der Bestandswahrung beachten. 
Dort, wo sich in einem Gebäude kommunale und ehemals 
kommunale, mitt lerweile private Wohnungen befi nden, 
kommt es oft zu Konfl ikten bei den geplanten Sanierungs-
maßnahmen. Die Eigentümer möchten oft die anteiligen Kos-
ten für die Sanierungen gemeinsamer Immobilienteile nicht 
aufb ringen und blockieren die Entscheidungen der kommu-
nalen Gesellschaften, die mit den Sanierungen beauftragt 
wurden. Die fehlende Bereitschaft der Eigentümer zur Mitfi -
nanzierung resultiert zum einen aus ihrer fi nanziellen Situa-
tion und zum anderen aus der angesprochenen Norm der Be-
standswahrung. Gemischte Eigentumsverhältnisse, Proteste 
der Bewohner und Konfl ikte um die Revitalisierungsprozes-
se hatt en mehrere negative Folgen; sie schreckten die aus-
führenden Baufi rmen und private Investoren ab und führten 
zur Verlängerung der Entscheidungsprozesse. Die Konfl ikte 
mit den Wohneigentümergemeinschaften verlängern oder 
verhindern sogar die Sanierungen der Häuser. Die Verhand-
lungen mit den kommunalen Mietern sind sehr langwierig, 
müssen mit jedem Mieter individuell geführt werden und 
beschränken den Handlungsspielraum der Gemeinden.
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Foto: Jerzy Sawluk @ pixelio.de

Abb. 9. Saniertes Wohnhaus in Zoppot 

Foto: Łukasz Bartoszewski

Abb. 10. „Schiefes Haus” – neues Wahrzeichen von Zoppot
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7.  Empfehlungen 
Die Diskussion in der polnischen Fachliteratur tendiert dazu, 
die Schaff ung neuer Instrumente und nationaler Programme, 
die die Gemeinden bei der Revitalisierung unterstütz en sol-
len, zu empfehlen, sowie im polnischen Raumplanungssys-
tem Korrekturen vorzunehmen.

„Notwendig sind rechtliche, organisatorische, fi nan-
zielle und Instrumente, welche es erlauben, auf eine 
integrierte Weise an die Städte und Stadtt eile heran-
zugehen, integrierte räumliche Ensembles zu bilden, 
diese zu revitalisieren und zu erneuern” (Polska Rada 
Architektury , 2008, S. 31). (übersetz t).

Die Änderungsvorschläge im polnischen räumlichen Pla-
nungssystem und anderen Vorschriften variieren, abhängig 
vom Autor und dem Schwerpunkt seiner Überlegungen. In 
Bezug auf neue Maßnahmen zur Unterstütz ung der Revita-
lisierung wird nachfolgend der Konsens dieser Meinungen 
kurz dargestellt. 
Die staatlichen Interventionen in die räumliche Politik der 
Gemeinde sind in Polen sehr begrenzt. In der Literatur gibt es 
jedoch Diskussionen, ob die staatlichen Interventionen nicht 
verstärkt werden sollten. Ein Argument dafür ist die Tatsache 
der viel stärkeren staatlichen Interventionsmöglichkeit in den 
Ländern Westeuropas, obwohl dort die Raumstruktur besser 
geordnet ist als in Polen. Der gegenwärtige Interventionis-
mus ist ausreichend in Bezug auf die Umsetz ung einzelner 
öff entlicher Vorhaben, dient aber kaum der Umsetz ung ei-
ner räumlichen Politik des Staates. Die Rolle der öff entlichen 
Akteure, deren Beziehungen und Kräfteverhältnisse unterei-
nander sind im ständigen Wandel begriff en. Die planerische 
Souveränität der Gemeinde muss jedoch durch übergeordne-
te nationale, räumliche Politik beschränkt werden. 
Vor diesem Hintergrund wäre durch die nationale Ebene die 
Verabschiedung einer nationalen Städtepolitik wünschens-
wert. Die Mitglieder der „Visehrad Gruppe“ haben in 2008 
in Budapest für die Bestimmung und Umsetz ung nationaler 
Architekturpolitiken appelliert, die der Koordination der le-
gislativen Maßnahmen dienen sollten. Auch der Architektur-
rat der Vereinigung polnischer Architekten bekräftigt diese 
Anforderung. Die Konfl ikte zwischen der Raumnutz ung, 
neuen Investitionen und der Umwelt seien in Polen mitt ler-
weile drastisch, was zur weiteren Degradierung der polni-
schen Landschaft führen würde. Notwendig ist die nationale 
Städtepolitik, deren strategisches Ziel die

„Stärkung und Beschleunigung der Entwicklung pol-
nischer Städte unter der Nutz ung ihrer sozialen, wirt-
schaftlichen und natürlichen Potentiale“ (Ziobrowski, 
Borsa, & al., 2005, S. 17) (übersetz t).

sein soll, und bei der die Revitalisierung der städtischen 
Quartiere eine wichtige Rolle einnehmen würde. Als Beispiel 
für eine nationale Politik kann die Nationale Stadtentwick-
lungspolitik in Deutschland genannt werden, die 2007 zur 
Umsetz ung der Leipzig Charta zur nachhaltigen europäi-
schen Stadt ins Leben gerufen wurde.

Es wird nach Revitalisierungsprogrammen gerufen, die auf 
der organisatorischen, administrativen und fi nanziellen Un-
terstütz ung durch die öff entliche Hand beruhen und die auf 
die Revitalisierung der Altbausubstanz ausgerichtet sind. 
Das integrierte Revitalisierungsprogramm soll eine Kontroll-
funktion gegenüber den lokalen Plänen haben. Außerdem 
wird eine Konkretisierung der Politiken, Programme und 
Projekte für die sozioökonomische Entwicklung auf der lo-
kalen Ebene benötigt. 
Darüber hinaus wären fi nanzielle Instrumente zur Moderni-
sierung der Altbauwohnungen denkbar, wie die verpfl ich-
tende Bildung von Instandhaltungsrücklagen, das Schaff en 
eines nationalen Erneuerungsfonds und von kommunalen 
Fonds, die aus dem Verkauf kommunaler Wohnungen ge-
speist sein könnten sowie Mietz uschüsse, welche vor dras-
tischen Mehrbelastungen nach einer durchgeführten Sanie-
rung schütz en sollten. 
Eigene Untersuchungen zeigen (z.B. Bielawska-Roepke, 
2010), dass die Quelle der Probleme nicht nur im Fehlen 
der entsprechenden Instrumente, der Unzulänglichkeit des 
räumlichen Planungssystems oder der fi nanziellen Ressour-
cen liegt, sondern auch im sozialen Bereich, welcher sich teil-
weise  in den nationalen Vorschriften widerspiegelt.
Notwendig sind in erster Linie Änderungen in der 
Rechtsprechung, welche die Handlungsfähigkeit der Ge-
meinden innerhalb des bestehenden Systems der Quer-
schnitt splanung sichern würden. Die planerische Souverä-
nität der polnischen Gemeinden ist sowohl bei der Führung 
ihrer räumlichen Politik, ihrer Wohnungs- und Sozialpolitik 
wie auch bei der Gründung von Partnerschaften und Gesell-
schaften eine wichtige Voraussetz ung für die erfolgreiche 
Durchführung der Revitalisierungsprojekte. Das räumliche 
Planungssystem in Polen sowie auch andere Vorschriften 
schränken jedoch die Handlungsfähigkeit der lokalen Ver-
waltungen bei der Revitalisierung ein. 
Das Raumplanungssystem muss die Grundlagen für die pla-
nende Verwaltung liefern. Die lokalen Verwaltungen sollen 
eine aktive Rolle bei der Führung ihrer Raumpolitik und der 
räumlichen Entwicklung einnehmen (können), und nicht nur 
auf die Initiativen von außen reagieren. Es geht hierbei um 
die Stärkung der planerischen Macht der Gemeinde gegen-
über kommerziellen Investoren. 
Notwendig wäre auch die Präzisierung der Vorschriften zur 
Partizipation aller Akteure, so dass die Gemeinde lokale Ak-
teure nutz en und mit ihnen zusammenarbeiten kann. Die 
bestehenden Partizipationsinstrumente wie z. B. „öff entliche 
Diskussion“ müssen defi niert werden. Darüber hinaus sind 
neue Verhandlungsinstrumente (wie z. B. Planwerkstätt en, 
Diskussionen bei der Ideenentwicklung, Einreichen eigener 
Planungsvorschläge durch die Bewohner) notwendig, die 
eine frühzeitige Einbindung der Akteure in den Planungs-
prozess ermöglichen. Die Partizipation der Bewohner sollte 
nicht nur auf die Investitionen in die eigenen Bestände be-
schränkt werden. Die Bewohner und ihre Gruppierungen 
sollten bei der räumlichen Planung der Gemeinde eine aktive 
Rolle spielen. Das ist besonders bei den Revitalisierungsmaß-
nahmen wichtig, in denen die Bewohner nicht nur mit posi-
tiven, sondern oft mit negativen Folgen dieser Handlungen 
(wie Umzüge oder Mieterhöhungen) konfrontiert werden. 
Das lokale Revitalisierungsprogramm soll als ein neues In-
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strument in das Raumplanungssystem eingeführt werden. 
Dieses bei der Revitalisierung der Problemgebiete anzuwen-
dende Instrument hätt e zum Ziel, die Integration der Pläne 
auf  lokaler Ebene und eine strategische Ausrichtung der Re-
vitalisierungsprozesse herbeizuführen. Die Integration der 
Pläne würde auch die Revitalisierungsprozesse unabhängi-
ger von den politischen Änderungen in den jeweiligen Stadt-
räten machen. Somit ist das gesetz lich verankerte Instrument 
des lokalen Revitalisierungsprogramms eine wesentliche Vo-
raussetz ung für erfolgreiche Revitalisierungsprozesse. 
Notwendig für die Revitalisierung sind nationale Program-
me und Leitlinien für die Gemeinden. Die nationalen Leit-
linien, welche das gewünschte Modell der räumlichen Ent-
wicklung in Polen darstellen sollen, würden als Hinweis und 
Hilfestellung für die Gemeinden dienen. Sie sollten jedoch 
keine zentralstaatliche Intervention in die lokale Politik dar-
stellen. Es soll sich vielmehr um einen „aktivierenden Staat“ 
handeln, der die lokalen Verwaltungen zu bestimmten Hand-
lungen animiert. Die Verfolgung der Leitlinien könnte durch 
fi nanzielle oder ideelle Anreize für die Gemeinden, sich aktiv 
an ihrer Raumpolitik zu beteiligen, gefördert werden (z. B. 
durch Wett bewerbe, gezielte Förderung bestimmter Projekte, 
fachliche Unterstütz ung).
Die nationalen Programme sollten die Einbindung lokaler 
Akteure in die Revitalisierungsprozesse sowie die Aktivie-
rung für die Projekte fördern, die ohne diese Förderung nicht 
entstehen würden. So würden solche Initiativen wie das Stet-
tiner Programm „Unser Haus“ oder „Kleine Verbesserun-
gen“ oder nicht-investive Maßnahmen wie die Weiterbildung 
oder Jugendarbeit im Problemgebiet unterstütz ungswürdig. 
Unter diesen Voraussetz ungen, also der Beseitigung rechtli-
cher Hemmnisse, Schaff ung neuer Instrumente und Defi ni-
tion nationaler Leitlinien, könnte die Idee der Selbstverwal-
tung eine bessere Entfaltung bekommen und der Einfl uss der 
Gemeinden auf die räumliche Entwicklung und Revitalisie-
rung erhöht werden. Die Gemeinden könnten ihre Ideen und 
Strategien eigenständig defi nieren und realisieren, sowie den 
Dialog mit Bewohnern und anderen Akteuren gestalten. Die 
staatliche Ebene könnte lediglich die Entwicklung solcher 
Prozesse anregen und unterstütz en.
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1.  Einleitung und Problemstellung
Diese Arbeit widmet sich dem Thema „Stadt – Land“, mit 
dem Versuch einer Abgrenzung und dem Aufzeigen der 
wirtschaftlichen Unterschiede der beiden Raumtypen. Es 
folgt eine  Auseinandersetz ung mit der Veränderung der De-
fi nition des ländlichen Raumes und die Aufstellung einer für 
die anschließende Untersuchung der Finanzhaushalte akzep-
tablen Defi nition.

1.1.  Problemstellung
Der Titel dieser Arbeit lautet in seiner Gesamtheit „Stadt-
Land – Interkommunaler Vergleich der Finanzlage in städ-
tischen und ländlichen Räumen“ und weist auf zwei The-
menschwerpunkte hin. Zum einen wird im ersten Teil eine 
genaue Defi nition von Stadt und Land benötigt, um eine Ab-
grenzung und in einem weiteren Schritt  einen Vergleich der 
verschiedenen Raumtypologien zu ermöglichen. Zum ande-
ren wird nach einer Zuteilung der unterschiedlichen Raum-
strukturen in eigens defi nierte Kategorien deren Finanzlage 
genauer betrachtet. Dabei werden schließlich ausgewählte 
Einnahmen und Ausgaben zwischen den Gemeinden ver-
schiedener Raumtypen verglichen, um die raumstrukturelle 
Einordnung mit fi nanziellen Unterschieden unterstreichen 
zu können. Natürlich besteht aber auch die Option, dass 
durch den Vergleich der Gemeindehaushalte die gesamte 
Raumtypologieeinteilung wieder verworfen werden muss.
Zur Bearbeitung des Themas wird der Staat Österreich als 
Forschungsgegenstand herangezogen.

1.2.  Bestehende Herausforderungen und er-
denkliche Schwierigkeiten
Die wohl größte Herausforderung ist die Festlegung einer 
eindeutigen Defi nition des ländlichen Raumes, denn eine 
solche ist im deutschsprachigen Raum nicht vorhanden. Die 
Komplexität liegt dabei im Facett enreichtum des ländlichen 
Raumes und dessen zunehmenden Veränderung mit dem 
Resultat der Entstehung von sogenannten „Zwischenstäd-
ten“, welche eine tatsächliche Abgrenzung zwischen den 
beiden Kategorien Stadt und Land verhindert. Es wird da-
her notwendig sein, zu den beiden Kategorien ländlich und 
städtisch noch weitere Komponenten hinzuzufügen, um im 
weiteren Verlauf mit Hilfe einer scharfen Abgrenzung ein 
aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten.

Eine weitere Schwierigkeit, die im Laufe der Bearbeitung auf-
treten könnte, ist der Umgang mit administrativen Grenzen. 
Eine große Rolle spielt hierbei die fl ächenmäßige Ausdeh-
nung der Gemeindefl äche. Eine Gemeinde mit einer großen 
Fläche ist meist von größerer Vielfalt geprägt als eine klei-
ne Gemeinde. Somit kann eine Vereinheitlichung erschwert 
bzw. u.U. gar verunmöglicht werden. Die Aufl ösung jener 
administrativen Grenzen und die Bildung artgleicher räum-
licher Einheiten kann hierfür eine angemessene Alternative 
bieten.

2.  Ländlicher Raum – Was ist das?
Die Defi nition des ländlichen Raumes stellt auf den ersten 
Blick keine allzu große Schwierigkeit dar. Für viele ist es ein-
deutig, dass es sich hierbei um den Gegenspieler vom städti-
schen Raum handelt und alles, was nicht Stadt ist, Land sein 
muss. 
Vor etwa 100 Jahren hätt e eine solche Schilderung des ländli-
chen Raumes noch zugetroff en, doch seit fast vier Jahrzehn-
ten ist ein Ineinanderfl ießen der räumlichen Strukturen von 
Stadt und Land zu verzeichnen. Es hat sich ein sogenanntes 
Stadt-Land-Kontinuum entwickelt, in welchem sich zwi-
schen Stadt und Land neue Raumstrukturen gebildet haben, 
die sowohl städtische, als auch ländliche Eigenschaften besit-
zen (Weber, 2010, S. 2.).
Mit einer solch einfachen Beschreibung des ländlichen Rau-
mes wird jedoch ein wichtiger Aspekt, und zwar jener der 
Komplexität des ländlichen Raumes, völlig ausgeklammert. 
Man muss sich dessen bewusst sein, dass es nicht mehr DEN 
ländlichen Raum gibt, sondern, dass sehr wohl Unterschiede 
hinsichtlich der Agrarstruktur, aber auch der Wirtschafts-
struktur und –dynamik sowie der landschaftlichen Gegeben-
heiten bestehen (Krajasits, 2008, S. 1)
An die Stelle einer eindeutigen Defi nition des ländlichen 
Raumes muss daher eine weitere Untergliederung der räum-
lichen Strukturen treten, welche im besten Fall einerseits auf-
grund von wirtschaftlichen und andererseits aufgrund von 
raumstrukturellen Kriterien gebildet wird.
In den folgenden Kapiteln wird deshalb eine genaue Unter-
suchung bereits bestehender Methoden zur Abgrenzung der 
ländlichen Raumstrukturen zu den städtischen durchgeführt 
und anschließend eine eigene Methodik für eine solche Diff e-
renzierung aufgestellt.
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2.1.  Bereits bestehende Methoden zur Unter-
scheidung zwischen Stadt und Land

 2.1.1.  Typisierung des ländlichen Raumes durch die OECD
Die OECD [Organisation for Economic Co-operation and 
Development] ist die Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung. Insgesamt befasst sich die 
OECD mit sechs Arbeitsbereichen. In vorliegendem Zusam-
menhang ist jedoch nur der Themenbereich Wirtschaft von 
Bedeutung. Im Rahmen dieses Arbeitsbereiches beschäftigt 
sich die OECD neben dem Handel, der Landwirtschaft, dem 
Wett bewerb, und vielem mehr auch mit der räumlichen Ent-
wicklung seiner Mitgliedsländer, wodurch es zu einer Aus-
einandersetz ung mit der Typisierung von Regionen und der 
Entwicklung entsprechender Abgrenzungskriterien kam.1

Die daraus entstandene Raumkategorisierung ist inzwischen 
weit verbreitet und bedient sich hauptsächlich des Indikators 
Bevölkerungsdichte. Mit Hilfe dieser Methodik werden die 
Regionen in drei Typen unterschieden, nämlich in überwie-
gend städtisch, überwiegend ländlich und intermediär2.
Die Typisierung der OECD basiert auf den durch die Europä-
ische Union festgelegten NUTS-III-Ebenen. In Österreich gibt 
es insgesamt 35 NUTS-III-Einheiten, wobei diese „in 26 Fäl-
len aus einem oder mehreren Politischen Bezirken bestehen 
und in den anderen acht Fällen wurden die NUTS-Einheiten 
auf Basis von Gerichtsbezirken festgelegt.“3

Vor der Zuteilung der NUTS-III-Einheiten zu den drei Raum-
typen ist eine Klassifi zierung in zwei Schritt en notwendig. In 
einer ersten Untersuchung werden die Gemeinden nach ih-
rer Bevölkerungsdichte in „städtische“ und „ländliche“ Ge-
meinden unterteilt. Eine „ländliche“ Gemeinde ist dadurch 
gekennzeichnet, dass sie eine Bevölkerungsdichte von weni-
ger als 150 Einwohnern pro km² hat. Folglich ist eine Gemein-
de „städtisch“, wenn der Wert der Bevölkerungsdichte über 
dem genannten Wert liegt. Auf Basis dieser Zuteilung wird 
innerhalb der NUTS-III-Einheiten der Bevölkerungsanteil 
berechnet, welcher seinen Wohnsitz  in so genannten „ländli-
chen“ Gemeinden gemeldet hat. Mit Hilfe dieses Kriteriums 
werden die Regionen in folgende drei Klassen unterteilt:

 „überwiegend ländliche Gebiete“ – über 50% der Ein-
wohner wohnen in ländlichen Gemeinden

 „intermediär“ (= maßgeblich ländlich geprägte Gebiete) – 
zwischen 15% und 50% der Bevölkerung aus ländlichen 
Gemeinden

 „überwiegend urbanisierte Gebiete“ – weniger als 15% 
Bevölkerungsanteil aus ländlichen Gemeinden.4

Eine Typisierung Österreichs nach dieser Methode hat zum 
Ergebnis, dass lediglich 22% der Bevölkerung in städtisch 
geprägten Gebieten leben, da nur das gesamte Bundesland 
Wien und das Rheintal als ein solches ausgewiesen werden 
(siehe Abbildung 1).
Die von der OECD entwickelte Typisierung hat jedoch zwei 
Schwächen bei der Anwendung auf Österreich. Erstens ist 

1  Vgl. OECD, 2010, www.oecd.org.
2  Vgl. Krajasits, 2008, S. 1.
3  Statistik Austria, 2010, www.statistik.at
4  Vgl. Krajasits, 2008, S. 1.

diese Methode für den Gebrauch auf EU-Ebene entwickelt 
worden, aufgrund dessen auch ein entsprechend großes ad-
ministratives Gebiet zur Bearbeitung herangezogen wurde. 
Betrachtet man allerdings die Ergebnisse der OECD Abgren-
zung auf Bundeslandebene, erkennt man, dass sie für die-
se Ebene zu allgemein sind.5 Zweitens handelt es sich beim 
reinen Bezug auf die Bevölkerungsdichte um eine zu starke 
Verallgemeinerung des durchaus heterogenen ländlichen 
Raumes6. Weiterhin wäre der gewählte Grenzwert für die Be-
völkerungsdichte von 150 Einwohner/km² ein zu hoher Wert 
für die Betrachtung Österreichs.

2.1.2.  Der ländliche Raum der europäischen Union7

Die Europäische Union ist sich ebenfalls der Situation be-
wusst, dass die Regionen der EU hinsichtlich ihrer geogra-
phischen, historischen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Prägung stark voneinander abweichen. Eine Defi nition des 
ländlichen Raumes auf alleiniger Basis des Kriteriums Bevöl-
kerungsdichte wird folglich nicht als sinnvoll angesehen. Da-
rüber hinaus zieht auch die Europäische Union inzwischen 
aus ihren Untersuchungen den Schluss, dass es nicht nur ei-
nen ländlichen Raum gibt, sondern verschiedene.
Im Zusammenhang mit der Europäischen Union hat der 
ländliche Raum vor allem in Folge der Erstellung des Akti-
onsprogrammes Agenda 2000 an Bedeutung gewonnen. Eine 
Auseinandersetz ung der bisher getroff enen Aussagen über 
den ländlichen Raum, sowie die Ausarbeitung neuer Kriteri-
en für die Kennzeichnung eines solchen wurden notwendig. 
Es wurden schließlich folgende Kriterien für die Abgrenzung 
des ländlichen Raums festgelegt, wobei die Anwendung auf 
NUTS3-Ebene erfolgt.

1. Bevölkerungsdynamik und –struktur: Nicht die Bev-
ölkerungsdichte, sondern die Bevölkerungsentwicklung 
steht im Vordergrund. Auf eine Unterscheidung zwisch-
en natürlichem Bevölkerungszuwachs und dem Saldo 
der Wanderbewegungen muss allerdings geachtet werde. 
Die Bevölkerungsstruktur ist von besonderer Bedeutung, 
da sich aus ihr die Innovationsfähigkeit und der Fortbes-
tand der landwirtschaftlichen Betriebe ablesen lässt (vgl. 
Barthelemy et al., 2008).

2. Einkommen und Beschäftigung: Einen Beitrag zur 
besseren Abgrenzung des ländlichen Raumes leisten diese 
beiden Kriterien vor allem dann, wenn sie in Verbindung 
mit sozioökonomischen Variablen betrachtet werden. Hi-
erfür wird zunächst das BIP pro Kopf betrachtet und da-
raus der Beitrag der Landwirtschaft zum Wohlstand der 
Region herausgearbeitet. Zur genaueren Betrachtung der 
Beschäftigung zählt neben der Arbeitslosenquote auch 
der Anteil der Landwirtschaft an der Gesamtbeschäfti-
gung. 

3. Landschaft und ländlicher Raum: „Struktur und Organ-
isation der Flächen sind Schlüsselelemente in Bezug auf 
die Att raktivität und den “Konsum” von ländlichem 
Raum.“ (Barthelemy et al., 2008)

4. Umwelt und ländlicher Raum: Um die Beziehung 
zwischen Umwelt und ländlichem Raum darzustellen, 

5  Vgl. Weber, 2010, S. 4.
6  Vgl. Krajasits, 2008, S. 1.
7  Vgl. Barthelemy et al., 2008, ec.europa.eu/agriculture.
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wird oftmals auf die verschiedenen Funktionen der Land-
wirtschaft zurückgegriff en, welche wie folgt unterschie-
den werden: 
 „landwirtschaftliche Erzeugung (Primärer Sektor) ;
 Erzeugung von Bedingungen im Raum, die sich vor-

teilhaft auf Dritt e auswirken;
 Erzeugung von Dienstleistungen, die die Landwirte 

traditionell in ihrer Umgebung, innerhalb oder außer-
halb ihres Betriebsgeländes (Pfl ege der Hecken, Wege 
usw.), erbringen.“ (ebd.)

Neben dieser Charakterisierung des ländlichen Raums durch 
EUROSTAT („das statistische Amt der Europäischen Union 
mit dem Auftrag, die Union mit europäischen Statistiken zu 
versorgen, die Vergleiche zwischen Ländern und Regionen 
ermöglichen.“8) hat sich auch die Europäische Kommission 
GD VI „Landwirtschaft und ländliche Entwicklung“ an einer 
Defi nition des ländlichen Raumes versucht.
Als Ausgangsbasis defi niert die GD VI den Verstädterungs-
grad, welcher in enger Verbindung mit der Bevölkerungs-
dichte steht und desweiteren mit der Arbeitskräfteerhebung 
der Mitgliedsstaaten verbunden ist. Anhand dieses Verstäd-
terungsbegriff es soll nun der Charakter des Gebietes be-
stimmt werden, wobei man unter einem Gebiet einen „Kom-
plex von aneinander angrenzenden örtlichen Einheiten (im 
allgemeinen Gemeinden)“ versteht (Barthelemy et al., 2008).

8  EUROSTAT, 2010, epp.eurostat.ec.europa.eu.

„Es wurde ein Algorithmus entwickelt, mit dem die europäi-
schen Regionen drei Kategorien zugeordnet werden:

 dicht besiedeltes Gebiet: ein Komplex aneinandergren-
zender Gemeinwesen - jedes mit einer Dichte von mehr 
als 500 Einwohnern pro km² - mit einer Gesamtbevölke-
rung von mindestens 50.000 Einwohnern;

 mäßig besiedeltes Gebiet: ein Komplex (nicht zu einem 
dicht besiedelten Gebiet gehörender) aneinandergren-
zender Gemeinwesen - jedes mit einer Dichte von mehr 
als 100 Einwohnern pro km² - mit einer Gesamtbevölke-
rung von mindestens 50.000 Einwohnern oder ein Kom-
plex, der an ein dicht besiedeltes Gebiet angrenzt;

 dünn besiedeltes Gebiet: ein Komplex aneinandergren-
zender Gemeinwesen, die weder einem dicht besiedelten 
noch einem mäßig besiedelten Gebiet zugehören.“ (ebd.)

2.1.3.  Defi nition des ländlichen Gebietes durch das öster-
reichische Lebensministerium9

Im Rahmen der EU-Programmperiode 2007-2013 hat das 
Lebensministerium das „Österreichische Programm für die 
Entwicklung des Ländlichen Raums 2007-2013“ erstellt. In-
halt dieses Programmes ist es, auf Basis von Stärken-Schwä-
chen-Analysen, die Ziele und Maßnahmen zur Erfüllung der 

9  Vgl. Bundesamt für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft, 2007, S. 5-8.

Quelle: Bundesamt für Land und Forstwirtschaft , Umwelt und Wasserwirtschaft , 2007, S. 6.

Abb. 1. OECD-Typisierung des ländlichen Raumes
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von der EU festgelegten Schwerpunkte für die Entwicklung 
des ländlichen Raumes zu fi xieren.
In einer ersten Analyse wird daher neben der Untersuchung 
der administrativen Gliederung Österreichs auch der Ver-
such einer Defi nition des ländlichen Raumes durchgeführt. 
Als Grundlage dient hierzu die Typisierungsmethode der 
OECD. Diese Art der Typisierung wird aber vom Lebens-
ministerium aufgrund seines Bezuges auf die internationa-
le Ebene bemängelt, da somit „die Probleme und Vorzüge 
nicht vollständig und exakt wiedergegeben werden können“ 
(Bundesamt für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft, 2007, S. 6.) Die spezielle Siedlungsstruktur Ös-
terreichs mit nur einer einzigen Millionenstadt, einigen weni-
gen Mitt elstädten und zahlreichen Klein- und Kleinststädten, 
sowie einer Besiedelung bis hin zu weit abgelegenen, fast 
unmöglich besiedelbaren Gebieten, erfordert jedoch genau 
diese Exaktheit und Vollständigkeit und somit eine Verschie-
bung auf eine kleinräumigere Ebene.
Das Lebensministerium erarbeitet ein dreistufi ges Verfahren, 
welches eine genauere Defi nition des ländlichen Raumes 
und desweiteren eine schärfere Abgrenzung vom städtischen 
Raum ermöglichen soll.

1. Zuerst kommt es zu einer Klassifi zierung hinsichtlich 
der Einwohnerzahl der Gemeinden. Hierzu werden alle 
Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 30.000 als 
ländlich eingestuft, jene Gemeinden mit mehr als 30.000 
Einwohnern als nicht ländlich.

2. In einem zweiten Schritt  werden die nicht ländlichen Ge-
meinden weiter unterteilt in ländlich und urban geprägte 
Bereiche. Zu diesem Zweck wird die Berechnung der 
Bevölkerungsdichte herangezogen, welche jedoch nicht 
wie üblich auf Gemeindeebene berechnet wird, sondern 
auf Rasterbasis. Dabei handelt es sich um Quadrate mit 
je 125 Meter Seitenlänge. Der Bezugswert für die Ein-
teilung der Quadrate in ländliche und nicht ländliche 
Gebiete wird auf 150 Einwohner je km² festgelegt. Alle 
Bereiche mit einer geringeren Dichte sind ländlich und 
alle Bereiche über dem Bezugswert sind folglich als nicht 
ländlich defi niert.

3. Im letz ten Arbeitsschritt  wird schließlich noch festgelegt, 
dass nur jene Gemeindeteile mit einer Einwohnerdichte 
kleiner 150 Einwohner/km² tatsächlich als ländlicher 
Raum berücksichtigt werden sollen, welche „sich in den 
Außenzonen der Gemeinden größer 30.000 Einwohner 
befi nden.“10

Als ländlicher Raum gelten nach dieser Klassifi zierungsme-
thode alle Gemeinden, die weniger als 30.000 Einwohner ha-
ben, und jene Außen- und Randbereiche größerer Gemein-
den, deren Einwohnerdichte kleiner 150 Einwohner/km² ist.
Dem Lebensministerium ist es somit geglückt, den Über-
gangsbereich zwischen Stadt und Land besser zu berücksich-
tigen, jedoch kam es zu keiner weiteren Untergliederung des 
stark heterogen geprägten ländlichen Raumes.

10  Bundesamt für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft, 2007, S. 8.

2.1.4.  Typologie des ländlichen Raumes in der Schweiz
Die Schweiz stellt nicht nur aufgrund der Tatsache, dass es 
sich um einen Nachbarstaat Österreichs handelt, eine gute 
Vergleichsbasis dar, sondern auch, weil beide Staaten durch 
ähnliche geographische Gegebenheiten geprägt sind. Zudem 
ist auch in der Schweiz keine einheitliche Defi nition des länd-
lichen Raumes vorhanden, da sich der ländliche Raum auch 
hier einem starken Wandel unterziehen musste und somit 
durch die steigende Heterogenität keine scharfe Abgrenzung 
zwischen Stadt und Land mehr möglich ist (Schweizerische 
Studiengesellschaft für Raumordnung und Regionalpolitik, 
2006, S. 8.). Es gibt jedoch zwei bedeutendere und auch sehr 
bekannte Defi nitionen des ländlichen Raumes, welche sich in 
ihrem Aufb au allerdings stark unterscheiden.
So steht auf der einen Seite die Defi nition des Bundesamtes 
für Statistik (BFS), welches den ländlichen Raum mitt els stati-
scher Daten und im weiteren Sinne mithilfe einer Negativde-
fi nition abgrenzt. Es handelt sich dabei um eine sogenannte 
Agglomerationsdefi nition und „umschreibt die Ausdehnung 
der städtischen Gebiete, das heißt die Zusammenfassung von 
Kernstädten und der mit ihnen formal und funktional ver-
fl ochtenen Umlandgemeinden.“ (Schuler et al., 2005, S. 76) 
Als Agglomeration gelten hierfür „zusammenhängende Ge-
biete mehrerer Gemeinden mit insgesamt mindestens 20.000 
Einwohnern.“ (Brauchle et al., 2005, S. 8). Zusätz lich müssen 
die Einzelstädte jeweils mindestens 10.000 Einwohner auf-
weisen. Alles, was nicht zu einer Agglomeration hinzuzählt, 
wird schließlich als ländlicher Raum beschrieben.
Auf der anderen Seite steht die problem- und potentialorien-
tierte Gliederung des ländlichen Raumes, die vom Bundes-
amt für Raumentwicklung (ARE) im Zusammenhang mit der 
Erstellung des Raumentwicklungsberichtes 2005 entwickelt 
wurde. Diese Raumtypologie basiert auf unterschiedlichen 
Potentialen mit verschiedenen Problemen. Für die Katego-
risierung werden drei Kriterien herangezogen, welche wie 
folgt lauten (Bundesamt für Raumentwicklung, 2005, S. 26):

 „Erreichbarkeit der nächsten Agglomeration oder Einzel-
stadt (mit motorisierten Individualverkehr und mit dem 
öff entlichen Verkehr)

 Wirtschaftliche Potentiale (namentlich im Tourismus)
 Einwohnerzahl (ländliche Zentren und Gemeinden mit 

fraglicher kritischer Masse)“

Mithilfe dieser drei Kriterien können folgende drei Raumty-
pologien unterschieden werden:

 „Periurbaner ländlicher Raum mit kurzen Fahrzeiten zum 
nächsten Agglomerations- oder Städtezentrum

 Alpine Tourismuszentren im Berggebiet gelegen, mit min-
destens 100.000 Hotel-Logiernächten pro Jahr

 Peripherer ländlicher Raum mit längeren Fahrzeiten zum 
nächsten Agglomerations- oder Städtezentrum, beste-
hend aus peripheren ländlichen Zentren und Kleinzent-
ren sowie den übrigen peripheren Gemeinden“

Zusammenfassend ist zu sagen, dass es sich bei der Defi ni-
tion des BFS um eine stark verallgemeinernde Begriff sab-
grenzung handelt. Es wird wiederum lediglich zwischen 
städtisch und ländlich unterschieden und der Aspekt des 
ineinander Übergreifens dieser beiden Raumstruktur außen 
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vorgehalten. Der Versuch der Bildung von Raumkategorien 
durch das Bundesamt für Raumentwicklung greift diesen 
Aspekt schon eher auf, wobei vor allem der Bezug auf die 
räumliche Lage und den Wirtschaftszweig Tourismus positiv 
anzurechnen ist.

2.1.5.  Negativdefi nition „Stadtregionen“11

Eine weitere Möglichkeit den ländlichen Raum vom städti-
schen Raum abzugrenzen, ist die Zuhilfenahme der Defi ni-
tion von Stadtregionen. Auf dieser Grundlage kann die An-
nahme getroff en werden, dass alle Gebiete, die nicht in den 
Defi nitionsbereich der Stadtregionen fallen, zum ländlichen 
Raum gezählt werden.
Um diese Methode jedoch überhaupt anwenden zu können, 
benötigt es einer näheren Auseinandersetz ung mit dem Be-
griff  der Stadtregionen. Im Falle dieser Arbeit dient hierfür 
die Publikation der Österreichischen Raumordnungskonfe-
renz (ÖROK) mit dem Titel „Räumliche Entwicklungen in 
österreichischen Stadtregionen – Handlungsbedarf und Steu-
erungsmöglichkeiten“, da diese sich auf denselben Analyse-
bereich, dem Staatsgebiet Österreich, bezieht.
Zu Beginn dieses Projektes stehen Auseinandersetz ungen 
mit dem traditionellen Verständnis des Begriff es Stadtregi-
onen, welches überwiegend durch eine gravitationstheore-
tische Interpretationssichtweise geprägt ist. So entwickelte 
beispielsweise Boustedt auf Basis eines monozentrischen 
Verständnisses ein räumliches Modell, in dem die Stadt als 
Zentrum verstanden wird, welches mit seinem Umland 
durch funktionale Verfl echtungen miteinander verbunden 
ist. Für die heutige Verwendung des Begriff es Stadtregionen 
muss dieser traditionelle Ansatz  jedoch unter dem Gesichts-
punkt veränderter „technologischer, kommunikativer und 
wirtschaftlicher Bedingungen“ gesehen werden (Giffi  nger et 
al., 2006, S.1). Der daraus entstehende Prozess der Suburba-
nisierung führt dazu, dass ein polyzentrischer Ansatz  bei der 
Defi nition von Stadtregionen benötigt wird (vgl. Giffi  nger et 
al., 2006, S.1)
Ein neuer räumlicher Ansatz  wird deshalb unter Berück-
sichtigung von Homogenitäts- und Funktionskriterien defi -
niert und unter der Annahme einer „polyzentrischen Sied-
lungsentwicklung in städtischen Agglomerationen folgende 
Raumkategorien abgegrenzt:

 Agglomerationsraum: Jenes Gebiet, das durch relativ 
gleichmäßige Verdichtung als städtischer Siedlungsraum 
zu betrachten ist.

 Kernsiedlungsgebiet: Jenes räumlich geschlossene Teil-
gebiet des städtischen Agglomerationsraumes, das eine 
entsprechende Größe und relativ homogene Dichte auf-
weist.

 Ergänzungsgebiet: Jene weniger dichten und räumlich 
geschlossenen Gebiete von Gemeinden, deren Bevölker-
ung und Beschäftigte mehrheitlich dem Kernsiedlungs-
gebiet zugerechnet werden.

 Außenzone: Geschlossene Gebiete in der Umgebung des 
Agglomerationsraumes, die mit diesem funktional eng 
verknüpft sind.

11  Vgl. ÖROK, 2009, S. 47-59.

 Stadtregionen: Funktional räumliche Einheiten, die sich 
aus dem städtisch verdichteten Agglomerationsraum und 
der diesem zugeordneten Außenzonen zusammensetz t.“ 
(ÖROK, 2009, S. 53f)

Zusätz lich wird in der Analyse nicht von Gemeinden oder 
Siedlungseinheiten ausgegangen, sondern „Rasterzellen von 
500*500 m Seitenlänge verwendet, denen jeweils die genaue 
Anzahl an Wohnbevölkerung und Beschäftigten zugeordnet 
ist“ (ÖROK, 2009, S. 54). Somit kann eine genauere Berech-
nung statt fi nden, welche auch Merkmale wie Nachbarschaft, 
Distanzen oder Flächen berücksichtigen kann.
Für die Anerkennung eines Gebietes als Agglomerations-
raum werden schließlich benachbarte Rasterzellen mit einer 
kombinierten EinwohnerInnen-/Arbeitsplatz zahl von min-
destens 20.000 benötigt. Zusätz lich muss die EinwohnerIn-
nen-/Arbeitsplatz dichte der einzelnen Rasterzellen über 250 
liegen. Darüber hinaus wird ein „hoch verdichtetes Zentrum 
mit einer Mindestfl äche von 2 km² und einer EinwohnerIn-
nen-/Arbeitsplatz dichte von über 2.500 je Rasterzelle“ (ebd.) 
vorausgesetz t, welches dem Kernsiedlungsgebiet entspricht. 
Um die Analyse von der Rasterebene auf die Gemeindeebene 
anzuheben, wird davon ausgegangen, „dass Gemeinden, in 
denen mehr als 50% der EinwohnerInnen plus Beschäftigte 
am Arbeitsort im 500-m-rasterbasierten Kernsiedlungsgebiet 
liegen, den gemeindebasierten Agglomerationsraum bilden“ 
(ebd.). Somit ist auch das Ergänzungsgebiet eindeutig defi -
niert.
Die Außenzone wird schließlich über die Pendlerverfl ech-
tungen den jeweiligen Agglomerationsräumen zugeordnet. 
Es wird dabei die Annahme getroff en, dass all jene Gemein-
den zur Außenzone zählen, „deren TagesauspendlerInnen zu 
mehr als 45% in den Agglomerationsraum pendeln“ (ÖROK, 
2009, S. 55). Es werden dabei jedoch nur Gemeinden betrach-
tet, deren AuspendlerInnenzahl über 100 beträgt. Ausnah-
men wurden nur dann gemacht, wenn das Bestreben der Ab-
grenzung einer kontingenten Region nicht geglückt ist.
Für Österreich konnten in Folge dieser Abgrenzungskriteri-
en 38 Stadtregionen defi niert werden, welche zusammen 964 
Gemeinden umfassen (siehe Abbildung 2). Ein Dritt el dieser 
Gemeinden kann dabei dem Agglomerationsraum zugeteilt 
werden, die restlichen 2/3 zählen zur Außenzone. Obwohl 
die Stadtregionen nur circa ein Dritt el der Gesamtfl äche aus-
machen, beherbergen sie 69 Prozent der österreichischen Be-
völkerung, wobei wiederum mehr als 50 Prozent davon in 
den Agglomerationsräumen wohnen.
Zusätz lich zur Abgrenzung der österreichischen Stadtregi-
onen erfolgte eine Typisierung anhand der drei relevanten 
Strukturdaten Größe der Stadtregion, Wirtschaftsstruktur 
und Einbett ung in das Siedlungssystem und eine anschlie-
ßende Gruppeneinteilung. Das Ergebnis ergab eine Eintei-
lung der Stadtregionen nach neun Typen, welche wie folgt 
benannt wurden:

 Typ 1: Metropolregion Wien
 Typ 2: Größere Mitt elstadtregionen mit hohem Anteil ur-

baner Dienstleistungen
 Typ 3: Klein- und Mitt elstadtregionen mit hohem Anteil 

urbaner Dienstleistungen
 Typ 4: Industriell geprägte Kleinstadtregionen in der 
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Nähe von Großstadtregionen
 Typ 5: Industriell geprägte Klein- und Mitt elstadtre-

gionen im Siedlungsverband
 Typ 6: Touristisch geprägte Kleinstadtregionen in sin-

gulärer Lage
 Typ 7: Industriell geprägte Kleinstadtregionen in sin-

gulärer Lage
 Typ 8: Wirtschaftlich diversifi zierte Kleinstadtregionen in 

singulärer Lage
 Typ 9: Wirtschaftlich diversifi zierte Kleinstadtregionen in 

der Nähe größerer Mitt elstadtregionen.

Dieses Projekt der Abgrenzung österreichischer Stadtregio-
nen stellt hinsichtlich der eindeutigen Defi nition von Kern-
siedlungsgebieten, Ergänzungsgebieten und vor allem der 
Außenzonen eine gute Ausgangsbasis für die Abgrenzung 
des ländlichen Raumes dar. Das bedeutet, dass das Problem 
der Ungewissheit der Lage von Gemeinden mit ländlichen 
Strukturen beseitigt ist. Soll jedoch innerhalb des ländlichen 
Raumes eine weitere Unterscheidung beispielsweise auf-
grund der Bevölkerungsdichte oder der Wirtschaftsstruktur 
vorgenommen werden, stellt die Defi nition von Stadtregio-
nen keine ausreichende Grundlage dar.

2.1.6.  Der ländliche Raum im Gesetz 
Für die Durchsetz ung einer einheitlichen Verwendung des 
Begriff es ländlicher Raum wäre eine Festlegung einer ge-
nauen Defi nition mithilfe rechtlicher Mitt el das geeignetste 
Mitt el. Das Problem hierbei ist allerdings, dass der ländliche 
Raum sich immer noch in einem starken Wandel befi ndet 
und eine eindeutige Abgrenzung in nächster Zeit noch nicht 
möglich sein wird. Darüber hinaus sind so unterschiedliche 
Methoden der Begriff sbestimmung bekannt, dass eine Eintei-
lung in richtig und falsch ebenso wenig denkbar ist.
Trotz  all dieser Vorwände hat sich das Bundesland Oberös-
terreich dazu entschlossen in seinem Landesraumordnungs-
programm Raumtypen abzugrenzen, worunter sich auch der 
Raumtyp ländlicher Raum befi ndet. Eine gewisse Bedeu-
tung kommt dem ländlichen Raum ebenfalls im Landwirt-
schaftsgesetz  1992 im Zusammenhang mit Berggebieten und 
benachteiligten förderungswürdigen Gebieten zu. Da das 
Landwirtschaftsgesetz  jedoch keine wirkliche Defi nition des 
ländlichen Raumes liefert wird hier nur kurz auf das Ober-
österreichische Landesraumordnungsprogramm von 1998 
eingegangen.

Oberösterreichisches Landesraumordnungsprogramm 
199812

Laut der Verfassung des Oberösterreichischen Landes-
raumordnungsprogrammes 1998 werden die festgelegten 
Raumtypen sowohl nach sozioökonomischen, als auch nach 
landschaftlichen Strukturen festgelegt. Die Zuordnung er-
folgt dabei auf Gemeindeebene, wobei als Bedingung einer 
Zuweisung zu einem bestimmten Raumtypen gegeben sein 
muss, dass „zumindest vier aneinandergrenzende Gemein-
den die Kriterien desselben Typs erfüllen.“ (OÖ Landes-

12  Vgl. OÖ Landesraumordnungsprogramm, 1998, §3. 

raumordnungsprogramm, 1998, Abs. 1 §3)
Insgesamt werden im OÖ Landesraumordnungsprogramm 
(§3) sechs verschiedene Raumtypen defi niert, die nachkom-
mend näher erläutert werden und in Abbildung 3 dargestellt 
sind.

 Raumtyp 1 sind die Statutarstädte. Sie umfassen die 
Stadtgebiete der Statutarstädte Linz, Steyr und Wels.

 Raumtyp 2 sind die städtischen Umlandbereiche. Für die 
Zuteilung einer Gemeinde zu diesem Typ müssen folgen-
de Bedingungen erfüllt werden:
o mehr als 40% der Beschäftigten pendeln in das zuge-

ordnete städtische Zentrum aus,
o die Bevölkerungszunahme 1981- 1991 betrug mehr als 

10% oder
o die Bevölkerungsdichte (Zahl der Einwohner 1991 

pro km² Dauersiedlungsraum) beträgt mehr als 400.

 Raumtyp 3 sind Gemeinden des ländlichen Raumes, wo-
bei dieser durch folgende Kriterien gekennzeichnet ist:
o die Bevölkerungszunahme 1981-1991 lag unter 10%,
o die Bevölkerungsdichte beträgt weniger als 250 Ein-

wohner/km² Dauersiedlungsraum,
o weniger als 20 Gästeübernachtungen/Einwohner im 

Jahr 1997.

 Raumtyp 4 ist der ländliche Raum mit Tourismusfunk-
tion und befolgt überwiegend dieselben Kriterien wie 
Raumtyp 3, jedoch werden in diesen Gemeinden mehr 
als 20 Gästeübernachtungen/Einwohner im Jahr 1997 ver-
zeichnet.

 Raumtyp 5 sind die Verdichtungsgebiete im ländlichen 
Raum, welche durch nachfolgende Kriterien charakterisi-
ert sind:
o Lage außerhalb der Raumtypen 1 und 2,
o die Bevölkerungszunahme 1981 – 1991 betrug mehr 

als 10% oder
o die Bevölkerungsdichte beträgt mehr als 250,
o weniger als 20 Fremdenverkehrs-Nächtigungen pro 

Einwohner im Jahr 1997.

 Raumtyp 6 ist der ländliche Raum mit Verdichtungsgebi-
eten und Tourismusfunktion, welcher sowohl durch die 
Kriterien des Raumtyps 4, als auch 5 gekennzeichnet ist.

2.2.  Eigener methodischer Ansatz  zur Defi nition 
des ländlichen Raumes in Österreich
Für die Entwicklung eines eigenen methodischen Ansatz es 
zur Defi nition des ländlichen Raumes wird nun versucht, alle 
positiven Aspekte der aufgezeigten Methoden sinnvoll mitei-
nander zu verknüpfen. Aufgrund der zahlreichen Merkmale, 
welche sich aus der Recherche ergeben, kam es zur Erarbei-
tung zweier unterschiedlicher Varianten. Für diese Publika-
tion wird allerdings darauf verzichtet, die zweite Variante, 
welche im weiteren Verlauf nicht mehr berücksichtigt wird, 
näher zu erläutern. Es soll nur so viel erwähnt sein, dass es 
sich dabei um eine Negativdefi nition mit starkem Bezug zur 
Stadtregionsdefi nition der ÖROK handelt. Dadurch konnte 
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Quelle: Statistik Austria, 2010, www.statistik.at

Abb. 2. Stadtregionen Österreichs

Quelle: Land Oberösterreich, 1998, www.land-oberoesterreich.gv.at.

Abb. 3. Landesraumordnungsprogramm Oberösterreich – Raumtypisierung
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auf eine ausgezeichnete Datenbasis zurück gegriff en werden. 
Diese Informationen auf kommunaler Ebene fl ießen hier je-
doch nur am Schluss der Analyse als Überprüfungskriterien 
ein. Somit handelt es sich bei Variante 1 um die Hauptmetho-
de zur Abgrenzung, während Variante 2 lediglich die Über-
prüfung der Hauptmethode darstellt.

   Hauptvariante – „Facett en des ländlichen Raumes“
In der Hauptvariante „Facett en des ländlichen Raumes“ wird 
versucht, anhand mehrerer Indikatoren die Vielfalt des länd-
lichen Raumes zu berücksichtigen, um mehrere Raumtypen 
festlegen zu können, welchen die Gemeinden schließlich zu-
geordnet werden. Bei den genannten Indikatoren handelt es 
sich um die

 Einwohnerzahl,
 Gemeindefl äche,
 Flächennutz ung und
 die Bevölkerungsentwicklung.

Welchen Einfl uss diese Merkmale schließlich im Bezug auf 
die Kategorisierung der Gemeinden haben und wie sie in die 
Analyse einfl ießen, wird in den folgenden Absätz en näher 
erläutert.

1. Zu Beginn steht eine Festlegung der städtischen Gemein-
den auf Basis der Einwohnerzahl. Es wird davon ausge-
gangen, dass alle Gemeinden mit einer Bevölkerungszahl 
von über 30.000 von einem städtischen Charakter geprägt 
sind.

2. In einem zweiten Schritt  kommt es zur Berechnung der 
Bevölkerungsdichte aller Gemeinden. Hierbei sind meh-
rere Varianten möglich. Einerseits kann die Bevölker-
ungsdichte auf Basis der Gesamtfl äche der Gemeinden 
berechnet werden. Andererseits ist es für manche Ge-
meindetypen von Vorteil, die Bevölkerungsdichte nur 
auf den  Dauersiedlungsraum zu beziehen. Desweiteren 
kann der Grenzwert, welcher den Übergang von Stadt zu 
Land markiert, sich zum Einen am Durchschnitt swert der 
Bevölkerungsdichte aller österreichischen Gemeinden 
orientieren und zum Anderen kann dieser auch auf dem 
Median der Bevölkerungsdichte beruhen. Anhand dieses 
Grenzwertes werden alle Gemeinden mit einer höheren 
Bevölkerungsdichte zum städtischen Raum dazu gezählt, 
wenn sie diesem nicht bereits seit dem ersten Analyse-
schritt  zugehörig sind.
Um eine bestmögliches Ergebnis zu erhalten, werden 
alle vier Varianten durchgerechnet und aufgrund der 
bestehenden Unterschiede in den Ergebnissen wird man 
sich für die weiteren Berechnungsschritt e auf eine aus-
gewählte Berechnungsart konzentrieren.

3. Die Ergebnisse dieser Analyse werden schließlich ähnlich 
der OECD-Typisierung in einem größeren Zusammen-
hang betrachtet. Hierfür wird jedoch nicht innerhalb von 
NUTS-III-Einheiten, sondern auf Bezirksebene jener Bev-
ölkerungsanteil berechnet, welcher laut der obigen Ab-
grenzung im ländlichen Raum lebt. Die Bezirke werden 
je nach ihrem Bevölkerungsanteil folgenden vier Klassen 
zugeteilt:

 „überwiegend ländliche Gebiete“ – über 50% der Ein-
wohner stammen aus ländlichen Gemeinden

 „intermediäre Gebiete“ – zwischen 15% und 50% der 
Bevölkerung leben in ländlichen Gemeinden

 „überwiegend urbanisierte Gebiete“ – weniger als 
15% der Bevölkerung stammt aus ländlichen Gemein-
den

 „Städtische Gebiete“ – Bezirk, welcher lediglich aus 
einer bereits im ersten Arbeitsschritt  als städtisch be-
zeichneten Gemeinde besteht

Anschließend kommt es zu einer genaueren Betrachtung 
der unterschiedlichen Flächennutz ungen innerhalb der 
Gemeinden. Diese Untersuchung basiert auf der Annah-
me, dass Gemeinden mit einem hohen Anteil an land-
wirtschaftlich genutz ter Fläche bzw. an Waldfl äche auch 
innerhalb des ländlichen Raumes liegen müssen. Deshalb 
kommt es zur Berechnung der prozentuellen Flächenan-
teile der jeweiligen Nutz ungen, welche nachfolgend mit 
den bereits bestehenden Zuteilungen zu Stadt oder Land 
verglichen werden.

4. Im vierten und vorletz ten Analyseschritt  wird die Bev-
ölkerungsentwicklung betrachtet. Hierfür wird für den 
Zeitraum 1981- 2008 errechnet, ob es in einer Gemeinde 
zu einer Bevölkerungszunahme gekommen ist oder ob 
eine Gemeinde einen Bevölkerungsverlust verzeichnen 
musste. Die Ergebnisse dieser Berechnungen werden 
schließlich wiederum auf Bezirksebene aggregiert.

5. Abschließend werden die Ergebnisse der ÖROK Untersu-
chung der Stadtregionen bezüglich der Außenzonen von 
Agglomerationsräumen zur Analyse hinzugezogen. So-
mit soll überprüft werden in welchem Ausmaß die durch 
diese Methode defi nierten ländlichen Gemeinden in den 
Außenzonen von Agglomerationsräumen liegen.

 2.3.  Ergebnis der Anwendung der eigenen Ab-
grenzungsmethodik
Wie bereits erwähnt, wird für die Bestimmung der Raum-
typen für Österreich im Rahmen dieser Arbeit die Abgren-
zungsmethodik der Variante 1 – „Facett en des ländlichen 
Raumes“ herangezogen. Weiters ist zu anzumerken, dass 
Wien innerhalb dieser Methodik keinen Sonderfall darstellt, 
da angenommen wird, dass die Sonderstellung der Haupt-
stadt Österreichs durch die Anwendung des ersten Analyse-
schritt es nicht zu einer starken Beeinträchtigung der weiteren 
Ergebnisse führen wird.

2.3.1.  Festlegung der städtischen Gemeinden auf Basis der 
Einwohnerzahl
Im ersten Analyseschritt  werden wie bereits beschrieben alle 
städtischen Gemeinden Österreichs mit einer Bevölkerungs-
zahl von mehr als 30.000 von allen anderen Gemeinden abge-
grenzt. Mithilfe dieser Abgrenzung kann festgestellt werden, 
dass lediglich zwölf Gemeinden zusätz lich zu Wien diesen 
Grenzwert überschreiten. Das bedeutet, dass lediglich 0,5% 
der österreichischen Gemeinden als städtisch bezeichnet 
werden können.
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2.3.2.  Berechnung der Bevölkerungsdichte
Im Zuge des zweiten Arbeitsschritt es kommt es zur Berech-
nung der Bevölkerungsdichte in den unterschiedlichen Ge-
meinden und der Zuteilung dieser zu den zuvor erarbeiteten 
Gebietstypen.
Diese Analyse wird auf vier bereits näher beschriebene Ar-
ten durchgeführt und anschließend das optimale Ergebnis 
in den nachfolgenden Schritt en berücksichtigt. Im Zuge der 
Berechnung der Bevölkerungsdichte werden die Ergebnisse 
auf Gemeindeebene mitt els Bevölkerungsschlüssel auf die 
Bezirksebene hochgerechnet (siehe Kapitel 2.2.1.).
Das Ergebnis zeigt schließlich, dass sich vor allem bei der 
Verwendung unterschiedlicher Grenzwerte die Anzahl der 
Bezirke in den einzelnen Gebietstypen stark verändert (sie-
he Tabelle 1). Vergleicht man die Ergebnisse der Berechnun-
gen mit der Gemeindefl äche als Grundlage und jener mit 

dem Dauersiedlungsraum als Flächenindikator, dann sind 
nur geringe Abweichungen zu erkennen. Der Grund dafür 
ist wahrscheinlich der Bezug zu den jeweiligen Mitt elwerten 
und Medianen, wodurch der Flächenunterschied berücksich-
tigt wird. 
Für die weiteren Analyseschritt e wird jene Methode ver-
wendet, welche die Bevölkerungsdichte mit dem Indikator 
Dauersiedlungsraum berechnet und als Grenzwert den Mit-
telwert der berechneten Bevölkerungsdichten heranzieht (in 
Tabelle 1 wird diese als DRS1 bezeichnet). Die Gründe dafür 
sind erstens die hohe Anzahl an sehr großfl ächigen, aber 
nur dünn besiedelten Gemeinden innerhalb Österreichs und 
zweitens die Berücksichtigung der Möglichkeit, dass bei 
großfl ächigen Gemeinden sich das Siedlungsgebiet auf we-
nige Flächen konzentriert und deshalb trotz dem eine relativ 
hohe Bevölkerungsdichte entstehen kann.

1G1: Berechnung der Bevölkerungsdichte mit dem Indikator Gemeindefl äche und Festlegung des Grenzwertes anhand 
des Mittelwertes
²G2: Berechnung der Bevölkerungsdichte mit dem Indikator Gemeindefl äche und Grenzwertfestlegung mithilfe des 
Medianen
³DRS1: Berechnung der Bevölkerungsdichte auf Basis des Dauersiedlungsraumes und Grenzwertfestlegung mithilfe des 
zugehörigen Mittelwertes
4DRS2: Berechnung der Bevölkerungsdichte auf Basis der Fläche des Dauersiedlungsraumes und Festlegung des Grenz-
wertes anhand des Medians

Tabelle 1. Anzahl und Anteilswerte der Bezirke nach vier Varianten berechnet und aufge-
teilt auf Gebietstypen

Quelle: Statistik Austria, 2010; eigene Berechnungen, 2010.

Tabelle 2. Anzahl und Anteil der Bezirke, Gemeinden und Bevölkerung der vier Gebietstypen1

1Berechnung auf Basis der Variante DRS1, bei der sich die Bevölkerungsdichte am Dauersiedlungsraum und der Grenzewert am zuge-
hörigen Mittelwert orientiert

Quelle: Statistik Austria, 2010; eigene Berechnungen, 2010.
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Bei einer genaueren Betrachtung der gewählten Berechnungs-
art zählen neben den dreizehn bereits als Stadt identifi zierten 
Gemeinden 68 weitere Gemeinden zu den Gebietstypen städ-
tisch oder überwiegend urbanisiert. Weiters bedeutet dies, 
dass anhand dieser Analysemethodik rund 65% der österrei-
chischen Gemeinden eindeutig nicht als ländlich angesehen 
werden können (siehe Tabelle 2).
Anhand der eigens defi nierten Einteilung liegen 57% der ös-
terreichischen Bezirke in überwiegend ländlichen Gebieten. 
Nur vier Bezirke können als überwiegend urbanisiert cha-
rakterisiert werden. Bei den dreizehn städtischen Gebieten 
handelt es sich um jene Bezirke, in denen sich jene Gemein-
den befi nden, welche im ersten Arbeitsschritt  als städtisch 
bezeichnet wurden.
Bezüglich der Verteilung der Bevölkerung auf die einzel-
nen Gebietstypen ist festz uhalten, dass in den überwiegend 
ländlichen Gebieten nur marginal mehr Einwohner zu ver-
zeichnen sind, als in den städtischen Gebieten. Innerhalb der 
städtischen Gebiete muss es daher zu einer deutlich höhe-
ren Konzentration der Bevölkerung kommen, da dieser Ge-
bietstyp sowohl weniger Bezirke, als auch weniger Gemein-
den umfasst.

2.3.3.  Untersuchung der Flächennutz ungen
Im Rahmen der Untersuchung der Flächennutz ung sollen ei-
nerseits forst- und landwirtschaftlich genutz te Flächen, wel-
che einen Hinweis auf den ländlichen Raum darstellen, und 
andererseits Baufl ächen, die vor allem für städtische Gebiete 
charakterisierend sind, berücksichtigt werden.
Die Grundlage für die Berechnung der Anteile der forst- und 
landwirtschaftlich genutz ten Flächen bilden die von der Sta-
tistik Austria zur Verfügung gestellten Flächennutz ungsty-
pen Baufl äche, Landwirtschaft, Gärten, Weingärten, Alpen, 
Wald, Gewässer und Sonstige.
Zu Beginn werden die vier defi nierten Gebietstypen in ih-
rer Gesamtheit betrachtet und deren Anteilswerte an den 
verschiedenen Flächennutz ungen errechnet. Das Ergebnis 
ist in Tabelle 3 dargestellt und zeigt, dass der Gebietstyp 0 
(überwiegend ländliche Gebiete) in Österreich am häufi gsten 
vertreten ist, denn dieser nimmt bei jeder Flächennutz ungs-
kategorie einen Anteil von über 50 Prozent an. Die Spitz en-
reiterrolle nehmen hierbei die Flächennutz ungen Weingär-
ten, Landwirtschaft und Alpen an.
Die beiden Gebietstypen „überwiegend städtische Gebiete“ 
(2) und „städtische Gebiete“ (3) weisen auf ihren Gemeinde-
fl ächen nur einen geringen Anteil an solchen Flächennutz un-
gen auf. Hier überwiegen die Flächennutz ungen Baufl ächen 
und Gärten, diese sind wiederum die am wenigsten vorzu-
fi ndenden Flächennutz ungen in den überwiegend ländlichen 
Gebieten.
Desweiteren wird in Tabelle 3 der Anteil je Nutz ung innerhalb 
der vier Gebietstypen angegeben. Hier wird der andersgear-
tete Aufb au der Gebietstypen in ihrer Flächennutz ung noch 
einmal deutlicher. Besonders auff allend ist der hohe Anteil 
an Baufl ächen (22%) in den „städtischen Gebieten“ (3). Da-
hingegen ist sowohl der Anteil der Landwirtschafts- und der 
Waldfl ächen in den „überwiegend ländlichen Gebieten“ (1) 
maßgeblich höher als in den „städtischen Gebieten“ (3). Ein 

merklicher Unterschied zwischen diesen beiden Gebieten ist 
auch in ihrem Anteil an Alpen zu erkennen.
Darüber hinaus wurde eine weitere Analyse auf Bezirksebe-
ne durchgeführt. Hierfür wurden die Flächen der Nutz ungen 
Landwirtschaft, Alpen und Wald je Bezirk addiert und der 
Anteil an der Gesamtfl äche errechnet. Schließlich werden die 
Bezirke nach Gebietstypen, in solche mit einem Anteil über 
70% an forst- und landwirtschaftlichen Flächen und in solche 
mit einem Flächenanteil unter 70% aufgeteilt.
In Tabelle 4 ist das Ergebnis dieses Berechnungsschritt es dar-
gestellt. Erwähnenswert ist, dass auch die Städtischen Gebie-
te, welche eigentlich aufgrund ihrer Bevölkerungszahl und 
auch hinsichtlich ihrer Bevölkerungsdichte eindeutig auf 
eine städtische Raumstruktur hinweisen, oftmals einen ho-
hen Anteil an Landwirtschaft und Wäldern verzeichnen.
Um das Ergebnis zu überprüfen wurde dieselbe Berechnung 
auf Gemeindeebene durchgeführt. Es wurde wiederum eine 
Grenze bei einem Anteil von 70 Prozent an Landwirtschafts-, 
Wald- und Alpenfl ächen gezogen. Wie in Tabelle 4 ersichtlich 
ist, stimmen die Ergebnisse hinsichtlich ihrer Ausprägung 
mehr oder weniger überein. Sind große Unterschiede vor-
handen, dann ist dies auf die Zusammenfassung der Ge-
meinden zu Bezirken im ersten Teil als Ursache anzusehen.
 Wiederholt zeigt sich, dass auch in den „überwiegend städ-
tischen Gebieten“ und in den „städtischen Gebieten“, Grün- 
und Waldfl ächen einen großen Anteil in Anspruch nehmen. 
Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass Österreich 
aufgrund seiner geographischen Gegebenheiten und dem 
starken Schwerpunkt auf Tourismus sehr viel Wert auf die 
Erhaltung seiner Grün- und Waldfl ächen legt.
Eine Kennzeichnung der Bezirke als ländlich oder nicht, auf-
bauend allein auf dem Kriterium der Anteile der Flächennut-
zungsarten wäre daher nicht zielführend und müsste wie in 
diesem Fall zusätz liche Kriterien berücksichtigen.

2.3.4.  Analyse der Bevölkerungsentwicklung
Für die Analyse der Bevölkerungsentwicklung stehen die 
Bevölkerungszahlen zum Zeitpunkt der Volkszählungen aus 
den Jahren 1981, 1991 und 2001 zur Verfügung. Zusätz lich 
kann auf die Daten  des Bevölkerungsstandes zum Jahresbe-
ginn der Jahre 2006 bis 2008 zugegriff en werden.
Zur Vereinfachung der Abgrenzung der Gemeinden bzw. 
der Bezirke als ländlich oder städtisch wird lediglich die Be-
völkerungsentwicklung zwischen den Jahren 1981 und 2008 
errechnet. Weiters werden die Gemeinden anhand dieser Be-
rechnung nur in jene unterteilt, welche einen Bevölkerungs-
zuwachs verzeichnen konnten, und in solche, welche mit ei-
nem Bevölkerungsverlust zu kämpfen hatt en.
Anhand Tabelle 5 ist eindeutig zu erkennen, dass vor allem 
die überwiegend ländlichen und die intermediären Gebiete 
von Bevölkerungsverlusten gekennzeichnet sind. In den Ge-
bietstypen 2 und 3 sind kaum Abnahmen der Bevölkerungs-
zahl zu verzeichnen. Das Prinzip der Landfl ucht wird mit 
dieser Analyse folglich nachdrücklich bestätigt.
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2.3.5.  Vergleich mit Stadtregionen Österreichs
Der Vergleich der defi nierten Gebietstypen dieser Arbeit mit 
der Zuteilung der Gemeinde zu Kernstädten, Agglomera-
tionsräumen und Außenzonen der ÖROK erfolgt in erster 
Linie zur Überprüfung, in wie weit Gemeinden aus über-
wiegend ländlichen und intermediären Gebieten in diese Be-
reiche hineinfallen. Auf diese Weise kann der Faktor Entfer-
nung zu zentralen Orten bzw. Städten in einer vereinfachten 
Vorgehensweise berücksichtigt werden.

Für diese Analyse wird der jeweilige Prozentsatz  errechnet, 
zu welchem die verschiedenen Raumeinteilungen mitein-
ander übereinstimmen. Das Ergebnis (siehe Tabelle 6) erfüllt 
schließlich die Erwartung, dass nur ein sehr geringer Anteil 
an Gemeinden in überwiegend ländlichen Gebieten in Kern-
stadtbereichen oder Agglomerationsräumen liegen. Genau 
umgekehrt spielt es sich bei den städtischen Gebieten ab. 
Diese befi nden sich zum größten Teil weder in den Außenzo-
nen noch außerhalb von Stadtregionen. 

Tabelle 3. Anteile der Flächennutzungen je Gebietstyp und je Nutzung

Quelle: Statistik Austria, 2010; eigene Berechnungen, 2010.

Tabelle 4. Anzahl der Bezirke und Gemeinden mit hohen Anteilen 
an den Flächennutzungen Landwirtschaft , Wald und Alpen

Quelle: Statistik Austria, 2010; eigene Berechnungen, 2010.

Tabelle 5. Bevölkerungsentwicklung im Zeitraum 1981-2008

a negativ: Bevölkerungsverlust im Zeitraum 1981-2008
b positiv: Bevölkerungszunahme im Zeitraum 1981-2008

Quelle: Statistik Austria, 2010; eigene Berechnungen, 2010.
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3.  Vergleich der Finanzlage im 
ländlichen und städtischen Raum
Nachdem nun jede Gemeinde einem Gebietstyp zugeteilt 
wurde, kann an die Beantwortung der zweiten großen For-
schungsfrage, der Frage nach den Unterschieden zwischen 
den Gebietstypen hinsichtlich der fi nanziellen Lage der Ge-
meinden, herangetreten werden.
Hierfür wird zuerst festgelegt, anhand welcher Einnahmen 
und Ausgaben und der daraus abgeleiteten Indikatoren die 
Gebietstypen verglichen werden sollen. Anschließend wird 
ein Vergleich einzelner Einnahmen- und Ausgabenkategori-
en vollzogen. Zum Schluss wird noch die Entwicklung des 
Gemeindehaushaltes vom Jahr 2000 bis in das Jahr 2008 un-
tersucht.

3.1.  Festlegen der zu vergleichenden Einnahmen 
und Ausgaben
Für den Vergleich der in Kap. 2 defi nierten Gebietstypen 
wird der Gemeindehaushalt der Gemeinden aus dem Jahr 
2008 mithilfe einer vereinfachten Version der ökonomischen 
Gliederung auf Basis des Rechnungsabschluss gemäß VRV 
1997 idF. BGBl. II Nr. 118/2007 analysiert.
Tabelle 7 zeigt diese Ein- und Ausgabenkategorien, welche 
entweder laufend oder der Vermögensgebarung zugehörig 
sind.

3.2.  Vergleich der Finanzlage der einzelnen Ge-
bietstypen
Die verschiedenen Einnahmen- und Ausgabenkategorien 
des Gemeindehaushaltes werden für die Gesamtheit der Ge-
meinden der jeweiligen Gebietstypen auf drei unterschied-
liche Arten dargestellt. Neben der Gesamtsumme und dem 
Anteilswert wird ein Pro-Kopf-Wert berechnet, welcher am 
aussagekräftigsten ist.

3.2.1.  Vergleich der Finanzlage im Gesamtüberblick
In den beiden nachfolgenden Tabellen werden je Gebietstyp 
zuerst dessen Anteil an den verschiedenen kommunalen Ein-

nahmen und Ausgaben sowie der Anteil der einzelnen Kate-
gorien innerhalb der Gebietstypen dargestellt. Anschließend 
werden die Pro-Kopf-Werte der Gebietstypen miteinander 
verglichen.
Die grau markierten Felder verweisen dabei auf jene Werte, 
bei welchen zwischen überwiegend ländlichen Gebieten und 
städtischen Gebieten sehr große Unterschiede festgestellt 
werden können, sowie auf solche, welche sich erstaunlicher-
weise sehr ähnlich sind.
Folgende Besonderheiten konnten mitt els der Berechnung 
der Anteilswerte je Gebietstyp und je Einnahmen- und Aus-
gabenkategorie identifi ziert werden (siehe Tabelle 8):

 Laufende Transfereinnahmen von Trägern öff entlichen und 
privaten Rechts: In dieser Kategorie der ökonomischen 
Gliederung profi tieren vor allem die städtischen Gebiete 
(3). Hierbei wird vermutet, dass es sich mehrheitlich um 
Transfereinnahmen von Trägern privaten Rechts handelt, 
da Förderungen von öff entlichen Rechtsträgern eher in 
überwiegend ländlichen Gebieten erwartet wird. Wie 
wichtig diese Einnahmen für städtische Gebiete wirklich 
sind zeigt auch der Anteil von 20% innerhalb des Gebi-
etstyps.

 Kapitaltransfer von Trägern öff entlichen Rechts: Die über-
wiegend ländlichen Gebiete beanspruchen in dieser Ein-
nahmekategorie fast 50 Prozent der gesamten Kapital-
transfers für sich. Hiermit wird die Vermutung bestätigt, 
dass ländliche Gemeinden hauptsächlich von Land, 
Bund oder der Europäischen Union unterstütz t werden. 
Es muss aber erwähnt werden, dass auch die städtischen 
Gebiete mit knapp 25 Prozent einen relativ großen An-
teil an diesen Kapitaltransfers erhalten. Dieser Kategorie 
wird jedoch in städtischen Gebieten deutlich weniger Be-
deutung  zugewiesen als in den überwiegend ländlichen 
Gebieten (0). Sie beanspruchen innerhalb dieses Gebietst-
yps 8,6% der Gesamteinnahmen.

 Schuldenaufnahme: Der Anteil der  Schuldenaufnahme in 
städtischen Gebieten ist um zirka 5 Prozent höher als jener 
in den überwiegend ländlichen Gebieten. Dafür können 
mehrere Ursachen in Frage kommen. Einerseits besteht 
die Möglichkeit, dass die ländlichen Gemeinden bereits 
so hoch verschuldet sind, dass sie keine weiteren Schul-
den aufnehmen können. Andererseits spielen mit Sicher-

Tabelle 6. Anteil der Gemeinden nach Gebietstypen, welche mit den Stadtregionstypen übereinstim-
men (alle Angaben in Prozent)

Quelle: Statistik Austria, 2010; eigene Berechnungen, 2010.
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heit auch die zahlreichen Großprojekte in den städtischen 
Gebieten eine große Rolle hinsichtlich der hohen Schulde-
naufnahmen in eben diesen Gebieten. Ähnlich wie beim 
Kapitaltransfer hat auch die Schuldenaufnahme in über-
wiegend ländlichen Gebieten eine größere Bedeutung für 
die Gesamteinnahmen des Gemeindehaushaltes, als in 
städtischen Gebieten.

 Erbringung von Gütern und Dienstleistungen: Innerhalb 
dieser Kategorie besitz en die städtischen Gebiete wieder 
einmal mit knapp 50 Prozent die Mehrheit. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass in den städtischen Gebieten aufgr-
und der höheren Bevölkerungszahl viel mehr Dienstle-
istungen erbracht werden müssen, als in den ländlichen 
Gebieten. Diese Kategorie nimmt darüber hinaus in fast 
allen Gebietstypen den größten Anteil an den Gesamtaus-
gaben ein. Nur in den überwiegend ländlichen Gebieten 
wird für laufende Transferausgaben an Träger öff entli-
chen und privaten Rechts mehr Geld aufgewendet.

 Laufende Transferausgaben an Träger öff entlichen und priva-
ten Rechts: Die städtischen Gebiete haben in diesem Rah-
men durch ihre höheren Einnahmen viel mehr Möglich-
keiten, private oder öff entliche Rechtsträger mit Kapital 
zu unterstütz en. Dies dürfte auch der Grund dafür sein, 
dass sich derartige Ausgaben auf die Gemeindehaushalte 
des Gebietstyps 0 deutlich stärker auswirken.

 Zinsenausgaben: In diesem Zusammenhang wird die 
vorher schon kurz erwähnte Vermutung, dass überwieg-
end ländliche Gebiete mehr unter den in früheren Jahren 
aufgenommenen Krediten und somit verursachten Schul-
den leiden, als die städtischen Gebiete. Die beiden Gebi-
etstypen 0 und 1 beanspruchen in dieser Kategorie knapp 
73 Prozent der kategoriebezogenen Gesamtausgaben.

 Bereitstellung von Sachanlagevermögen; Investitionen und 
Investitionszuschüsse (Kapitaltransferausgaben): Die Ver-
teilung von Gesamtausgaben für die Bereitstellung von 
Sachanlagevermögen auf die einzelnen Gebietstypen 
wirkt relativ ausgeglichen (Ausnahme: Gebietstyp 2, was 
auf die geringe Zahl der Gemeinden zurückzuführen ist). 
Im Zusammenhang mit der Verteilung innerhalb des Ge-
meindehaushaltes sind die Ausgaben für überwiegend 
ländliche und intermediäre Gebiet nur von geringer Be-
deutung, während sie in überwiegend städtischen und 
städtischen Gebieten den zweitgrößten Anteil im Bezug 
auf die Gesamtausgaben ausmachen.

 Schuldentilgung: Bei der Schuldentilgung hingegen ist 
der Anteil der städtischen Gebiete gegenüber dem Anteil 
überwiegend ländlicher Gebiete um 10 Prozent höher.

 Gesamteinnahmen und –ausgaben gemäß volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnung (VGR): In beiden Kategorien ist eindeutig 
zu erkennen, dass der Anteil der städtischen Gebiete viel 

Tabelle 7. Vereinfachte Ökonomische Gliederung des Gemeindehaushaltes

Quelle: Rechnungsabschluss gemäß VRV 1997 idf. BGBl. II Nr. 118/2007.
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höher ist als jener der überwiegend ländlichen Gebiete. 
Das bedeutet, dass die städtischen Gebiete zwar höhere 
Einnahmen als die ländlichen Gebiete haben, dafür aber 
auch höhere Ausgaben verzeichnen.

 Freie Finanzspitz e: Auch bei der Betrachtung der Anteils-
werte je Gebietstypen bezüglich der Freien Finanzspitz e 
ist die Besserstellung der städtischen Gebiete gegenüber 
der überwiegend ländlichen Gebiete zu vermerken.

 Schuldenstand insgesamt: Der Schuldenstand und die Freie 
Finanzspitz e stehen in engem Zusammenhang, womit 
sich der hohe Anteil der überwiegend ländlichen Gebi-
eten beim Schuldenstand erklärt. 

Die in der nachfolgenden Tabelle 9 dargestellten Pro-Kopf-
Werte je Gebietstyp und je Einnahmen- oder Ausgabenkate-
gorie des Gemeindehaushaltes können die Befunde aus Tabelle 
8 teilweise noch bekräftigen und erklären. Die für die Berech-
nung benötigten Daten zur Einwohnerzahl je Gebietstyp 
können der Tabelle 2 (vorne) entnommen werden. Dort wur-
de bereits gezeigt, dass der Gebietstyp 0 (überwiegend länd-
liche Gebiete) eine geringfügig höhere Bevölkerungszahl auf-
weist als die städtischen Gebiete. Zu berücksichtigen ist hier 
jedoch die fl ächenmäßig größere Ausdehnung der ländlichen 
Gebiete.
Beim genaueren Vergleich zwischen „ländlich“ und „städ-
tisch“ wurden nachfolgende Besonderheiten ausfi ndig ge-
macht:

Tabelle 8. Anteile der Gebietstypen an den Kategorien der Ökonomischen Gliederung (alle An-
gaben in Prozent)

Quelle: Gemeindegebarungsstatistik, 2010; GEMBON, 2010; eigene Berechnung, 2010.
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 Laufende Transferausgaben an Träger öff entlichen und priva-
ten Rechts: Die städtischen Gebiete haben in diesem Rah-
men durch ihre höheren Einnahmen viel mehr Möglich-
keiten private oder öff entliche Rechtsträger mit Kapital 
zu unterstütz en. Dies macht sich verständlicherweise 
auch in den Pro-Kopf-Werten bemerkbar, da die Bev-
ölkerungszahl in überwiegend ländlichen Gebieten ja nur 
minimal größer ist als in städtischen Gebieten.

 Kapitaltransfer von Trägern öff entlichen Rechts: Die Vermu-
tung, dass ländliche Gemeinden von Land, Bund oder 
der Europäischen Union stark unterstütz t werden, kann 
durch die berechneten Pro-Kopf-Werte ebenfalls weiter 
bestärkt werden.

 Erbringung von Gütern und Dienstleistungen: Städtische 
Gebiete haben hier u.a. aufgrund ihrer zentralörtlichen 
Funktionen pro Kopf eine etwa doppelt so hohe Ausga-
benerfordernis als ländliche Gebiete.

 Laufende Transferausgaben an Träger öff entlichen und priva-
ten Rechts: Die städtischen Gebiete haben in diesem Rah-
men durch ihre höheren Einnahmen viel mehr Möglich-
keiten private oder öff entliche Rechtsträger mit Kapital 

zu unterstütz en. Dies macht sich auch im Prokopfwert 
dieser Gebiete spürbar.

 Zinsenausgaben: Es wird vermutet, dass überwiegend 
ländliche Gebiete mehr unter den in früheren Jahren auf-
genommenen Krediten und dadurch verursachten Schul-
den leiden, als die städtischen Gebiete.

 Schuldentilgung: Bei der Schuldentilgung hingegen ist 
der Anteil der städtischen Gebiete gegenüber dem An-
teil überwiegend ländlicher Gebiete sogar höher, was 
mit Berücksichtigung der Zinsenausgaben darauf hin-
weist, dass städtische Gebiete ihre Kredite viel schneller 
abzahlen können.

 Freie Finanzspitz e: Auch bei der Betrachtung der Pro-Kopf-
Werte je Gebietstypen bezüglich der Freien Finanzspitz e 
ist die Besserstellung der städtischen Gebiete gegenüber 
der überwiegend ländlichen Gebiete zu vermerken.

 Schuldenstand insgesamt: Der Schuldenstand ist durch die 
geringeren Möglichkeiten, die Schulden abzubezahlen 
klarerweise in überwiegend ländlichen Gebieten auch 
pro Kopf höher als in städtischen Gebieten.

Tabelle 9. Pro-Kopf-Werte der ökonomischen Kategorien je Gebietstyp (alle Angaben in €/EW)

Quelle: Gemeindegebarungsstatistik, 2010; GEMBON, 2010; eigene Berechnung, 2010.
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3.2.2.  Entwicklung des Gemeindehaushaltes im Zeitraum 
von 2000 bis 2008
Bisher wurde ausschließlich eine statische Analyse des Ge-
meindehaushaltes der vier defi nierten Gebietstypen durch-
geführt. In Ergänzung dazu wird nun der Gemeindehaushalt 
aus dem Jahr 2000 hinzugezogen und jenem des Jahres 2008 
gegenübergestellt.
Für den Vergleich der Gemeindehaushalte dieser beiden 
Jahre werden jedoch nur drei Kategorien der ökonomischen 
Gliederung herangezogen, welche als besonders bedeutend 
für den gesamten Gemeindehaushalt gelten. Dabei handelt 
es sich um:

 die Gesamtausgaben gemäß VGR,
 die Freie Finanzspitz e und
 den Schuldenstand gesamt am Ende des Jahres.

Gleich wie für die Werte aus dem Jahr 2008 wurde für den 
Gemeindehaushalt von 2000 für jede einzelne Kategorie je 
Gebietstyp die Summe der Einnahmen und Ausgaben gebil-
det. Anschließend wurde daraus der Anteilswert je Kategorie 
und Gebietstyp berechnet und schließlich auf Basis der Ta-
belle  die jeweiligen Pro-Kopf-Werte ermitt elt. Die Ergebnisse 
dieser Berechnungen sind in den drei nachfolgenden Abbil-
dungen (Abb. 4, 5 und 6) in Diagrammen dargestellt.

Analyse der zeitlichen Veränderung der Finanzlage auf 
Basis der Ausgangswert (siehe Abbildung 4)
Im Zusammenhang mit den Gesamtausgaben gemäß VGR 
sind in allen Gebietstypen Zunahmen zu verzeichnen, was 
dazu führt, dass auch die Summe über alle Gebietstypen eine 
starke Steigung vom Jahr 2000 in das Jahr 2008 verzeichnet.
Bezüglich des Verlaufes der Freien Finanzspitz e ist anzu-
merken, dass diese in den überwiegend ländlichen und den 
intermediären Gebieten einen leichten Anstieg verzeichnen 
konnte, währenddessen sie in den städtischen Gebieten ge-
sunken ist.
Genau gegensätz lich verhält es sich beim Schuldenstand der 
Gemeinden. In den überwiegend ländlichen und intermedi-
ären Gebieten kam es zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 
2008  zu einem Anstieg der Schulden. In den städtischen Ge-
bieten hingegen konnte ein Rückgang des Schuldenstandes 
verzeichnet werden. Insgesamt ist in ganz Österreich (alle 
Gebietstypen zusammengezählt) ein Anstieg des Schulden-
standes zu beobachten.

 Analyse der zeitlichen Veränderung der Finanzlage auf 
Basis der Anteilswerte (siehe Abbildung 5)
Beim Vergleich der Anteilswerte aus den Jahren 2000 und 
2008 ist auff allend, dass in jeder der drei zur Analyse hin-
zugezogenen Kategorien der ökonomischen Gliederung des 
Gemeindehaushaltes in den Gebietstypen 0 bis 2 ein Anstieg 

Quelle: Gemeindegebarungsstatistik, 2010; GEMBON, 2010; eigene Berechnungen und Darstellung, 2010.

Abb. 4. Vergleich der Veränderung der Finanzlage im Zeitraum von 2000 bis 2008 der Gebietstypen 
hinsichtlich dreier bedeutender ökonomischer Kategorien
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des Anteils festgestellt werden kann, während in den städti-
schen Gebieten (Gebietstyp 3) eine Verringerung des Anteils 
beobachtet wird.
In Rückkoppelung mit dem ersten Analyseschritt , dem Ver-
gleich der Summen der Ausgangswerte, kann die Kenntnis 
gewonnen werden, dass bezüglich der Gesamtausgaben 
zwar in allen Gebietstypen ein Zuwachs verzeichnet werden 
konnte, jene in Gebietstypen 0 bis 2 jedoch im Gegensatz  zu 
jenen im Gebietstyp 3 deutlich höher waren. Es kommt da-
her zu einer Verschiebung der Anteile zu Gunsten der über-
wiegend ländlichen, intermediären und überwiegend städti-
schen Gebieten.
Weitet man nun den Blickwinkel auf die Entwicklung der 
Anteilswerte am Schuldenstand der vier Gebietstypen aus 
(Abbildung 5), kann der Anstieg der Gesamtausgaben und 
der Freien Finanzspitz e auf die Vergrößerung des Schulden-
standes zurückgeführt werden. 

 Analyse der zeitlichen Veränderung der Finanzlage auf 
Basis der Pro-Kopf-Werte (siehe Abbildung 6)
Im Vergleich der Pro-Kopf-Werte der Jahre 2000 und 2008 
nach den drei Kategorien der ökonomischen Gliederung je 
Gebietstyp sieht man ein ähnliches Bild wie bei den Anteils-
werten.
Der Unterschied liegt allerdings darin, dass in der Katego-
rie der Gesamtausgaben gemäß VGR in allen Gebietstypen 

eine Zunahme bei den Pro-Kopf-Werten beobachtet werden 
kann, während in Gebietstyp 3 (städtische Gebiete) bei den 
Anteilswerten ein Verlust festz ustellen war. Dies zeigt, dass 
zwar auch die städtischen Gebiete einen Anstieg der Gesamt-
einnahmen verzeichnen konnten, im Vergleich zu den vier 
anderen Gebietstypen jedoch nur in unterdurchschnitt lichem 
Ausmaß. 

3.3.  Ergebnisse der beiden Vergleiche
Vergleicht man die Gemeindehaushalte der vier Gebietsty-
pen, dann können vor allem hinsichtlich des Kapitaltransfers 
von Trägern öff entlichen Rechts, der Schuldenaufnahme und 
dem Schuldenstand sowie der Freien Finanzspitz e deutliche 
Unterschiede beobachtet werden.
In den weiteren Kategorien können großteils ebenfalls mar-
kante Abweichungen zwischen den Gebietstypen festgestellt 
werden. Diese beruhen jedoch oftmals auf den großen Un-
terschieden in der Bevölkerungszahl. So sind die Kategorien 
„Eigene Steuern“ und „Ertragsanteile“, aber auch die Erbrin-
gung von Gütern und Dienstleistungen in ihrem Ausmaß 
stark von der Bevölkerungszahl abhängig.
Im zeitlichen Vergleich der Gemeindehaushalte (2000-2008) 
zeigte sich in gewissen Bereichen eine Verbesserung des 
Gemeindehaushaltes. Demgegenüber stehen allerdings der 
negative Verlauf der Freien Finanzspitz e in den städtischen 
Gebieten, sowie auch der steigende Schuldenstand der über-
wiegend ländlichen und intermediären Gebiete.

Quelle: Gemeindegebarungsstatistik, 2010; GEMBON, 2010; eigene Berechnungen und Darstellung, 2010.

Abb. 5. Vergleich der Veränderung der Finanzlage im Zeitraum von 2000 bis 2008 der Gebietstypen 
mithilfe von Anteilswerten und hinsichtlich dreier bedeutender ökonomischer Kategorien
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4.  Fazit
Während der Auseinandersetz ung mit dem ländlichen Raum 
und der Suche nach einer eindeutigen oder zumindest ein-
heitlichen Defi nition hat sich herausgestellt, dass es weder 
das Eine noch das Andere gibt. Es wurden zahlreiche Ausar-
beitungen über die Defi nition des ländlichen Raumes gefun-
den, diese waren allerdings in einer solchen Weise aufgestellt, 
dass sie genau auf den jeweiligen Betrachtungsschwerpunkt 
zugeschnitt en waren. Darüber hinaus waren sich alle Auto-
ren einig über die Vielfalt des ländlichen Raumes und der 
daraus abgeleiteten Erkenntnis, dass es „DEN“ ländlichen 
Raum nicht gibt.
Diese Vielfalt des ländlichen Raumes wird in allen recher-
chierten Defi nitionen immer wichtiger und führt zur Berück-
sichtigung einer ansteigenden Anzahl an Indikatoren, welche 
einen Einfl uss auf den ländlichen Raum haben. Eine solche 
Ausweitung der Indikatoren macht die Festlegung des länd-
lichen Raumes allerdings um einiges komplizierter. Die Ge-
fahr, sich im Detail zu verlieren, wird folglich größer.
Der Versuch sich auf ein, zwei oder mehrere Indikatoren zu 
spezialisieren, aber nicht alle möglichen Charaktereigen-
schaften des ländlichen Raumes zu beachten, gewinnt daher 
immer mehr an Bedeutung. Eine solche Spezialisierung ist 
sinnvoll, wenn man möglichst schnell zu einer Defi nition des 
ländlichen Raumes kommen möchte. Außerdem ist es in die-
sem Fall möglich den defi nierten ländlichen Raum genau auf 
das Ziel der Analyse zuzuschneiden, indem unterschiedliche 
Schwerpunkte gesetz t werden können.

Die Schlussfolgerung, die aus den Erkenntnissen der letz ten 
drei Absätz e gezogen wird, ist, dass es keine eindeutige De-
fi nition und Abgrenzung des ländlichen Raumes geben kann 
beziehungsweise, dass es aufgrund der Vielfalt des ländli-
chen Raumes fast unmöglich ist eine trennscharfe Einteilung 
in Raumeinheiten zu gewährleisten.
Im Rahmen der Analyse der Finanzlage des ländlichen und 
des städtischen Raumes konnte gezeigt werden, dass zum 
Teil große Unterschiede bestehen, welche vor allem auf die 
stark divergierenden Bevölkerungszahlen zurückzuführen 
sind. So verfügen größere Gemeinden oder Städte über höhe-
re Steuereinnahmen und auch höhere Ertragsanteile.
Von besonderem Interesse bei einem Vergleich der Gemein-
dehaushalte anhand der ökonomischen Gliederung sollten 
vor allem die laufenden Transferausgaben und –einnahmen 
von Trägern öff entlichen oder privaten Rechts sowie der Ka-
pitaltransfer von Trägern öff entlichen Rechts sein. Dabei soll 
die Bedeutung der Förderung der Europäischen Union so-
wie Bund und Land an den ländlichen Raum herausgefi ltert 
werden. Ebenfalls von großer Bedeutung ist ein Vergleich des 
Schuldenstandes und der Freien Finanzspitz e, da dieser mit 
wenig Aufwand einen guten Überblick über die Finanzlage 
einer Gemeinde gibt.
Durch einen zeitlichen Vergleich der Gemeindehaushalte 
können  die jeweiligen positiven und negativen Entwicklun-
gen den Gebietstypen zugewiesen werden. Von Vorteil ist 
hierbei eine Spezialisierung auf die für den Gemeindehaus-
halt aussagekräftigsten ökonomischen Kategorien, nämlich 
auf die Entwicklung der Gesamtausgaben, der Freien Finanz-
spitz e und des Schuldenstandes. 

Quelle: Gemeindegebarungsstatistik, 2010; GEMBON, 2010; eigene Berechnungen und Darstellung, 2010.

Abb. 6. Vergleich der Veränderung der Finanzlage im Zeitraum von 2000 bis 2008 der Gebietstypen 
mithilfe von Pro-Kopf-Werten und hinsichtlich dreier bedeutender ökonomischer Kategorien
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Das Niveau der Erreichbarkeit in Großstädten 
messen und vergleichen

Wolfgang Rauh

1.  Erreichbarkeit defi nieren und 
messen

Erreichbarkeit ist das Qualitätsmerkmal von Städten
Seit militärische Sicherheit hinter hohen Stadtmauern kein 
Thema mehr ist, ist es nur noch eine Leistung, welche Städ-
te weiterhin und mehr denn je zum weltweiten Erfolgsmo-
dell macht: die Erreichbarkeit. Hohe urbane Dichte in Ver-
bindung mit einem möglichst effi  zienten Verkehrssystem 
erlaubt es auf kurzen Wegen eine Vielfalt von Zielen zu 
erreichen. Wie viele Ziele erreichbar sind und mit welchem 
Aufwand, das hängt vom Zusammenspiel des Verkehrssys-
tems mit der Siedlungsstruktur ab. Erreichbarkeit ist also in 
Erweiterung einer Defi nition von Schürmann et. al. (1997) 
das „Hauptprodukt“ der Siedlungsform Stadt. Das gebotene 
Niveau der Erreichbarkeit bestimmt die eigentliche Qualität 
der Stadt. Was häufi g unter urbaner Lebensqualität verstan-
den wird – saubere Luft, geringe Lärmbelastung – sind le-
diglich allgemeine Voraussetz ungen für Lebensqualität, die 
durch die eigentliche Funktion der Stadt – Sicherstellen von 
Erreichbarkeit – möglichst wenig geschmälert werden sollen. 
Es hätt e wenig Sinn, den Erfolg städtischer Verkehrs- und 
Siedlungspolitik alleine daran zu messen, wie wenig Scha-
den sie anrichtet. Sie ist in erster Linie daran zu messen, wie 
weit sie ihren Zweck, ein möglichst hohes Erreichbarkeitsni-
veau zu sichern, erfüllt. Um das beurteilen zu können, ist al-
lerdings der schwer fassbare Begriff  „Erreichbarkeit“ in einer 
für Städte und erweiterte Stadtregionen geeigneten Weise zu 
defi nieren.  Über Erreichbarkeit kann erst diskutiert werden, 
wenn sie einigermaßen objektiv messbar und zwischen ver-
schiedenen Städten – möglichst weltweit – vergleichbar ist.

Zwei Sichtweisen der Erreichbarkeit in Städten
Die jeweiligen Wohnorte sind die Quellen der täglichen 
Wege, welche Menschen in der Stadt als Konsumenten, Ar-
beitskräfte oder Erholung Suchende zurücklegen. Ihre Zie-
le sind Orte der Aktivität wie Arbeitsstätt en, Handels- oder 
Dienstleistungsbetriebe. Erreichbarkeit kann aus Sicht der 
Quellen oder aus Sicht der Ziele beschrieben werden. Von 
der Quelle aus gesehen ergibt sich das Problem, dass die je-
weils vom Wohnort aus erreichbaren Orte der Aktivität sehr 
unterschiedlich sind und daher nach Art, Größe und diver-
sen Qualitäten zu gewichtet wären. Dieser zusätz liche Frei-
heitsgrad ermöglicht subjektive Wertungen und erschwert 
die Vergleichbarkeit der ermitt elten Erreichbarkeitsdaten. 
Aus Sicht des Ziels zeigt sich die Aufgabenstellung einfacher. 

Quelle für die Wege zu Orten der Aktivität ist die Wohnbe-
völkerung im jeweiligen Einzugsbereich. Diese kann zumin-
dest bei einer Gesamtbetrachtung von Stadtgebieten hin-
sichtlich Ausbildung und Kaufk raft – also hinsichtlich ihrer 
Qualität als potentielle Arbeitskräfte und Konsumenten – als 
homogen angenommen werden.

Warum beide Sichtweisen zu gleichwertigen Ergebnissen 
führen sollten
Unter der Annahme rational handelnder Akteure eines funk-
tionierenden Immobilienmarktes sollten beide Sichtweisen 
der Erreichbarkeit – jene aus Sicht des Ziels und jene aus Sicht 
der Quellen – konvergieren. Unternehmen sollten Standorte 
bevorzugen, an denen sie für Kunden und / oder Arbeitskräf-
te besonders gut erreichbar sind. In analoger Weise sollten 
Wohnungssuchende jene Lagen bevorzugen, welche im Ein-
zugsbereich att raktiver Einkaufs- und Arbeitsmöglichkeiten 
liegen. Diese wechselweise Anziehung ist der eigentliche 
Motor der Agglomeration. Auf welche Siedlungsstruktur 
und Dichte dieser Entwicklungsmotor hin arbeitet, hängt, 
wie noch zu zeigen ist, von Eigenschaften des Verkehrssys-
tems ab. 

Erreichbarkeit innerhalb von Stadtgebieten / Stadtregionen
Aus den erwähnten Gründen bietet sich die Erreichbarkeit 
aus Sicht von Orten der Aktivität als Indikator für die ver-
kehrliche Qualität von Städten an.  Ein Maß für diese Er-
reichbarkeit muss aus der Summe der kontinuierlich über 
die Fläche verteilten Quellen (Zahl potentieller Arbeitskräfte 
und Konsumenten) und dem jeweiligen Verkehrswiderstand 
zum Zielort ableitbar sein. Als vereinfachte Kenngröße des 
Verkehrswiderstandes kann auf Grund der relativ geringen 
Reisegeschwindigkeit in Stadtgebieten die Reisezeit dienen. 
Die Erreichbarkeit eines Punktes könnte nun beispielsweise 
als Integral über die Wohnbevölkerung1 des Stadtgebiets ge-
wichtet mit dem Kehrwert der Reisezeit zwischen dem be-
trachteten Punkt und dem jeweiligen Wohnort defi niert wer-
den. Eine solche Defi nition würde allerdings bedeuten, dass 
die Erreichbarkeit von der absoluten Bevölkerungszahl der 
Stadt abhängt. Die Erreichbarkeit wäre dann nicht mehr al-
leine durch das Verkehrssystem und sein Zusammenwirken 
mit der Siedlungsstruktur bestimmt. Dazu kommt, dass in 
ausgedehnten Großstädten oder Metropol-Regionen, die hier 
speziell betrachtet werden sollen, die relevanten Einzugsbe-
reiche von Orten der Aktivität nur Teile des Stadtgebietes 

1  genauer: Integral über die Fläche multipliziert mit der Bevölke-
rungsdichte.
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umfassen, so dass eine Kenngröße, die das gesamte Stadtge-
biet erfasst, keine Praxis relevante Abbildung der Erreichbar-
keit ergäbe.

Erreichbarkeit nach dem Isochronen-Konzept 
Praxis gerecht ist ein Maß der Erreichbarkeit, das die tatsäch-
liche Größe von Einzugsbereichen bzw. die tatsächlich auf 
täglichen Wegen zurückgelegten Strecken berücksichtigt. 
Wenn der Raumwiderstand vereinfachend durch die Reise-
zeit beschrieben wird, bietet sich für diesen Zweck das Iso-
chronen-Konzept an: 

„Kenngröße der Erreichbarkeit ist die Zahl der Menschen, 
die von ihrer Wohnung aus das betrachtete Ziel innerhalb 
einer bestimmten Zeitspanne erreichen können.“

Die Zeitspanne könnte die durchschnitt liche Dauer von We-
gen – immer gemessen von Tür zu Tür – insgesamt oder für 
bestimmte Zwecke sein. Wie sich gezeigt hat (Prud’homme 
und Lee, 2001) hat die Erreichbarkeit von Arbeitsstätt en („ef-
fektive Größe des Arbeitsmarktes) deutlichen Einfl uss auf die 
Qualität der Stadt als Wirtschaftsstandort. Wenn das absolute 
Niveau der lokalen Erreichbarkeit in Großstädten gemessen 
und verglichen werden soll, kommt  die Festlegung der Iso-
chrone entsprechend der durchschnitt lichen Dauer von We-
gen im Stadtgebiet in Frage. Das wären zum Beispiel in Wien 
25 Minuten (Socialdata, 1995).

Erreichbarkeit nach dem Isochronen-Modell korreliert mit 
der Produktivität
Ein Indiz dafür, dass die Erreichbarkeit nach dem Isochro-
nenmodell tatsächlich ein brauchbarer Indikator für die Qua-
lität von Städten ist, liefert eine Untersuchung über den Zu-
sammenhang zwischen der jeweiligen eff ektiven Größe des 
Arbeitsmarktes und der Produktivität von Unternehmen in 
Städten. Prud’homme und Lee (2001) stellen die Hypothe-
se auf, dass die Wertschöpfung pro beschäftigter Person2 an 
einem bestimmten Firmenstandort mit der eff ektiven Größe 
des Arbeitsmarktes korreliert. Das ist die Anzahl potentieller 
Arbeitskräfte, die den Firmenstandort innerhalb einer gege-
benen Zeit erreichen können. Damit deckt sich das Konzept 
der eff ektiven Größe des Arbeitsmarktes mit dem Konzept 
der Erreichbarkeit nach dem Isochronen-Ansatz . 

Ein einfacher Indikator der Erreichbarkeit
Unter der Annahme, dass die durchschnitt lich zurückgeleg-
ten Distanzen gegenüber den Abmessungen des betrachteten 
Stadtgebietes bzw. der betrachteten Metropolenregion klein 
seien und dass eine homogene Bevölkerung mit annähernd 
konstanter Dichte über das verbaute Stadtgebiet verteilt sei, 
steigt die Erreichbarkeit, also z.B. die Anzahl potentieller Ar-
beitskräfte, die einen Firmenstandort innerhalb der durch-
schnitt lichen Dauer eines Arbeitsweges erreichen können, 

2  Im Original ist von „productivity“ die Rede. Weil keine Anga-
ben über eine Produktionsfunktion gemacht werden, dürfte es 
sich jedoch um die Wertschöpfung pro beschäftigter Person han-
deln.

proportional zum Quadrat der Reisegeschwindigkeit V mul-
tipliziert mit der Bevölkerungsdichte D. Ein einfacher Indika-
tor der Erreichbarkeit, der für Großstädte und Metropolenre-
gionen universell anwendbar sein sollte, lautet daher

Indikator der Erreichbarkeit = V2 * D

Wird die Geschwindigkeit in km/h und die Dichte in Ein-
wohnern pro Quadratkilometer angegeben, hat der Indikator 
der Erreichbarkeit im Normalfall die Dimension Einwohner/
Stunde2. Weil im Folgenden die durchschnitt liche Erreichbar-
keit im Stadtgebiet von Wien als Referenzfall herangezogen 
wird, verbessert es die Anschaulichkeit der Darstellungen, 
die absolute Dichte „D“ durch eine relative Dichte „d“ zu er-
setz en. Diese relative Dichte ist das Verhältnis zwischen der 
jeweiligen Bevölkerungsdichte und der durchschnitt lichen 
Bevölkerungsdichte im Wiener Stadtgebiet. Im Folgenden 
wird der auf der relativen Dichte basierende Indikator der 
Erreichbarkeit verwendet. Er  hat die Dimension (km/h)2.

2.  Zusammenspiel von Verkehrs-
system und Siedlungsstruktur 

Der Platz bedarf des Verkehrs bestimmt die Lage der Maxi-
ma der Erreichbarkeit
Erreichbarkeit wird bestimmt durch das Zusammenspiel von 
Verkehrssystem und Siedlungsstruktur. Je höher Dichte und 
Reisegeschwindigkeit jeweils sind, desto höher sollte das Ni-
veau der Erreichbarkeit sein. Durch die verkehrstechnische 
Charakteristik des Straßennetz es sind diese Zusammenhän-
ge jedoch nicht ganz trivial: 

 Steigt innerhalb eines städtischen Verkehrsnetz es mit 
gegebener Kapazität und gegebenem Modalsplit des Per-
sonenverkehrs die Bevölkerungsdichte, steigt zunächst 
auch die Erreichbarkeit. 

 Mit steigender Dichte steigt jedoch auch die Belastung 
des Straßennetz es. Die Reisegeschwindigkeit geht dadu-
rch zurück. Ab einem bestimmten Niveau der Dichte geht 
durch weiteren Dichte-Anstieg auch die Erreichbarkeit 
zurück, weil der Eff ekt sinkender Reisegeschwindigkeit 
gegenüber dem Eff ekt steigender Dichte überwiegt.

Ein ähnlicher Zusammenhang zeigt sich, wenn bei gegebener 
Bevölkerungsdichte die Reisegeschwindigkeit durch Verän-
dern des Pkw-Anteils am Personenverkehr verändert wird. 
Pkw-Personenverkehr ist in der Regel schneller. Der Umstieg 
zum Pkw erhöht jedoch die Auslastung der Straßenkapazität: 

 Ist die Reisegeschwindigkeit im Pkw höher, als mit dem 
öff entlichen Verkehr, steigt zunächst mit wachsendem 
Anteil des Pkw-Verkehrs die durchschnitt liche Reisege-
schwindigkeit. 

 Ab einem bestimmten Pkw-Anteil überwiegt jedoch bei 
dessen weiterer Zunahme die verzögernde Wirkung des 
zusätz lichen Platz bedarfs gegenüber der Geschwindig-
keit erhöhenden Wirkung. Die Erreichbarkeit geht daher 
mit weiterer Zunahme des Pkw-Anteils wieder zurück. 
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Zu jeder Bevölkerungsdichte gehört ein optimaler Modal-
split
Es zeigt sich, dass es stets die Kombination einer gegebenen 
oder gewünschten Bevölkerungsdichte mit jeweils einem be-
stimmten Modalsplit des innerstädtischen Personenverkehrs 
ist, die gemeinsam ein Maximum der Erreichbarkeit bewir-
ken. Eine Abweichung von dieser optimalen Kombination, 
bedeutet den Verzicht auf ein mögliches, höheres Niveau der 
Erreichbarkeit. Bereits aus dieser ganz allgemeinen Überle-
gung ergeben sich Schlussfolgerungen für die Verkehrspo-
litik. Bestimmte Entscheidungen rücken aus der Ebene der 
politischen Meinung in die Ebene des sachlich Richtigen oder 
Falschen. Es kann nicht darum gehen, Autos entweder mög-
lichst weitgehend aus dem Stadtgebiet zu verbannen oder 
– bei entgegengesetz ter ideologischer Ausrichtung – eine 
möglichst autogerechte Gestaltung des Verkehrssystems an-
zustreben. Unter der Prämisse, dass möglichst hohe Erreich-
barkeit erzielt werden soll, kann nur eine, sachlich richtige 
Kombination einer gegebenen oder gewünschten Bevölke-
rungsdichte mit einem bestimmten, dazu passenden Modal-
split angestrebt werden. Maßnahmen, die beispielsweise zu 
hohen Pkw-Anteil in einem dicht bewohnten Gründerzeit-
viertel begünstigen wären ebenso sachlich falsch, wie Maß-
nahmen, die in einem relativ dünn besiedelten suburbanen 
Gebiet einen Rückgang des Pkw-Anteils unter den für die 
Erreichbarkeit optimalen Wert erzwingen sollen. Sachlich 
falsch wäre es auch, erhöhte Dichten gesetz lich zu erzwin-
gen, ohne gleichzeitig dafür zu sorgen, dass der Modalsplit 
des Pkw-Verkehrs auf das zur erhöhten Dichte passende Ni-
veau zurückgeht.

Zusammenhänge quantifi zieren
Um die Bedeutung der Kenngröße „Erreichbarkeit“ für die 
Stadtentwicklung zu beurteilen sind die Wirkungen von Mo-
dalsplit und Dichte auf dieses Qualitätsmerkmal von Städten 
im Detail zu untersuchen. Neben der generellen Abhängig-
keit der Erreichbarkeit von Dichte und Modalsplit geht es 
vor allem darum, jene Funktion zu fi nden, die für jeden Wert 
des Modal-Split jene zugehörige Dichte liefert, welche die 
bei diesem Modalsplit die maximal mögliche Erreichbarkeit 
schaff t. Als Referenzfall, um die oben nur qualitativ angege-
benen Zusammenhänge zu quantifi zieren und zu modellie-
ren, wurde das sekundäre Straßennetz  Wiens herangezogen. 
Die Modellierung erfolgt auf Basis von Mobilitätsdaten der 
Wiener Bevölkerung und allgemeinen verkehrstechnischen 
Kenngrößen des Netz es:

1. Tagesgang der Reisegeschwindigkeit im sekundären 
Straßennetz  („fl oating car data“)

2. Tagesgang der Verkehrsstärke im sekundären Straßen-
netz  

3. spezifi scher Flächenbedarf  und Anteile an der Kapazität-
sauslastung der Verkehrsarten MIV (im Wesentlichen 
Pkw-Verkehr), ÖV (Bus- und Straßenbahnverkehr) sowie 
Lkw und Lieferfahrzeuge.

4. Kenngrößen des Öff entlichen Verkehrs (Haltestellenab-
stände, Zu- und Abgangszeiten)

5. Kenngrößen der Mobilität (Tagesdistanz pro Person nach 
verwendeten Verkehrsmitt eln)

Aus 1. und 2. kann der Zusammenhang von Netz -Auslastung 
und Reisegeschwindigkeit bzw. spezifi sche Reisezeit (Kilo-
meter pro Minute) des fl ießenden Verkehrs abgeleitet wer-
den. Mit der spezifi schen Kapazitätsbeanspruchung (Punkt 
3.) ist die durchschnitt liche Auslastung des Straßennetz es als 
Funktion des Modalsplit zu modellieren. Aus Kenngrößen 
der des Öff entlichen Verkehrs (Punkt 4.) und der Mobilität 
(Punkt 5.) sind die durchschnitt lichen Zu- und Abgangszei-
ten zum Pkw und zu Haltestellen des öff entlichen Verkehrs 
sowie Wartezeiten abzuleiten. Zwischenergebnis ist die Be-
schreibung der Tür-zu-Tür Reisegeschwindigkeit mit dem 
Pkw und mit dem Öff entlichen Verkehr als Funktion des Mo-
dalsplit:

Reisezeit pro Kilometer von Tür zu Tür während der Ver-
kehrsspitz en
Dieses Teilergebnis ist um den Einfl uss der Bevölkerungs-
dichte auf die Verkehrsstärke im Straßennetz  zu erweitern. 
Die Verkehrsstärke wäre – ceteris paribus – proportional der 
Bevölkerungsdichte. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass die 
durchschnitt liche Weglänge mit steigender urbaner Dichte 
zurückgeht3, was den erstgenannten Eff ekt teilweise kom-
pensiert.
Ein weiteres Zwischenergebnis ist die Auslastung des Stra-
ßennetz es als Funktion von Bevölkerungsdichte und Mo-
dalsplit. Mit dem bereits ermitt elten Zusammenhang von 
Auslastung und mitt lerer Reisegeschwindigkeit und unter 
Berücksichtigung von Einfl üssen der Dichte auf Kenngrößen 
des Öff entlichen Verkehrs ergibt sich die Reisezeit (Kilome-
ter pro Minute) von Tür zu Tür im MIV und im Öff entlichen 
Verkehr. 
Durch Addition der gemäß dem Modalsplit gewichteten Teil-
Erreichbarkeiten von MIV und ÖV ergibt sich die defi nierte 
Kenngröße der Erreichbarkeit als Funktion von Bevölke-
rungsdichte und Modalsplit:
Die schwarze Linie in Abbildung 1 zeigt für jeden MIV-An-
teil die bei der optimalen Bevölkerungsdichte mögliche Er-
reichbarkeit. Die Modellrechnung lässt erkennen, dass durch 
geringeren Pkw-Anteil bei gleichzeitig steigender Bevölke-
rungsdichte eine erhebliche Zunahme der Erreichbarkeit 
möglich wäre. 
Zur Berechnung der oben dargestellten Erreichbarkeitsfunk-
tion wird, wie eingangs bei der Defi nition des Index der 
Erreichbarkeit beschrieben, statt  der absoluten Dichte eine 
relative Dichte verwendet. Diese ist das Verhältnis zwischen 
der jeweiligen Bevölkerungsdichte und der als Referenzgrö-
ße verwendeten durchschnitt lichen Bevölkerungsdichte im 
Wiener Stadtgebiet (ca. 69 Einwohner pro Hektar).

3  Diese Aussage beruht auf der Annahme, dass mit zunehmender 
Urbaner Dichte die durchschnitt liche Entfernung zu gleichwer-
tigen Zielen abnimmt. Die räumliche Verteilung der Ziele wird 
„maßstäblich“ verkleinert.
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3.  Einfl uss hochrangiger Verkehrs-
infrastruktur auf die Erreichbarkeit

Optima von Dichte und Modalsplit bleiben unverändert
Die durchschnitt liche Reisegeschwindigkeit innerhalb einer 
großstädtischen Region ist nicht nur eine Frage des sekun-
dären Straßennetz es und seiner Auslastung. Sie hängt auch 
vom Ausbaugrad hochrangiger Verkehrs-Infrastruktur ab. 
Das sind Stadtautobahnen einerseits sowie U- und S-Bahnen 
andererseits. Der Weg von und zu Bahnhöfen bzw. Auto-
bahnauf- und –abfahrten muss im sekundären Straßennetz  
zurückgelegt werden. Nur in diesem Teil des Gesamtnetz es 
wirkt sich das Zusammenspiel von Modalsplit und Bevölke-
rungsdichte zwangsläufi g auf die Reisegeschwindigkeit aus. 
Bei einem gegebenen Ausbaugrad hochrangiger Netz e bleibt 
daher die Lage der Maxima der Erreichbarkeit unverändert 
und die in den folgenden Kapiteln aufgestellte Hypothe-
se, wonach der Modalsplit die Stadtentwicklung bestimmt, 
bleibt gültig.

Verbesserung der Erreichbarkeit ist möglich, aber kostspielig
Die hochrangigen Verkehrsnetz e sind in die Analyse einzu-
beziehen, wenn Großstädte untereinander hinsichtlich ihres 
Erreichbarkeitsniveaus verglichen werden sollen.  Das hoch-
rangige Netz  wirkt ähnlich einem Multiplikator für jene Ba-
sis-Erreichbarkeit, die durch das Sekundärnetz  bereitgestellt 
wird. Die Dichte hochrangiger Netz e ist jedoch begrenzt. Das 
wirkt sich auf eine mögliche Zunahme der Erreichbarkeit in-
nerhalb des Stadtgebietes aus. Auf durchschnitt lichen Wegen 
im Stadtgebiet fallen zusätz liche Umwege zu U-Bahnstatio-
nen oder Autobahn-Auff ahrten ins Gewicht.  
Fazit: Großstädte in Industrieländern verfügen in der Regel 
bereits über ein gut ausgebautes Netz  hochrangiger Ver-

kehrsinfrastruktur. Der Standort-Wett bewerb ist in erster 
Linie im sekundären Straßennetz  zu gewinnen.  Ein Verlust 
an Erreichbarkeit durch Abweichungen von der optimalen 
Kombination zwischen Modal-Split und Bevölkerungsdichte 
ist durch zusätz lichen Ausbau der hochrangigen Infrastruk-
tur im bezahlbaren Ausmaß kaum wett  zu machen. 

4.  Einfl uss der Erreichbarkeit auf die 
Suburbanisierung
Das Phänomen der Suburbanisierung – zunehmende Aus-
dehnung von Städten bei gleichzeitig sinkender der Bevöl-
kerungsdichte – dominiert die Stadtentwicklung auch in 
Westeuropa seit mehr als 50 Jahren. Sollte die Erreichbarkeit 
tatsächlich, wie vermutet, das wesentliche Qualitätsmerkmal 
von großstädtischen Regionen sein, dann sollte es möglich 
sein, aus Veränderungen der Erreichbarkeit Erkenntnisse 
über Gründe und Verlauf der Suburbanisierung abzuleiten.
Zunächst einige Aussagen, die sich auf Grund von Modell-
rechnungen zur Erreichbarkeit im sekundären Straßennetz  
treff en lassen:

 Suburbane Wohngebiete mit einer relativen Dichte von 
0,33 könnten bei einem Modalsplit des MIV von 0,96 (= 
96%) einen relativen Erreichbarkeitsindex von 176 er-
reichen. 

 Für das Stadtgebiet von Wien ergibt sich derzeit im 
Durchschnitt  ein relativer Ereichbarkeitsindex von 188. 
Ein Anstieg der Pkw- Personenverkehrsleistung um 10% - 
entsprechend einem MIV-Anteil von 0,64 – würde diesen 
Vorsprung aufh eben und hier zu einem Absinken der Er-
reichbarkeit auf das Niveau Auto orientierter suburbaner 
Wohngebiete führen. 

 Ein weiterer Anstieg des MIV-Anteils auf 0,7 würde die 
Kapazität des Straßennetz es der Kernstadt zu Spitz enzeit-

 Quelle: eigene Berechnungen

Abb. 1. Erreichbarkeit als Funktion von Bevölkerungsdichte und Modalsplit
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en überschreiten und  hier den Index der Erreichbarkeit 
auf 157 sinken lassen.

Unter der Annahme, dass Erreichbarkeit ein wesentliches 
Kriterium für die Wahl des Wohnortes innerhalb einer groß-
städtischen Agglomeration ist, liegt eine der Ursachen der 
Suburbanisierung klar auf der Hand: 

 Durch steigende Motorisierung sinkt ab einem bestim-
mten Motorisierungsgrad im bestehenden, dicht besie-
delten Stadtgebiet die Erreichbarkeit. 

 Gleichzeitig genießen motorisierte Haushalte ein  relativ 
hohes Erreichbarkeitsniveau in dünner besiedelten sub-
urbanen Gebieten. 

 Sobald die Erreichbarkeit suburbaner Gebiete deutlich 
über jener der Kernstadt liegt, ist für breite Bevölker-
ungsschichten das Leben in suburbanen Gebieten att rak-
tiver als in der Kernstadt.

Die Verlagerung der Wohnbevölkerung von der Kernstadt 
ins nahe Umland bedingt wechselseitig auch eine Verla-
gerung von Orten der Aktivität von Arbeitsplätz en bis zu 
Freizeitangeboten. Der beschriebene Prozess der Suburbani-
sierung führt in letz ter Konsequenz dazu, dass die Bevölke-
rungsdichte der Kernstadt auf das Niveau der suburbanen 
Gebiete absinkt.4 Bildlich gesprochen: Die Siedlungsstruktur 
passt sich durch sinkende Dichte dem Platz bedarf des Pkw-
Verkehrs an. 

Einfl uss hochrangiger Verkehrs-Infrastruktur auf die Sub-
urbanisierung
In der Praxis ist mit einem breiten Spektrum unterschiedli-
cher Präferenzen der Wohnung Suchenden zu rechnen. Lan-

4  Suburbanisierung kann sogar zu einer Art „Überschwingen“ 
führen. Das Gebiet der ehemaligen Kernstadt wird so weit ent-
völkert, dass eine Ringstadt, die so genannte „donut city“ ent-
steht.

ge bevor es dazu kommt, dass die Erreichbarkeitsverhältnis-
se zwischen Kernstadt und suburbanen Gebieten zu Gunsten 
Letz terer „kippen“ gibt es individuelle Vorlieben für das 
Wohnen am Stadtrand. Zwischen Kernstadt und suburbanen 
Gebieten kann sich ein mehr oder weniger stabiles Gleichge-
wicht ausbilden.  Die Lage dieses Gleichgewichts wird nicht 
zuletz t durch die hochrangige Verkehrsinfrastruktur beein-
fl usst. Verbesserung der Erreichbarkeit durch Autobahn-
Ausbau im nahen Stadt-Umland begünstigt Suburbanisie-
rung.  U- Bahnen sind dagegen geeignet, die Erreichbarkeit 
innerhalb der Kernstadt zu verbessern. 

5.  Genereller Zusammenhang 
von Bevölkerungsdichte und 
Verkehrsmitt elwahl
Wie bereits dargelegt, ließe sich der Mechanismus der Sub-
urbanisierung in großstädtischen Regionen relativ plausibel 
damit begründen, dass infolge der Motorisierung die Erreich-
barkeit auf dem Gebiet der Kernstadt unter jene in suburba-
nen Gebieten sinkt, wobei Wohnung Suchende tendenziell in 
jene Gebiete der Großstadt oder Metropolregion ziehen, in 
denen sie die höhere Erreichbarkeit vorfi nden. Kernstädte, 
deren Dichte über jenem Optimum liegt, das für maximale 
Erreichbarkeit erforderlich wäre, verlieren so lange Bevölke-
rung zu Gunsten des nahen Umlandes, bis die Erreichbarkeit 
auf das Niveau der suburbanen Gebiete gestiegen ist. Ausfor-
muliert lautet die Hypothese folgendermaßen:

„Durch Suburbanisierung strebt die Bevölkerungsdichte 
von Großstädten jenem Wert zu, durch den sich die bei 
gegebenem Modal-Split5 maximal mögliche Erreichbarkeit 
ergibt.“

5  Aufteilung der Verkehrsleistung zwischen ÖV und IV
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Abb. 2. Erreichbarkeit in suburbanen Gebieten wird höher als in der Kernstadt (Prinzipdarstellung)
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In dieser Formulierung sollte die Hypothese jedenfalls zu-
treff en, so lange weltweit die Tendenz der Verkehrsmitt el-
wahl von Verkehrsmitt eln mit geringem Flächenbedarf zum 
Pkw; dem Verkehrsmitt el mit dem höchsten Flächen- bzw. 
Kapazitätsbedarf, geht. 
Die Hypothese könnte anhand von Daten über Bevölke-
rungsdichte und Modalsplit einer möglichst großen Zahl von 
Großstädten überprüft werden. Solche Daten aus 46 Groß-
städten in Europa, Nordamerika, Australien und Asien wur-
den beispielsweise von Kenworthy (Kenworthy 2005) veröf-
fentlicht.
Die Abbildung 3 zeigt die durchschnitt liche Bevölkerungs-
dichte von 46 Großstädten oder Metropolregionen über dem 
jeweiligen Modalsplit des Personenverkehrs. Die durchgezo-
gene Linie (nicht zu verwechseln mit einer Ausgleichsfunkti-
on!) stellt jene Bevölkerungsdichte dar, die beim jeweiligen 
Modalsplit die maximal mögliche Erreichbarkeit ergeben 
würde. Letz teres ist die auf Grund der Hypothese erwarte-
te Bevölkerungsdichte, die als „Linie maximaler Erreichbar-
keit“ auch in Abb. 1 dargestellt ist.
In Anbetracht der Tatsache, dass das verwendete Modell nur 
auf Daten aus dem sekundären Straßennetz  Wiens basiert – 
also unterschiedliche Qualität der sekundären Netz e und Un-
terschiede beim Einfl uss der hochrangigen Netz e außer Acht 
lässt – ist die Korrelation zwischen tatsächlicher und erwar-
teter Dichte relativ stark. Das Bestimmtheitsmaß beim Ver-
gleich der tatsächlichen mit der erwarteten Dichte liegt bei R2 
= 0,85. Auff allend ist neben einzelnen „Ausreißern“, dass die 
Dichten in Nordamerika und Australien fast durchgehend 
bei nur etwa der Hälfte der erwarteten Dichte liegen.  Dafür 
bietet sich eine Reihe von Erklärungen an. Unter anderem 
muss die Hypothese für ausgeprägt monozentrische Groß-

städte versagen, weil die unterstellte annähernde Gleichver-
teilung von Quellen und Zielen hier nicht gegeben ist.6 Ohne 
dass dem Beweiskraft zukäme ist es immerhin interessant, 
dass die Bevölkerungsdichte der klassisch polyzentrischen 
Metropole Los Angeles nahezu exakt dem erwarteten Wert 
entspricht. Ein Indiz dafür, dass die Hypothese in modifi -
zierter Form auch auf Metropolregionen der USA anwend-
bar ist, ergibt sich aus der Zeitreihe des durchschnitt lichen 
Modalsplit und der Dichte der US-Metropolregionen zwi-
schen 1950 und 1990 (je ein Wertepaar pro Jahrzehnt). Der 
Bestimmtheitsgrad der Korrelation zwischen erwarteter und 
tatsächlicher Dichte liegt bei 0,97.

Schlussfolgerung: Die Dichte folgt dem Modal-
split
Auf den Punkt gebracht lautet die Schlussfolgerung aus der 
Hypothese, dass die Bevölkerungsdichte dem Modalsplit 
folgt. Die Vermutung, dass umgekehrt auch der Modalsplit 
von der Bevölkerungsdichte beeinfl usst werde, kann und 
soll damit nicht widerlegt werden. Hohe Bevölkerungsdich-
te kann unter bestimmten Bedingungen geringere Motori-
sierung der städtischen Bevölkerung begünstigen. Dies ist 
jedoch keineswegs zwingend der Fall und vor allem ver-
hindert hohe Dichte nicht, dass aus dem dünner besiedelten 
nahen und weiteren Umland Pkw-Verkehr in dichter be-
siedelte Stadtgebiete einströmt. Ein Anteil an Autoverkehr, 
der über dem für die gegebene Siedlungsdichte optimalen 

6  Die Ziele folgen nicht der Wohnbevölkerung sondern konzen-
trieren sich typischerweise an wenigen zentral gelegenen Auto-
bahnknoten. Es fehlt damit der Mechanismus, der das Wohnen 
in dichteren Stadtvierteln „belohnt“
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Abb. 3. Abhängigkeit der Bevölkerungsdichte vom Anteil des MIV an der Verkehrsleistung
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Wert liegt, erzwingt hingegen nahezu unausweichlich ein 
Absinken der Bevölkerungsdichte. Die Aussage in Richtung 
der Verkehrspolitik ist daher eindeutig: Es dürfte in jedem 
Fall unrealistisch sein, zu erwarten, dass Menschen  freiwil-
lig in Stadtgebiete mit gesetz lich erzwungener verdichteter 
Bauweise ziehen (und dann auch noch vom Auto auf den 
ÖV umsteigen) wenn sie dort nicht zumindest gleiche oder 
höhere Erreichbarkeitswerte vorfi nden, als in dünner besie-
delten suburbanen Wohngebieten. Dichte Städte mit kurzen 
Wegen können weitaus höhere Erreichbarkeit bieten, als ein 
zersiedeltes Stadt-Umland. Dies gilt allerdings nur dann, 
wenn dafür gesorgt wird, dass der Anteil des Pkw-Verkehrs 
am Modalsplit in den Kernstädten optimal ist. Das heißt in 
der Regel: deutlich niedriger als derzeit. Auf ökonomisch op-
timale Weise kann dies durch Abbau von Förderungen des 
Pkw-Verkehrs (etwa durch Änderung der Garagengesetz e) 
und durch korrekte Internalisierung externer Kosten des Ver-
kehrs, das sind im Fall des Stadtverkehrs zum weitaus über-
wiegenden Teil externe Staukosten, erreicht werden. 

tatsächliche Dichte = 0,567 * erwartete Dichte
R² = 0,968
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Uneingeschränkte Arbeitnehmerfreizügigkeit
im Rahmen der 5. EU-Erweiterung: 
Regionale Auswirkungen und Perspektiven
für österreichische Grenzregionen

Marlene Hawelka 

1.  Einführung
Durch die EU-Osterweiterung in den Jahren 2004 und 2007 
kam es zu einer Vergrößerung der Staatengemeinschaft um 
12 Mitgliedsländer, die eine im Vergleich zu den alten Mit-
gliedsländern geringere Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung auf-
wiesen. Aufgrund der erwarteten Zuwanderung aus den 
neuen – speziell aus den vier an Österreich grenzenden – 
Mitgliedstaaten wurde seitens der österreichischen Politik 
mit einem verstärkten Druck auf den nationalen Arbeits-
markt gerechnet. Die österreichische Regierung nahm daher 
die Möglichkeit wahr, Übergangsregelungen für die nach 
EU-Recht geltende uneingeschränkte Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit zu erlassen.
Am 1. Mai 2011 erfolgte schließlich die Öff nung des österrei-
chischen Arbeitsmarktes gegenüber den Mitgliedstaaten, die 
der EU im Jahr 2004 nach jahrelangen Verhandlungen beige-
treten sind.1 Dadurch wurde mit einer steigenden Arbeitslo-
sigkeit der einheimischen Bevölkerung durch ein großes Ar-
beitskräfteangebot aus den neuen Mitgliedstaaten gerechnet, 
die aufgrund niedriger Lohnkosten das reale Lohnniveau in 
Österreich senken könnten. Die Hoff nung der Unterstütz ung 
des heimischen Sozialsystems sowie die demographische 
Verjüngung der Gesellschaft stehen dabei scheinbar einer 
viel größeren Angst der Erwerbstätigen vor Verdrängungsef-
fekten auf dem Arbeitsmarkt gegenüber.
Die politische und mediale Präsenz des Themas schürte 
Angst vor der Öff nung des Arbeitsmarktes und prophezeite 
negative Auswirkungen für Österreich. Die Internationalisie-
rung des Arbeitsmarktes, die Freizügigkeit der Arbeitskräfte 
und der freie Personenverkehr verursachen Angst vor starker 
Wanderung von Ost nach West, wodurch ironischerweise die 
Situation entsteht, dass in kurzer Zeit nach dem Fall des Ei-
sernen Vorhanges wieder versucht wird, Arbeitskräfte vom 
westlichen Arbeitsmarkt fernzuhalten. Tatsache ist, dass – vor 
allem internationale – Migration ein bedeutendes Thema ist, 
das nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das soziale Leben, 
Politik und Gesellschaft stark beeinfl usst. (Straubhaar, 2000: 

1  Dabei wuchs die EU durch die Beitritt e von Estland, Lett land, 
Litauen, Malta, Slowakei, Slowenien, Polen, Tschechien, Ungarn, 
Zypern im Jahr 2004 von 15 auf 25 Mitglieder und im Jahr 2007 
durch die Beitritt e Rumäniens und Bulgariens weiter auf 27 Mit-
gliedstaaten.

7-8). Hinterfragt wurden vor allem die propagierten Aus-
wirkungen der potentiell stark ausfallenden Migration nach 
Österreich, die damit steigende Arbeitslosigkeit der einhei-
mischen Bevölkerung, sinkende Reallöhne sowie mögliche 
ansteigende Pendlerströme. Interessant ist daher, ob es sich 
bei der öff entlichen Meinungsbildung durch Medien um Pa-
nikmache vor dem zukünftigen vergrößerten Arbeitsmarkt 
oder um eine ernst zu nehmende Entwicklung handelt, die 
eine Vorbereitung wie die erfolgte erforderte und ob diese 
ausreichend war, um negative Eff ekte nach dem 1. Mai 2011 
auf den österreichischen Arbeitsmarkt möglichst gering zu 
halten.
Zielsetz ung dieser Arbeit war es, eine wissenschaftlich fun-
dierte Analyse bereits vorhandener Studien und statisti-
scher Daten vorzunehmen und bisherige Entwicklungen seit 
dem Beitritt  der östlichen Staaten zu untersuchen, um eine 
Aussage über zukünftige Entwicklungen in den ländlichen 
Grenzregionen treff en zu können. Untersucht wurden die 
potentiellen Migrations- und Pendlerströme sowie deren 
Wirkungen auf regionale Arbeitsmärkte in den ländlich ge-
prägten österreichischen Grenzregionen sowie den urbanen 
Bereichen ausgewählter Landeshauptstädte und Wiens, so-
wohl theoretisch, als auch auf Basis empirischer Studien. 
Mithilfe der deskriptiven Statistik wurde die bisherige Ent-
wicklung untersucht und zur Verifi zierung oder zum Falsi-
fi zieren einzelner Hypothesen herangezogen und daraus die 
Aufnahmefähigkeit der Untersuchungsregion für Zuwande-
rung abgeleitet.
Daraus und aufb auend auf einem Ausblick über zukünftige 
Erweiterungen, neue Arbeitsmärkte und Perspektiven wur-
den abschließend Herausforderungen und Handlungser-
fordernisse für die Zielregion erarbeitet. Aus diesen Anfor-
derungen können in weiterer Folge regionale Instrumente 
abgeleitet werden, die einen geregelten Umgang mit den 
Auswirkungen ermöglichen und Chancengleichheit zwi-
schen der nationalen und der zugewanderten Bevölkerung 
schaff en.
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2.  Handlungsanforderungen 
und -möglichkeiten für die 
Untersuchungsregion
Mithilfe einer Einteilung nach Regionstypen wurde die ad-
ministrativ abgegrenzte Untersuchungsregion nach der wirt-
schaftlichen Struktur (am stärksten vertretene Branchen) in 
Anlehnung an Gerhard Palme (1995) funktional gegliedert. 
Dabei werden humankapitalintensive, sachkapitalintensive 
und kapitalextensive (ländliche) Regionen unterschieden 
(siehe Abbildung 1).
Für humankapitalintensive – häufi g urbane – Regionen stellt 
die hohe Att raktivität für Zuwanderung die größte Heraus-
forderung, aber auch wirtschaftliche Entwicklungsmöglich-
keiten aufgrund einer erhöhten Dynamik dar, wenn auch die 
zukünftige räumliche Verteilung aus der bisherigen Entwick-
lung schwer abzuschätz en ist. Die hohe Zuwanderung zeigt 
sich in der räumlichen Verteilung aller Zuwanderer aus den 
EU 12, die bisher (2004 bis 2009) zum größten Teil nach Wien 
(54,4%), Graz (7,6%) und ins Wiener Umland (6,6%) gerichtet 
ist. Relativ zur Gesamtbevölkerung der Untersuchungsregi-
on betrachtet (etwa 5,5 Mio. Einwohner; 1. Quartal 2011) ist 
die Zuwanderung allerdings gering. Die stärksten Zuwächse 
sind in jedem Fall in den ersten fünf Jahren nach der Arbeit-
nehmerfreizügigkeit zu erwarten. Abbildung 2 zeigt die bis-
herige Wanderungsbilanz für die Untersuchungsregion nach 
Staatsangehörigkeit, die diesen Trend erahnen lässt. Schwarz 

dargestellt sind Personen mit Herkunft aus einem der neuen 
Mitgliedstaaten.
Aus Studienergebnissen von Huber und Brücker (2003: 100; 
Migrationspotentialabschätz ung) und Huber (2001: 80; pro-
zentuelle räumliche Verteilung der Migration) wurde das Mi-
grationspotential in Folge der Arbeitsmarktöff nung 2011 wie 
in Abbildung 3 dargestellt, errechnet.
Hier ist es von großer Bedeutung, einen Schwerpunkt auf 
den Umgang mit hoher Zuwanderung hinsichtlich Integrati-
onspolitik zu legen. Urbane Räume und humankapitalinten-
sive Regionen (in den Abbildungen dunkelgrau dargestellt) 
werden daher den größten Zuwachs in der Erwerbstätigkeit 
durch Migration erfahren, zumal diese Regionen auch für 
Pendler von Interesse sind, die ihren Wohnort im Heimat-
land beibehalten können. Gleichzeitig stellt diese Entwick-
lung die Wirtschaftspolitik vor die Herausforderung der 
hohen Arbeitslosigkeit, die in den urbanen Räumen der Un-
tersuchungsregion besteht. Wien weist mit einer Arbeitslo-
senrate von 7% (2009) den mit Abstand höchsten Wert in der 
Untersuchungsregion auf; 40% aller Arbeitslosen der Region 
leben in der Bundeshauptstadt. Die Arbeitslosigkeit steigt 
dann weiter, wenn vor allem zu Beginn der Arbeitnehmer-
freizügigkeit hauptsächlich primär und sekundär ausgebil-
dete Personen zuwandern, die vermehrt Substitute zu loka-
len Beschäftigten darstellen. Da ein steigender Anteil gering 
qualifi zierter Zuwanderer nach Beginn der uneingeschränk-
ten Arbeitnehmerfreizügigkeit gegenüber der Zeit davor er-
wartet werden kann, ist aufgrund der größten absoluten Aus-

Quelle: Palme (1995: 401, 416); Kartengrundlage: Statistik Austria (2011a); Statistik Austria (2011b: Th ematische Karte); 
eigene Bearbeitung.

Abb. 1. Funktionale Abgrenzung der österreichischen Untersuchungsregion nach Palme
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Abb. 2. Internationale Wanderungsbilanz für die Untersuchungsregion
nach Staatsangehörigkeit (2002 bis 2009)
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Abb. 3. Gesamte, potentielle Nettomigration in die österreichische Grenzregion
(Gliederung nach Regionstypen)
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prägung der Zuwanderung in den humankapitalintensiven 
Regionen tatsächlich mit erhöhten Arbeitslosenraten zu rech-
nen. Hinzukommend zeigt die bisherige Entwicklung, dass 
Personen nicht österreichischer Staatsbürgerschaft mit höhe-
rer Wahrscheinlichkeit arbeitslos sind (siehe Abbildung 4).
Positiv ist für diese Regionen defi nitiv die Altersstruktur, da 
humankapitalintensive Regionstypen in der Untersuchungs-
region am jüngsten sind, wenn auch die Altersgruppe der 
Kinder und Jugendlichen bisher (2002 bis 2011) mit einem 
Zuwachs von 1,5% am geringsten gewachsen ist. Im Ver-
gleich dazu wuchs die Zahl der erwerbsfähigen Bevölkerung 
von 15 bis 59 Jahre im gleichen Zeitraum um 8,3% und jene 
der über 59-Jährigen um 14,1%.
Die Herausforderung für humankapitalintensive Regionen 
besteht in der sozialen und wirtschaftlichen Integration der 
zugewanderten Bevölkerung, die einen Zugang zum Arbeits-
markt und allen Ausbildungsmöglichkeiten voraussetz t.
Sachkapitalintensive Regionen sind im Gegensatz  dazu vor 
die Herausforderung einer alternden Bevölkerung gestellt. 
Der Trend der absoluten Bevölkerungszahl der über 59-Jäh-
rigen ist steigend (+ 13,4% von 2002 bis 2011) und der Anteil 
der erwerbsfähigen Bevölkerung in den letz ten Jahren rück-
läufi g (+ 3,0% von 2002 bis 2011). Gleichzeitig sank der Anteil 
der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren im betrachteten 
Zeitraum um 9,0%. Da in diesen Regionen jedoch ein doppelt 
so großes Migrationspotential von etwa je 2.000 Personen 
in den ersten beiden Jahren nach der Arbeitsmarktöff nung 
gegenüber dem jährlichen Pendlerpotential von etwa 1.000 
Personen erwartet wird (nach Huber und Brücker 2003 und 
Huber, 2001; vgl. auch Abbildung 3), das bisherige Beschäfti-
gungswachstum mit 8,4% (2004 bis 2008) stark positiv war 
und die Beschäftigungsquote in der Untersuchungsregion 
bei steigendem Trend mit über 55% (2008) am höchsten ist, 
ist für sachkapitalintensive Regionen derzeit ein eher posi-
tives Bild erkennbar. Auch das Verhältnis von (nur) sechs 

Arbeitslosen je off ener, sofort verfügbarer Stelle ist in sach-
kapitalintensiven Regionen äußerst positiv zu bewerten. Die 
Zuwanderung hat in diesem Fall keine besonders auff allen-
den Auswirkungen auf den Regionstyp. Sachkapitalintensive 
Regionen stehen somit vor der Handlungsanforderung, die 
Zuwanderung junger, gut ausgebildeter Personen in die Re-
gionen zu lenken. Dies kann durch ein vielfältiges Arbeits-
platz angebot ermöglicht werden, das zu einer Erhöhung der 
Standortqualität für Unternehmen und Arbeitnehmer führt.
Für ländliche Regionen kann Zuwanderung grundsätz lich als 
Chance betrachtet werden. Das bisher annähernd stagnieren-
de Bevölkerungswachstum (+0,1% seit 2002) und die geringe 
prognostizierte Zuwanderung (siehe Abbildung 3) führen im 
ländlichen Bereich zu Überalterung und dem rückläufi gen 
Trend erwerbsfähiger und junger Bevölkerung (siehe Abbil-
dung 5).
Ohnehin verzeichneten strukturschwache, kapitalextensive 
Regionen somit die geringsten Zuwächse der Erwerbstätigen 
bzw. erwerbsfähigen Bevölkerung in den vergangenen Jah-
ren, was in Kombination mit der geringen Beschäftigungs-
quote (41,6% im Jahr 2008) eine Herausforderung für den 
ländlichen Raum ist. Das gegenüber der maximalen jährli-
chen Zuwanderung von 4.100 Personen im Jahr 2011 mehr 
als doppelt so hohe jährliche Pendlerpotential (ca. 10.000 Per-
sonen) stellt ländliche Regionen vor die Herausforderungen, 
dass einerseits Erwerbstätige zwar in der Gemeinde arbeiten, 
ihre Kaufk raft jedoch ins Ausland abfl ießt, weil der Wohnort 
behalten wird und andererseits mit einer erhöhten Arbeitslo-
sigkeit für Österreicher zu rechnen ist, wenn Erwerbstätige 
aus den Nachbarstaaten Substitute zu den österreichischen 
Beschäftigten darstellen. Allgemein war die Arbeitslosen-
quote mit 4,3% (2009) in ländlichen Regionen im Vergleich 
zu den anderen Regionstypen bisher jedoch am geringsten, 
was womöglich auf die bereits statt gefundene Landfl ucht zu-
rückzuführen ist.

Quelle: Datengrundlage: AMS Österreich, Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation (2011: Bestand an vorgemerkten 
Arbeitslosen nach NUTS3 in Österreich, Jahresdurchschnitt 2004 – 2010; Bestand an vorgemerkten arbeitslosen In- und 
AusländerInnen nach NUTS3 in Österreich, Jahresdurchschnitt 2004 - 2010); eigene Darstellung.

Abb. 4. Anteil der Arbeitslosen an der Wohnbevölkerung (jeweils nach Herkunft ) zwischen
15 und 59 Jahren in der Untersuchungsregion (2004 bis 2010)
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Die wirtschaftlichen Eff ekte betreff end, war im ländlichen 
Bereich das geringste regionale BIP-Wachstum zu verzeich-
nen, in manchen Teilregionen kam es seit 2004 sogar zu ei-
nem Rückgang. Auch das Beschäftigungswachstum war äu-
ßerst gering und auf eine off ene, verfügbare Stelle kamen im 
Jahr 2010 zehn Arbeitslose. Für periphere Regionen sollte da-
her das Ziel sein, internationale Zuwanderung auch verstärkt 
in die Peripherie und den ländlichen Raum zu lenken bzw. 
die Standortqualitäten ländlicher Gemeinden zu verbessern, 
um damit einem schrumpfenden Erwerbspotential sowie der 
Alterung und womöglich der Schrumpfung entgegenzuwir-
ken.
Die allgemeine Handlungsanforderung besteht darin, auch 
Orte mit geringerer Angebotsvielfalt am Arbeitsmarkt, von 
Ausbildungsstätt en oder sozialer Infrastruktur für Migranten 
zu att raktivieren. Hier wird es für ländliche und sachkapi-
talintensive Regionen schwierig, gegenüber humankapital-
intensiven Regionen konkurrenzfähig zu bleiben bzw. zu 
werden. Diese Entwicklung erfordert integrationspolitische 
Handlungen auf regionaler Ebene, wie sie teilweise bereits 
auf nationaler Ebene erfolgt sind (z.B. Lohn- und Sozialdum-
ping-Bekämpfungsgesetz ). 
Aufgrund des Arbeitsschwerpunktes wurde in der vorliegen-
den Arbeit der Zuzug nach Österreich untersucht, die Chan-
cen und Risiken von Migranten sowie die Auswirkungen der 
Zuwanderung betrachtet. Dabei ist nicht zu vernachlässigen, 
dass die uneingeschränkte Arbeitnehmerfreizügigkeit die 
Arbeitskräftemobilität in beide Richtungen ermöglicht und 
auch viele Personen in österreichischen Grenzregionen in 
Nachbarstaaten pendeln können bzw. dauerhaft ihren Wohn-
ort in einen der neuen Mitgliedstaaten verlegen können.
Nicht nur für die Untersuchungsregion besteht die Heraus-
forderung darin, weg von der Betrachtung administrativer 

Regionen hin zu funktionalen Regionen und deren Verfl ech-
tungen zu gehen. In Zukunft wird es nicht mehr den öster-
reichischen Arbeitsmarkt neben vielen nationalen Arbeits-
märkten, sondern vielmehr einen europäischen Arbeitsmarkt 
in dem Sinne geben, dass grenzüberschreitende, regionale 
Arbeitsmärkte – unabhängig von nationalstaatlichen oder 
anderen administrativen Grenzen – vorherrschen. Diese Ent-
wicklung und die unterschiedlichen Charakteristika ländli-
cher und urbaner Arbeitsmärkte, die je nach Branche kom-
plementär oder konkurrierend sind, werden die Anpassung 
nationaler Instrumente erfordern.

3.  Ausblick:                                 
Regionale Perspektiven in Hinblick 
auf zusätz liche Erweiterungen und 
neue Arbeitsmärkte in der EU
Für zukünftige Erweiterungen der EU werden derzeit Bei-
tritt sverhandlungen mit drei Staaten geführt, wobei die Aus-
gangsbedingungen hinsichtlich zukünftiger Migration aus 
Kroatien und der Türkei ähnlich der Situation in Folge der 
Ostererweiterung zu erwarten sind. Ein großer Unterschied 
besteht in der deutlich größeren Bevölkerungszahl der Tür-
kei im Vergleich zu den bisherigen neuen Mitgliedstaaten. 
Seit 2010 führt auch Island Beitritt sverhandlungen. Das Mi-
grationspotential und die Auswirkungen auf Österreich kön-
nen hier aufgrund der Entfernung und Größe ähnlich wie 
aus den baltischen Staaten eingeschätz t werden. Der Beitritt  
Kroatiens als 28. Mitglied der EU wurde durch das Europäi-
sche Parlament bestätigt, der Zeitpunkt des Beitritt s der Tür-
kei und Islands ist bisher ungewiss, doch es werden auch die 
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Abb. 5. Entwicklung der Wohnbevölkerung in ländlichen Regionen nach Altersklassen
2002 bis 2011 (Basis 2002 = 100%)
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anderen beiden Staaten mit großer Sicherheit Mitglieder der 
EU werden und einen Einfl uss auf den österreichischen Ar-
beitsmarkt sowie regionalen Teilarbeitsmärkte haben. 
Mazedonien wurde bereits als Beitritt skandidat bestätigt, wo-
bei die Verhandlungen noch nicht begonnen wurden. Zudem 
werden Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, 
Serbien und der Kosovo als potentielle Beitritt skandidaten 
gehandelt. Sobald diese Staaten die Kopenhagener Beitritt s-
kriterien – also die Umwandlung der Staaten in Demokrati-
en, die Einführung der Markt- an Stelle der Planwirtschaft 
sowie die Übernahme der Ziele und des Rechtsbestandes der 
EU – erfüllen, erhalten sie den Status als Beitritt skandidat, 
mit dem Verhandlungen begonnen werden können. (Infor-
mationen zum Status der (potentiellen) Beitritt skandidaten 
siehe European Union. 2010: 2; European Union. 2011)2

Hinzu kommt die eingeschränkte Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit für Personen aus Rumänien und Bulgarien, die am 
1. Mai 2013 ausläuft. Aus diesen beiden Staaten ist – wie die 
Analysen der bisherigen Entwicklung gezeigt haben – bereits 
in den vergangenen Jahren ein – in Relation zur Migration 
aus den EU 10 – starker Zuwachs zu verzeichnen gewesen. 
Die Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien für die Zeit 
nach der Arbeitsmarktöff nung ist schwer einzuschätz en. Die 
größere geographische Entfernung lässt auf ein geringeres 
Migrationspotential und ein nicht vorhandenes Pendlerpo-
tential schließen. Da diese Staaten allerdings deutlich ärmer 
sind als jene, für die die Arbeitnehmerfreizügigkeit bereits 
seit Mai 2011 gültig ist, kann das Potential deutlich erhöht 
sein. Da für die absolute Ausprägung der Zuwanderung 
eher die Größe des Herkunftslandes und nicht die räumliche 
Nähe von Bedeutung ist, wie die bisherige Migration aus Ru-
mänien und Polen gezeigt hat, kann daher davon ausgegan-
gen werden, dass die Situation 2013 etwas verschärfter sein 
wird, als 2011. Das Arbeitskräfteangebot wird jedoch nicht 
zusätz lich durch Pendler erhöht werden, wie es bisher aus 
den Nachbarstaaten der EU 10 passiert ist.
Die Übergangsregelungen als Instrument zur Verringerung 
der Zuwanderung in die neuen Mitgliedstaaten, um die Ge-
fährdung des Arbeitsmarktes abzuwenden, sind hinsichtlich 
der Grundrechte für EU-Bürger kritisch zu betrachten. Aus 
der bisherigen Zuwanderung ist erkennbar, dass bereits trotz  
vielfältiger Einschränkungen, viele Personen aus den neuen 
Mitgliedstaaten in Österreich erwerbstätig sind. Die bishe-
rige jährliche Zuwanderung von 20.000 bis 25.000 Personen 
entsprach dabei etwa den prognostizierten Zahlen für die 
Zeit nach der Arbeitsmarktöff nung – eine Reduktion des Po-
tentials ist daher anzunehmen. Es konnte zudem prognosti-
ziert werden, dass sich das gesamte Zuwanderungspotential 
von knapp 200.000 Zuwanderern bis 2030 (eigene Berech-
nung nach Huber/Brücker, 2003: 100; Huber, 2001: 80) durch 
Übergangsregelungen nur sehr geringfügig verringert und 
sich großteils auf die ersten Jahre nach der Öff nung konzent-
rieren wird (siehe Abbildung 6).
Der Grundgedanke, dass es im Zeitraum der aufrechten Ein-
schränkungen zu einer Annäherung von Preis- und Lohn-
niveaus, der Arbeitslosigkeit und ähnlichen, für die Migra-
tionsentscheidung relevanten Faktoren kommt, hat sich als 
richtig erwiesen, doch dürfte dies nicht zu einem geringeren 

2  Serbien wurde der Status als Beitritt skandidat am 1. März 2012 
verliehen.

Potential führen. Vielmehr kommt es zu einer Verschiebung 
der Migrationsentscheidung und zur Wanderung zu einem 
späteren Zeitpunkt. Dabei werden die Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt bei plötz licher, starker Zuwanderung, wie sie 
durch das Ende der Übergangsregelungen forciert wird, zu 
stärkeren Auswirkungen als langsame, kontinuierliche Zu-
wanderung führen. Huber und Brücker (2003: 89-90) stellten 
daher zur Diskussion, die Arbeitsmärkte innerhalb der auf-
rechten Einschränkungen graduell zu liberalisieren und bei-
spielsweise durch bilaterale Abkommen mit ausgewählten 
Staaten den Arbeitsmarktz ugang teilweise zu erlauben. Eine 
weitere Idee ist die stufenweise Liberalisierung nach Bran-
chen oder Qualifi kation, wie sie in Österreich in den vergan-
genen Jahren tatsächlich erfolgt ist. Das Grenzgängerabkom-
men mit Ungarn erlaubte bereits vor der uneingeschränkten 
Arbeitnehmerfreizügigkeit die Tätigkeit am österreichischen 
Arbeitsmarkt. Während der Übergangsregelungen war es 
Fachkräften zudem erlaubt, bereits in Österreich zu arbei-
ten, da durch die Zuwanderung hoch qualifi zierter Personen 
geringere negative Auswirkungen auf den österreichischen 
Arbeitsmarkt prognostiziert waren, als durch gering Quali-
fi zierte.
Dieses Konzept scheint aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll, 
wenn es auch aus sozialpolitischer Sicht zu hinterfragen ist 
(brain drain). Um eine für Österreich praktikable Steuerung 
der Zuwanderung zu erreichen, erscheinen zeitlich abgestuf-
te Liberalisierungsschritt e jedoch sinnvoll, um den plötz li-
chen, absoluten Anstieg möglichst gering zu halten, der weit-
aus stärker spürbare Auswirkungen zur Folge hätt e.
Zudem sind Maßnahmen zur raschen Annäherung der un-
terschiedlichen Lohn- und Preisniveaus von großer Bedeu-
tung, um das Migrationspotential zu verringern. In Rumä-
nien und Bulgarien, die die geringsten Niveaus aufweisen, 
ist es bereits zu einer starken Annäherung gekommen (siehe 
Abbildung 7), was die Chance erhöht, das Migrationspotential 
bis 2013 zu verringern.
Weniger gut abschätz bar, kontrollier- und steuerbar ist das 
Pendlerpotential. Vor allem in Grenzregionen, nicht nur den 
österreichischen, besteht knapp nach der Einführung der un-
eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit (seit Mai 2011) 
ein großes Potential zum grenzüberschreitenden Pendeln. 
Ein geringeres Preisniveau im Heimatland bei gleichzeitig 
höherem Lohnniveau im Zielland ermöglicht Pendlern eine 
Reallohnsteigerung. Auch hier sind Maßnahmen zur Annä-
herung der Niveaus von äußerst großer Bedeutung.
Im Zuge des erwarteten verstärkten Arbeitskräfteangebots 
sind auch die Auswirkungen auf die lokale Beschäftigung 
relevant. Aus der Befürchtung, dass zugewanderte Personen 
ihre Arbeitsleistung in Österreich billiger anbieten können 
als einheimische Beschäftigte, da das Niveau im jeweiligen 
Heimatland deutlich unter dem österreichischen liegt, wur-
den Maßnahmen zur Sicherung der bestehenden Arbeits-
plätz e diskutiert. In weiterer Folge wurde das Lohn- und 
Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz  am 31.03.2011 vom österrei-
chischen Nationalrat beschlossen und ist am 01.05.2011 mit 
der uneingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit in Kraft 
getreten. Darin werden Grundentlohnung und Arbeitszeitre-
gelung nach Kollektivvertrag, unabhängig von der Herkunft 
der Arbeitnehmer und ob in- oder ausländische Unterneh-
men, verlangt. Übertretungen werden strafrechtlich verfolgt. 
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Quelle: Potentialabschätzung nach Huber/Brücker (2003: 100); eigene Interpolation der Jahreswerte. Prozentuelle räumliche 
Verteilung der Migration nach Huber (2001: 80); eigene Darstellung.

Abb. 6. Potentielle Nettomigration in die österreichische Grenzregion (Gliederung nach Regionstypen)

Quelle: Datengrundlage: Datenbank Statistiken der Eurostat der Europäischen Union (2011: tsier010: Vergleichende Preisni-
veaus des Endverbrauchs der privaten Haushalte einschließlich indirekter Steuern (EU-27=100)); eigene Darstellung.

Abb. 7. Preisniveauindizes der neuen Mitgliedstaaten und Österreich 2004 und 2010
(Basis EU 27 = 100)
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(Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumenten-
schutz . 2011a.)
Ein Gesetz  wie dieses soll die Gleichbehandlung von zuge-
wanderten Arbeitnehmern sicherstellen und sowohl öster-
reichische als auch zugewanderte Beschäftigte schütz en. 
Diese Maßnahme erzwingt daher Untergrenzen von Löh-
nen, wodurch der Markt mit Arbeitslosigkeit bei erhöhtem 
Arbeitskräfteangebot reagieren muss. Betrachtet man die 
europäische Idee der uneingeschränkten Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit, die jede unterschiedliche Behandlung von Arbeits-
kräften aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit unterbindet, so 
entspricht dieses Gesetz  exakt diesen Inhalten.
Die seit 01.07.2011 in Kraft befi ndliche Kriteriengeleitete Zu-
wanderung nach Österreich als Zuwanderungssystem mit Aus-
stellung der Rot-Weiß-Rot-Karte, die eine Zuwanderung von 
außerhalb der EU bei der Erfüllung ausgewählter Kriterien 
zulässt, entspricht nicht der uneingeschränkten Arbeitneh-
merfreizügigkeit (die in diesem Fall auch nicht rechtlich an-
gewendet werden muss). Nach Kriterien wie Qualifi kation, 
erlangte Berufserfahrung, Alter, vorhandene Sprachkennt-
nisse, ein entsprechendes Arbeitsplatz angebot und Min-
destentlohnung werden Zuwanderer zur Niederlassung und 
zur Beschäftigung bei einem bestimmten Arbeitgeber oder 
zum freien Arbeitsmarktz ugang berechtigt. Dabei wird be-
sonders Hochqualifi zierten, Fachkräften in Mangelberufen, 
sonstigen Schlüsselkräften und Studienabsolventen der Zu-
gang zu bestimmten Arbeitgebern erlaubt. Deren Familien-
angehörige erhalten die Möglichkeit des freien Arbeitsmarkt-
zugangs. Nach einem Punktesystem wird ermitt elt, ob die 
Ausstellung der Rot-Weiß-Rot-Karte erfolgen kann oder nicht. 
(Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumenten-
schutz . 2011b: 1)
Aus sozialpolitischer Sicht kritisch zu beurteilende Instru-
mente, haben sie beide zum Ziel, die negativen Auswirkun-
gen auf regionale Arbeitsmärkte wie Lohnrückgänge und 
Arbeitslosigkeit zu verringern. 
Gleichzeitig bietet Zuwanderung große Chancen, da Zuwan-
derer auch Konsumenten sind und der zusätz liche Konsum 
zu größeren Absatz märkten führt, was wiederum positiv für 
Unternehmen ist, die dadurch eine erhöhte Produktions-
nachfrage haben. Durch den Eintritt  von Zuwanderern in den 
österreichischen Arbeitsmarkt bzw. regionale Arbeitsmärk-
te entsteht eine neue Dynamik, die kurzfristig zu erhöhter 
Arbeitslosigkeit oder ähnlichen, negativen Eff ekten führen 
kann, jedoch langfristig zum Wirtschaftswachstum beiträgt.
Für Grenzregionen zu neuen Mitgliedstaaten bedeuten Er-
weiterungen ein erhöhtes Arbeitskräfteangebot, das vor al-
lem in Bezug auf grenzüberschreitendes Pendeln schwer ab-
schätz bar ist, unabhängig von den erwarteten positiven oder 
negativen Eff ekten. In Österreich ist die Ausgangssituation 
speziell, da Wien als Bundeshauptstadt in der Grenzregion 
liegt und einerseits als Metropole, andererseits aufgrund der 
räumlichen Nähe von hoher Att raktivität ist und es daher zu 
einer räumlichen Konzentration der Zuwanderung kommt.
Die Instrumente, die zur Verringerung der negativen Arbeits-
marktauswirkungen dienen (sollen), werden auf nationaler 
Ebene beschlossen und gelten gleichsam für das gesamte 
Bundesgebiet; unabhängig von der wirtschaftlichen Struktur, 
dem Zuwanderungspotential oder der Lage. Sie versuchen 
auch nicht, verteilungspolitisch die Zuwanderung zu steu-

ern. Regional diff erenzierte, grenzüberschreitende Arbeits-
marktpolitik oder zumindest die Kenntnis über ungleiche 
Eff ekte der Zuwanderung und des Pendelns auf unterschied-
liche Regionstypen werden zu zentralen Herausforderungen 
für folgende Erweiterungen und die Arbeitsmarktpolitik.

 4.  Schlussfolgerungen für 
(österreichische) Grenzregionen
Die bereits erfolgte verstärkte Zuwanderung aus den neuen 
Mitgliedstaaten nach 2004 und 2007 lässt in Kombination mit 
der Prognose und vorhandenen rückläufi gen Trends für die 
Region schließen, dass die stärksten Zuwanderungsströme 
bereits vorbei sind. Es muss mit erneuten kurzfristigen Spit-
zen in Folge der Erweiterungsjahre beim Beitritt  neuer Staa-
ten und dem Ende der Übergangsregelungen bei bestehen-
den Mitgliedstaaten gerechnet werden, doch kann hier von 
den bisherigen Werten ausgegangen werden.
Die Frage, welche kurz- und langfristigen Auswirkungen die 
Arbeitsmarktöff nung im Rahmen der EU-Ostintegration am 
1. Mai 2011 auf die Arbeitsmärkte der Grenzregionen unter 
Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung hat und wie 
diese darauf reagieren können, lässt sich daher aus heutiger 
Sich (noch) nicht eindeutig beantworten.
Detaillierte Vorhersagen der Zuwanderung und daher der 
Eff ekte sind, wie die bisherige Entwicklung gezeigt hat, mit 
großer Unsicherheit behaftet. Zu viele Faktoren wie persönli-
che Aspekte, Zuwanderungsregelungen anderer Staaten oder 
die wirtschaftliche Entwicklung und daher Annäherung an 
das EU-Niveau beeinfl ussen die Wanderungsentscheidung.
Wahrscheinlich ist auch eine verstärkte Zuwanderung von 
niedrig qualifi zierten Personen direkt nach Auslaufen der 
Übergangsregelungen, da die Ausnahmebestimmungen 
während der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit 
hauptsächlich für hoch qualifi zierte Arbeitnehmer gültig 
waren. Dies kann vorübergehend zu negativen Eff ekten für 
niedrig qualifi zierte Beschäftigte österreichischer Herkunft 
führen, so Migranten Substitute darstellen.
Da die Zahl der Zuwanderer im Vergleich zur österreichi-
schen Bevölkerung gering ist, bedeutet die Arbeitsmarktöff -
nung, die im Mai 2011 für acht neue Mitgliedstaaten erfolgte, 
keinen außergewöhnlichen Zuwachs. Die Zahl der Personen 
aus diesen Staaten ist in den vergangenen Jahren relativ am 
stärksten gewachsen, die Wanderungsbilanz lag jedoch auch 
schon vor 2004 über jener der Personen aus den alten EU-
Staaten und unter jener der Personen aus sonstigen Staaten. 
Zudem ist der Trend der Wanderungsbilanz seit 2007 rück-
läufi g.
Die regionale Verteilung mit ihrer Konzentration auf urba-
ne und andere humankapitalintensive Regionen mit den 
folgenden Eff ekte wird bei zukünftiger Zuwanderung und 
unveränderter (Regional-)Politik ähnlich der hier festgestell-
ten aussehen. Tatsächlich wurde jedoch bereits während der 
Übergangsregelungen viel Zuwanderung abgefedert. 
Die Zuwanderung aus den EU 12 wird daher zu weniger 
starken wirtschaftlichen Eff ekten führen, als ursprünglich 
erwartet. Sie wird allerdings trotz  einer jüngeren Altersstruk-
tur den Trend der gesellschaftlichen Alterung in der Unter-
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suchungsregion nicht aufh alten oder gar umkehren kön-
nen. Es wird zwar kurzfristig wiederum zu einer erhöhten 
Zuwanderung kommen, die in den Folgejahren allerdings 
zurückgeht. Die als gering eingeschätz ten Auswirkungen 
berücksichtigen keine Verteilung auf unterschiedliche Bran-
chen und Bevölkerungsgruppen. Es kann daher vereinzelt zu 
spürbaren Eff ekten in einzelnen Teilregionen kommen, die 
gesamtwirtschaftlich gering sind. 
Die Hypothese, dass der mediale Diskurs zur Thematik die 
Situation überbewertet hat und die tatsächliche Zuwande-
rung und ihre Folgen geringer sind als in den Medien vermit-
telt, konnte zu großen Teilen verifi ziert werden. Die höhere 
Einschätz ung von Zuwanderungszahlen ist vermutlich auf 
die Grundlage früherer Prognosen zurückzuführen, die mit 
großer Unsicherheit behaftet sind, teilweise auf unterschied-
lichen Annahmen basierten, daher verschiedene Ergebnisse 
lieferten und Extrem-Szenarien darstellten.
Wie ursprünglich angenommen, werden regional diff eren-
zierte Entwicklungen auftreten, die ein Umdenken in der Ar-
beitsmarktpolitik und die Erarbeitung neuer Instrumente für 
einen geregelten Umgang mit den geringen Auswirkungen 
ermöglichen und zu einer Chancengleichheit der Bevölke-
rung – unabhängig von der Herkunft – führen. Teilweise ist 
dies durch die Erlassung des Gesetz es zur Bekämpfung von 
Lohn- und Sozialdumping bereits geschehen; auch mithilfe 
der kriteriengeleiteten Zuwanderung wird versucht, Zuwan-
derungsströme nach Qualifi kation zu steuern. Wichtig wä-
ren jedoch auch Instrumente, die die räumliche Verteilung in 
Verbindung mit der Qualifi kation der Zuwanderer und der 
verfügbaren Stellen in den Regionen steuern. So können Mi-
gration und grenzüberschreitendes Pendeln positiv für die 
regionale Wirtschaft in den alten und neuen Mitgliedstaaten 
genutz t werden, denn

„Die langfristige Perspektive muss ein gemeinsamer Ar-
beitsmarkt mit auch umgekehrter Mobilität sein. Wichtig 
ist auch die Herstellung von Transparenz über vorhandene 
Qualifi kationen in den jeweiligen Ländern.“ (Lachmayr et 
al., 2010: 36)
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